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Lohn- und Gehaltstarifvertrag – Alte Bundesländer 

Zwischen dem 

Industrieverband Textil Service - intex e. V., Frankfurt am Main 

sowie der 

IG Metall, Vorstand, Frankfurt am Main 

wird folgender Lohn- und Gehaltstarifvertrag vereinbart: 

§ 1  Geltungsbereich

Räumlich: Für die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin (West), Bremen, Ham-
burg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland und Schleswig-Holstein. 

Fachlich: Dienstleistungsunternehmen einschließlich verbundener Unternehmen 
und Betriebe, die kundeneigene und/oder Leasing-Textilien wiederaufbe-
reiten (Waschen, Reparieren, Erneuern)  
und/oder alle damit verbundenen Dienstleistungen erbringen und Kun-
den aus der gewerblichen Wirtschaft (z.B. Handel, Handwerk, Industrie, 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Sicherheitsunternehmen),  
dem Dienstleistungsbereich (z.B. Krankenhäuser, Mediziner*innen, Ge-
sundheitspraxen, Heime und Heimbewohner*innen, Reha-Kliniken),  
dem Bereich öffentlicher Stellen (z.B. Streitkräfte, Polizei, Verwaltungen 
etc.) sowie dem Versorgungsbereich (z.B. Waschraumhygiene, Service-
Einrichtungen beim Kunden, Warenbereitstellung und -handling, Klinik-
dienste, etc.) versorgen. 

Persönlich: Für alle Arbeitnehmer*innen 
einschließlich Auszubildende. 
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§ 2 Löhne und Gehälter

1. Ab 1. März 2021 gelten die in der Anlage 4 aufgeführten tariflichen Monatslöhne
(160,3) sowie die Gehaltssätze.
Die Anlagen 1 - 4 sind Bestandteil dieses Tarifvertrages.

2. Die Löhne und Gehälter erhöhen sich ab dem 1. März 2021 um 2,5 %, mindestens
um 50,00 Euro brutto und ab dem 1. August 2022 um 2,0 %, mindestens um
50,00 Euro brutto.

3. Die im Lohntarifschema ausgewiesenen Monatslöhne gelten in Akkord- bzw. Prämi-
envereinbarungen als Akkord- bzw. Prämienrichtsätze.

§ 3 Allgemeine Bestimmungen

1. Bereits bezahlte höhere Löhne und Gehälter werden aus Anlass dieses Tarifvertra-
ges nicht ermäßigt.

2. Im Lohntarifschema - Anlage 1 und 2 und Beschäftigungsgruppenkatalog der Ange-
stellten Anlage 3 - nicht aufgeführte Tätigkeiten (neue, infolge technischer Entwick-
lung oder noch nicht erfasste) werden in schriftlicher Vereinbarung zwischen Be-
triebsleitung und Betriebsrat eingestuft.

3. Erfolgt über die Einstufung von nicht erfassten Tätigkeiten keine Einigung, so ent-
scheidet die Einigungsstelle nach dem Betriebsverfassungsgesetz.

4. Müssen aus betrieblichen Gründen gewerbliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer Tätigkeiten verschiedener Lohngruppen ausführen, so muss die Einstufung in
eine der Lohngruppen (Anlage 1) unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades
und des Umfanges der ausgeübten Tätigkeit erfolgen (Springerregelung). Die Ein-
stufung erfolgt durch Vereinbarung mit dem Betriebsrat.

§ 4  Ausbildungsvergütungen

Für alle Auszubildenden gelten bundesweit die in Anlage 4 aufgeführten monatlichen 
Vergütungssätze. 
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§ 5  Inkrafttreten und Kündigung

Dieser Lohn- und Gehaltstarifvertrag tritt ab 1. März 2020 in Kraft. 

Der Tarifvertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann erstmals mit einer Frist 
von 2 Monaten, jeweils zum Ende eines Kalendermonats, frühestens zum  
31. Mai 2023, gekündigt werden.

Es gilt ein einmaliges Sonderkündigungsrecht für beide Vertragsparteien. Die Sonder-
kündigung kann mit einer Frist von zwei Wochen zum 28. Februar 2021 einseitig erklärt 
werden. Die Tarifparteien sind sich einig, dass vor Aussprache einer Sonderkündigung 
Gespräche mit der anderen Tarifvertragspartei geführt werden müssen.  

Mit Rechtswirksamkeit dieses Tarifvertrages tritt der Lohn- und Gehaltstarifvertrag für 
Betriebe des Wäschereigewerbes vom 19. Oktober 2018 außer Kraft. 

Frankfurt, 27. März 2020 

Industrieverband Textil Service - IG Metall - Vorstand 
intex - e.V. Frankfurt am Main 
Frankfurt am Main 

_______________________________ _______________________________ 
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Anlage 1 

Lohntarifschema der gewerblichen Arbeitnehmer*innen 

Lohngruppe I 

1. Sortieren und Zählen von Wäsche*)
2. Legen oder Ausschlagen von Wäsche
3. Verpacken
4. Auspacken, Taschen und Nähte ausbürsten
5. Sortieren von Kleidungsstücken (Stoffen) nach Daten und Arten, Aufhängen,

Abnehmen und weitertransportieren
6. Einfache Reparaturarbeiten (ohne Nähen) Patschen, Anbringen von Nieten und

Druckknöpfen

*) Zulage für starke Geruchsbelästigung und Verschmutzung 

Für das Beladen von Waschmaschinen und Waschstraßen sowie das Sortieren und Zäh-
len von Wäsche und Kleidungsstücken auf der Schmutzseite mit starker Geruchsbeläs-
tigung und Verschmutzung (z.B. Textilien aus Fisch- und Schlachtereibetrieben, Pflege-
heimen, Küchen oder ähnlichem) wird für die Dauer der Arbeit 1) ein Zuschlag von 10 
Prozent bezogen auf die Lohngruppe IV/3 gezahlt. 

Dies gilt für die Tätigkeiten in den Lohngruppen I.1, II.11, III.5, IV.4 (soweit Beladen von 
Hand erfolgt). 

Sollten für den Tatbestand starker Geruchsbelästigung und Verschmutzung in der Ver-
gangenheit bereits Zulagen (z.B. Geruchs- bzw. Schmutzzulage) gezahlt worden sein, 
so sind diese mit dieser Zulage aufrechenbar. 

1) Die Höhe der Bezahlung dieser Zulage richtet sich nach der Dauer der Tätigkeit bzw. des Anteils der Wä-
sche mit starker Geruchsbelästigung und Verschmutzung. Die Ermittlung der Zeit- bzw. Mengenanteile
als Basis für die Zahlung der Zulage muss zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber vereinbart werden.

Lohngruppe II 

1. Näharbeiten, soweit nicht Lohngruppe III oder IV/1
Kürzen, Verlängern, Taschen abtrennen und neu aufnähen, Flicken aufsetzen,
Embleme aufnähen, einfaches Einnähen von Reißverschlüssen, Säumen von
Flachwäsche

2. Arbeiten an Mangel und Mangelstraße (Ausschlagen, Einlegen, Falten und Abneh-
men)

3. Arbeiten an Pressen
4. Zusammenstellen und Kontrollieren von Wäsche nach der Bearbeitung
5. Arbeiten an Tumblern und Schüttlern mit einem Fassungsvermögen bis 25 kg
6. Zeichnen an Maschinen

6



7. Plätten von Hand
8. Spannen, Mangeln und Pressen von Gardinen und Vorhängen
9. Dämpfarbeiten an Dämpfern, Puppen und Tunneleinrichtungen, sowie Futterbü-

geln
10. Vorsortieren nach groben Unterscheidungsmerkmalen nach der Reinigung, Durch-

sehen und Weiterleiten der Ware einschließlich der Fleckkontrolle (ohne Ent-
scheidungsbefugnis)

11. Sortieren und Zählen von Wäsche mit Lesegerät in Verbindung mit Eingabetasta-
tur*)

12. Dekatieren
13. Bedienen von Folienpackmaschinen

*) Hier gilt die Zulage für starke Geruchsbelästigung und Verschmutzung der Fußnote zu Lohngruppe
I.1

Lohngruppe III 

1. Näharbeiten mit gehobenen Anforderungen an Genauigkeit und Erfahrung Flicken
einsetzen, Taschen erneuern, Änderung und Reparatur an Gardinen, schwieriges
Einnähen (Einsetzen) von Reißverschlüssen

2. Detachieren und Nassnachbehandeln von hell, grau und dunkel, also ausgenom-
men weiß und Seide

3. Bügelarbeiten, soweit nicht zu einer anderen Lohngruppe gehörend, das Bügeln
von:
a) Hosen, Sakkos, Wollmänteln
b) Popelinemänteln, Anoraks (Windblusen)
c) Blusen, Kleidern, Damenröcken, Faltenröcken und Nacharbeiten
von Plissee

4. Kontrolle nach der Bügelei
5. Sortieren und Zählen von Wäsche ausschließlich mit Eingabetastatur. Sortieren,

Zählen und Bereitstellen von Mietberufskleidungsteilen und Mietwäscheteilen mit
Hilfe eines Erfassungsgerätes (z.B. Expedition)*

*) Hier gilt die Zulage für starke Geruchsbelästigung und Verschmutzung der Fußnote zu Lohngruppe
I.1

Lohngruppe IV 

1. Näharbeiten mit hohen Anforderungen an Genauigkeit und Erfahrung, Konfekti-
onsarbeiten, Teilkonfektion, Reparatur und Änderung an Oberbekleidung De-
tachieren und Nassnachbehandeln, soweit nicht zur Lohngruppe III gehörend,
also weiße Stücke und Seide

2. Bügler*innen, die Bügeltätigkeiten aller Untergruppen (mindestens je ein Artikel)
der Lohngruppe III, Ziffer 3 beherrschen und regelmäßig ausüben sowie die Fähig-
keiten zum Anlernen besitzen. Diese Tätigkeiten sollen in der Regel ein Jahr lang
ausgeübt worden sein
Bügeln von Gesellschaftskleidern **) sowie Neueinbügeln von Plissee
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**) Wird diese Tätigkeit überwiegend und nicht im Leistungslohn ausgeführt, so erhalten diese Arbeit-
nehmer*innen einen Zuschlag von 0,11 € pro Stunde. 

3. Logistische Bereitstellung von Textilien im Bereich An- und Auslieferung bis hin
zur Transportbegleitung

4. Tätigkeiten an und mit gesteuerten und/oder getakteten Vorrichtungen unter Be-
achtung der Weiterbearbeitungskriterien. *)

*) Hier gilt die Zulage für starke Geruchsbelästigung und Verschmutzung der Fußnote zu Lohngruppe
I.1

5. Vollständige An- und Abmeldung und/oder Qualitätskontrolle von Mietberufsklei-
dungsteilen und Mietwäscheteilen mit Hilfe eines Erfassungsgerätes (z.B. Einrich-
ten von Neukunden, Umtausch, Rückgabe)

Lohngruppe V 

1. Innerbetriebliche Bereitstellung von Waren und Hilfsmitteln nach logistischen Kri-
terien in oder zwischen Abteilungen bzw. Betriebsbereichen

2. Bedienen von Waschmaschinen, Waschanlagen, Zentrifugen, Tumblern und
Schüttlern mit einem Fassungsvermögen von über 25 kg mit entsprechender Ver-
antwortung

3. Arbeiten in der Reinigung, Färberei, Nassabteilung und Teppichwäscherei ein-
schließlich Spülen, Schleudern und ähnliche Tätigkeiten mit entsprechender Ver-
antwortung

Lohngruppe VI 

1. Bedienen und Überwachen von Waschmaschinen, Waschanlagen und Zentrifugen
unter Beachtung von Optimierungskriterien

2. Bedienen und Überwachen der Reinigungsmaschinen mit Zubehör sowie Sortie-
ren und Zusammenstellen der Reinigungspartien unter Beachtung von Optimie-
rungskriterien

3. Färben und Ansetzen der Farbflotte
4. Färben und Aufarbeiten von Leder und Lederbekleidung
5. Selbständiges Teppichreinigen einschließlich Sortieren und Kontrollieren (Ma-

schinenführer*in)
6. Kunststopfen

Arbeitnehmer*innen, die eine dieser Tätigkeiten mindestens 3 Jahre im gleichen Be-
trieb ausgeführt haben und anschließend im Rahmen der üblichen Anweisungen selb-
ständig und verantwortlich ausüben, erhalten einen Zuschlag von 0,16 € pro Stunde. 

Lohngruppe VII*) 
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Verantwortliche Tätigkeiten, die über die Merkmale der Lohngruppen I - VI hinausge-
hen: 

Textilreiniger*in mit bestandener Gesellen- oder Facharbeiterprüfung - es sei denn, es 
werden ausschließlich Tätigkeiten der Lohngruppe I - V ausgeübt - mit/ohne Verantwor-
tung für den Ablauf des Waschverfahrens. 
Beschäftigte mit Verantwortung für den Ablauf des Waschverfahrens, die über entspre-
chende umfassende Kenntnisse und Berufserfahrungen verfügen. 
1. nach der Ausbildung bzw. Übernahme der Verantwortung
2. ab dem 3. Jahr nach der Ausbildung und Tätigkeit in der Branche bzw. Übernahme

der Verantwortung
3. ab dem 4. Jahr nach der Ausbildung und  Tätigkeit in der Branche bzw. Über-

nahme der Verantwortung
4. Textilreiniger*in mit alleiniger Verantwortung für den Gesamtablauf

*) Mit Inkrafttreten des Tarifvertrages am 1.5.1991 wurde auf den Ausbildungsberuf Textilreiniger*in
abgestellt.
Dieselbe Einstufung gilt auch für die alten Ausbildungsberufe "Wäscher und Plätter sowie Färber
und Chemischreiniger".
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Sonderlohngruppen 

Tätigkeiten 

1. Reinigungskräfte

2. Wach- und/oder Schließkräfte

3. Heizer*in und Maschinist*in mit Verantwortung für die Kesselsteuerung
bzw. die Wartung der Maschinenanlagen

4. Handwerker*in (z.B. Schlosser*in, Tischler*in, Elektriker*in, Maschinist*in
usw.) mit abgeschlossener Gesellen*innen- bzw. Facharbeiter*innen-Prü-
fung

a) nach der Ausbildung

b) ab dem 3. Jahr nach der Ausbildung

c) ab dem 4. Jahr nach der Ausbildung

d) ab dem 5. Jahr nach der Ausbildung

5. a) Ladner*in und Expedient*in.

b) Erste*r Ladner*in und erste*r Expedient*in sowie Ladner*innen die ei-
nen Ladenbetrieb führen.
Auf den Mindestverdienst sind den ersten Ladner*innen entsprechend
der Höhe des Umsatzes nach betrieblichen Einzelvereinbarungen Zu-
lagen zu zahlen. Die Zulage muss mindestens 25,57 Euro monatlich
betragen. Sie ist auch den Ladner*innen nach 5 a) zu zahlen, wenn
diese allein im Laden tätig sind und mindestens 1200 Aufträge (z.B. 2-
oder 3-teilige Anzüge =1 Auftrag) bzw. 1500 Stücke (z.B. 2- oder 3-tei-
lige Anzüge = 2 bzw. 3 Stücke) monatlich im Jahresdurchschnitt in die-
sem Laden angenommen werden.

6. Vorarbeiter*innen erhalten 20 % auf den höchsten Tariflohn ihrer Gruppe,
bei Akkord 20 % über den Akkordrichtsatz ihrer Gruppe.

7.1*) Kraftfahrer*innen nach Beschäftigungsjahren im Betrieb 
im 1. Jahr 
ab 2. Jahr 
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7.2*) Kraftfahrer*innen mit Kundenbetreuung (z.B. Reklamationsbearbeitung, 
Systemerläuterung, Inkasso oder vergleichbare Tätigkeiten) im Objekt- und 
Mietservicebereich**) 
Beschäftigungsjahre im Betrieb 
im 1. Jahr 
im 2. Jahr 
ab 3. Jahr 

*) Kraftfahrer*innen, die als Springer*innen regelmäßig tätig sind, erhalten zusätzlich einen 
Zuschlag von 5% ihrer jeweiligen Einstufung. 
Ein*e Springer*in muss die Touren von 3 anderen Kraftfahrer*innen beherrschen. 

**) Hierzu zählen auch Kraftfahrer*innen, die z.B. Stützpunkte anfahren und wozu Führer-
scheinklasse II erforderlich ist. 
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Anlage 2 

Einarbeitungszeiten für über 18 Jahre alte Arbeitnehmer*innen 

Für die  
Lohngruppe II  
Lohngruppe III  
Lohngruppe IV/1 
Lohngruppe VI  

gelten folgende Lohnsätze: 

für die ersten 3 Monate 90 % 
für weitere 3 Monate 95 % 

Die Lohnsätze (Anlage 4) gelten nicht für Arbeitnehmer*innen, die vor der Einstellung 2 
Jahre mit einer vergleichbaren Beschäftigung im Textilreinigungsgewerbe tätig waren. 

Stundenlöhne für Jugendliche bis 18 Jahre ohne Anlernvertrag 

Die Stundenlöhne für Jugendliche bis 18 Jahre ohne Anlernvertrag betragen 85 % 
der Stundenlöhne in den einzelnen Lohn- und Sonderlohngruppen. 
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Anlage 3 

Beschäftigungsgruppen-Katalog der Angestellten 

A. KAUFMÄNNISCHE ANGESTELLTE

Bei der Einordnung in die Tarifgruppen sind primär die Merkmale der ausgeüb-
ten Tätigkeit entscheidend. Zu bewerten ist jedoch auch die Berufsausbildung.

Die unten aufgeführten Beispiele sind jeweils im Zusammenhang mit den für die
Gruppe aufgeführten Tätigkeitsmerkmalen, niemals aber isoliert zu sehen.

I. Angestellte ohne Berufsausbildung

K 1
Tätigkeitsmerkmale
Angestellte mit vorwiegend mechanischen oder schematischen Tätigkeiten, die
keine Berufsausbildung voraussetzen.

Beispiele:
Hilfsarbeiten im Bürobetrieb wie:
Abfertigen der Post;
Abschreibarbeiten, Abheftarbeiten;
Bedienen von Vervielfältigungsapparaten;
einfache Schreib-, Rechen- und Karteiarbeiten;
Bedienen kleinerer Fernsprechanlagen;
Hilfsarbeiten im Datenerfassungsbereich.

II. Angestellte mit Berufsausbildung

Für die Einstufung in die Gruppen K 2 bis K 5 ist grundsätzlich Voraussetzung:

Abgeschlossene  kaufmännische Ausbildung, oder abgeschlossene Handels-
schulausbildung von 2 Jahren bei mittlerer Reife von 1 Jahr) und Ablauf einer
evtl. vereinbarten Probezeit §16 b MTV, oder eine dem gleich zu bewertende
praktische kaufmännische Berufstätigkeit von mindestens 3 Jahren.

K 2
Tätigkeitsmerkmale
Angestellte mit einfachen kaufmännischen Tätigkeiten.

Beispiele:
Einfache kaufmännische Arbeiten im Einkauf, Verkauf, Versand, Lohnbuchhal-
tung, Buchhaltung, Statistik, Lager usw.;
Führung der Registratur in mittleren Betrieben;
Aufnahme von Stenogrammen und Übertragen in Maschinenschrift;
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Übertragung von Diktaphonaufnahmen in Maschinenschrift; 
Bedienen von Buchungs- oder Fakturiermaschinen nach vorbereiteten Unterla-
gen; 
Bedienen von Fernschreibanlagen; 
Bedienen von Fernsprechanlagen mit drei Amtsanschlüssen in Handvermittlung; 
Bedienen von Fernsprechanlagen im Durchwahlsystem; 
Lochen, Prüfen, Beschriften und Sortieren von Datenträgern; 
Einfache Maschinenbedienungsarbeiten in der Datenverarbeitung (z.B. Bedie-
nen von Lochschriftübersetzern; Bedienen von Kartendopplern). 

 
K 2 a  
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte im Rahmen einer Tätigkeit nach K 2, die in ihrem Arbeitsgebiet über 
Sonderkenntnisse verfügen und laufend Eigeninitiative entwickeln.  

 
Beispiele: 
Stenotypist*in mit überdurchschnittlicher Silben- und Anschlagsleistung;  
Phonotypist*in mit überdurchschnittlicher Anschlagsleistung;  
Bedienen von Fernsprechanlagen mit mehr als drei Amtsanschlüssen nur in 
Handvermittlung;  

 
K 3  
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit und entsprechender Verantwortung.  
 
Beispiele:  
Führung von Sach- oder Kontokorrentkonten;  
Durchführung von Lohn- und/oder Gehaltsabrechnungen;  
Durchführung von Kostenrechnung;  
Führung von einfachem Schriftwechsel;  
Vorbereitende Sachbearbeitung im Verkauf, Einkauf, Disposition, Versand, Kal-
kulation etc.;  
Fakturieren mit Zusammenstellung aller dafür notwendigen Unterlagen;  
Leitung der betrieblichen Lohn- und Kostenerfassung;  
Verwalten eines Lagers (Warenannahme, Warenausgabe und Lagerhaltung ein-
schließlich der dazugehörigen wert- und mengenmäßigen Buchhaltung);  
Führung der Registratur in größeren Betrieben;  
Qualifizierte Schreibkräfte mit Sachbearbeitungsfunktionen;  
Aufnahme und Wiedergabe von Stenogrammen in einer Fremdsprache;  
Bedienen von EDV-Systemen (Operating).  
 
K 3 a 
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte im Rahmen einer Tätigkeit nach K 3, die in ihrem Arbeitsgebiet über 
umfassende Sachkenntnisse verfügen und besondere Leistungen - auch selb-
ständig - erbringen oder Anweisungsfunktionen haben.  
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Beispiele: 
Führung von Sachkonten mit Kontierung; 
Führung von Kontokorrentkonten mit Kontierung und Erledigung der Regulie-
rungs- und Mahnkorrespondenz;  
Durchführung von Lohn- und/oder Gehaltsabrechnungen mit vollständigem Ab-
schluss;  
Vorbereitende Sachbearbeitung im Verkauf und Einkauf einschließlich der Füh-
rung von Schriftwechsel.  

K 4  
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte, die schwierigere Aufgaben dauernd selbständig und unter ent-spre-
chender Verantwortung erledigen und nur allgemeine Anweisung erhalten.  

Beispiele:  
Führung oder Überwachung einer Sach- oder Kontokorrentbuchhaltung, einer 
Lohnbuchhaltung, einer Gehaltsbuchhaltung sowie der Kostenrechnung ein-
schließlich Klärung und Abwicklung der damit in Zusammenhang stehenden 
Sachfragen; 
Abschließende Sachbearbeitung in Verkauf, Einkauf, Disposition, Export etc. 
einschließlich Korrespondenzführung; 
Abschließende Sachbearbeitung im Personal-, Sozial- und Ausbildungswesen; 
Durchführung von schwierigen Kalkulationen und deren Auswertung; 
Aufnahme und Wiedergabe von Stenogrammen in Fremdsprachen; 
Führung von Schriftwechsel in einer Fremdsprache; 
Operator*in;  
Programmierer*in. 

K 5  
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte mit selbständiger Tätigkeit, welche umfangreiche kaufmännische 
Spezialkenntnisse und praktische Erfahrung oder ein abgeschlossenes Fach-
hochschulstudium erfordert. 

Beispiele:  
Bilanzbuchhalter*in (IHK-Prüfung);  
EDV-Organisator*in  
Für die Einstufung der Tätigkeit an Eingabe-Arbeitsplätzen an Datensichtgeräten 
gilt § 3, Ziffer 2.  
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B. TECHNISCHE ANGESTELLTE  
 

Bei der Einordnung in die Tarifgruppen sind primär die Merkmale der ausgeüb-
ten Tätigkeit entscheidend. Zu bewerten ist jedoch auch die Berufsausbildung.  
 
Die unten aufgeführten Beispiele sind jeweils im Zusammenhang mit den für die 
Gruppe aufgeführten Tätigkeitsmerkmalen, niemals aber isoliert zu sehen.  
 

I. Angestellte ohne Berufsausbildung 
 

T 1  
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit vorwiegend mechanischen oder schematischen Tätigkeiten, die 
keine technische Berufsausbildung voraussetzen.  
 
Beispiele: 
Ladner*in *) 
Expedient*in 
 
*)  wie Lohntarifschema Anlage 1, Sonderlohngruppe 5 a 
 

II. Angestellte mit Berufsausbildung 
 
T 2  
Berufsausbildung:  
Abgeschlossene technische Ausbildung. 
 
Die erforderlichen Kenntnisse können auch durch eine dieser entsprechenden 
Fachschulausbildung oder eine dem gleich zu bewertende praktische Tätigkeit 
erworben sein. 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit einfachen technischen Tätigkeiten. 
 
Beispiele: 
Erste*r Ladner*in **) 
Erste*r Expedient*in  
Ladner*in der*die einen Ladenbetrieb führt.  
 
**)  wie Lohntarifschema Anlage 1, Sonderlohngruppe 5 b 
 
T 2 a  
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte im Rahmen einer Tätigkeit nach T 2, die in ihrem Arbeitsgebiet über 
umfangreiche Sachkenntnisse verfügen und besondere Leistungen erbringen. 
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Beispiele:  
Ladner*in mit besonderen Sachkenntnissen und besonderen Leistungen, 
Ladner*in im heißen Laden mit Maschinenbedienung, Detachieren und Bügeln, 
Angestellte mit aufsichtsführender Tätigkeit an Mangeln und Pressen in der An-
nahme, Expedition und Fuhrpark. 
Direktricen. 

T 3  
Berufsausbildung: 
a) abgeschlossene Ausbildung an einer anerkannten Fachschule für Techni-

ker*innen,
b) abgeschlossene Ausbildung und durch mehrjährige praktische Tätigkeit

vertiefte Berufserfahrung,
c) bei technischen Angestellten ohne abgeschlossene Ausbildung genügt

eine mindestens 5-jährige Berufsausübung als qualifizierte*r ange-
lernte*r Arbeiter*in nach vollendetem 18. Lebensjahr und das Vorliegen
der Fähigkeiten der dauernden Tätigkeit eines Angestellten der höheren
Gruppen.

Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit und entsprechender Verantwortung. 

Beispiele: 
Angestellte mit aufsichtsführender Tätigkeit und Weisungsbefugnis in Betriebs-
abteilungen, Werkstätten und Einrichtungen wie Sortierraum, Einrichtungsabtei-
lung, Näherei, Reinigung, Wäscherei, Fuhrpark und Werkstatt. 

T 4 
Berufsausbildung: 
a) bestandene einschlägige Meister*innen-Prüfung vor Handwerks- oder In-

dustrie- und Handelskammer,
b) abgeschlossene Ausbildung an einer anerkannten Fachschule für Techni-

ker*innen,
c) abgeschlossene Ausbildung und durch mehrjährige praktische Tätigkeit

vertiefte Berufserfahrung,
d) bei technischen Angestellten ohne abgeschlossene Ausbildung genügt

eine mindestens 5-jährige Berufsausübung als qualifizierte*r ange-
lernte*r Arbeiter*in nach vollendetem 18. Lebensjahr und das Vorliegen
der Fähigkeiten der dauernden Tätigkeit einer*s Angestellten der höheren
Gruppen.

Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte, die schwierigere Aufgaben selbständig und unter entsprechender 
Verantwortung erledigen und nur allgemeine Anweisungen erhalten. 

Beispiele: 
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 Angestellte mit aufsichtsführender Tätigkeit und Weisungsbefugnis wie Wasch-
meister*in, Reinigungsmeister*in, Handwerksmeister*in, Einsatzleiter*in im 
Fuhrpark, Disposition im Fuhrpark.  
 
T 5 
Berufsausbildung: 
a) Abschluss einer Fachhochschule, 
b) Textiltechniker*in mit großer Berufserfahrung und besonderen Kenntnis-

sen, 
c) abgeschlossene Ausbildung und durch mehrjährige praktische Tätigkeit 

vertiefte Berufserfahrung sowie besondere Kenntnisse. 
 

Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit selbständiger Tätigkeit, welche umfangreiche Spezialkenntnisse 
und praktische Erfahrung erfordert. 
 
Beispiele: 
Ingenieure*innen und Techniker*innen, die den*die Betriebsleiter*in oder lei-
tende*n Betriebsingenieur*in vertreten, 
Ingenieure*in und Techniker*in, die selbständig Betriebsabteilungen leiten, 
Entwicklungsingenieure*in für schwierige Aufgaben, 
Arbeitsplanung und Überwachung des Betriebsablaufs, 
Angestellte, die mit projektbezogenen Aufgaben betraut sind, 
Angestellte, die mit Arbeitsplanung und Überwachung des Betriebsablaufs be-
traut sind,  
Fuhrparkleiter*in (größerer Fuhrpark). 
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Anlage 4   -   Lohn- und Gehaltstafel sowie Ausbildungsvergütungen 

Textile Dienste - Alte Bundesländer 

Sonderlohngruppen: ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
1. 1943,15 1993,15 
2. 2029,58 2079,58 
3. 2592,21 2644,05 
4.a 2587,98 2639,74 
4.b 2699,78 2753,78 
4.c 2798,92 2854,90 
4.d 2904,37 2962,46 
5.a 2015,18 2065,18 
5.b 2094,42 2144,42 
7.1 im 1. Jahr 2474,12 2524,12 
7.1 im 2. Jahr 2587,98 2639,74 
7.2 im 1. Jahr 2699,78 2753,78 
7.2 im 2. Jahr 2798,92 2854,90 
7.2 im 3. Jahr 2904,37 2962,46 

Gewerbliche Arbeitnehmer*innen 

Lohngruppe: ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
I 1959,60 2009,60 
II 1971,93 2021,93 
III 1988,43 2038,43 
IV 2119,79 2169,79 
V 2265,30 2315,30 
VI 2385,51 2435,51 
VII 1. 2587,98 2639,74 
VII 2. 2699,78 2753,77 
VII 3. 2798,92 2854,89 
VII 4. 2904,37 2962,46 
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Lohnsätze bei Einarbeitungszeiten 90 % für die ersten 3 Monate 
  
 ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
LG II 1774,74 1819,74 
LG III 1789,59 1834,59 
LG IV/1 1907,81 1952,81 
LG VI 2146,96 2191,96 
 
 
Lohnsätze bei Einarbeitungszeiten 95 % für weitere 3 Monate   
 
LG II 1873,33 1920,83 
LG III 1889,01 1936,51 
LG IV/1 2013,80 2061,30 
LG VI 2266,23 2313,73 
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Kaufmännische Angestellte 

 Gehaltsgruppe: ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
K 1 bis zu 2. Tätigkeitsjahr 1788,72 1838,72 

nach 2. Tätigkeitsjahr 1887,87 1937,87 
nach 3. Tätigkeitsjahr 1992,35 2042,35 
nach 4. Tätigkeitsjahr 2107,46 2157,46 
nach 6. Tätigkeitsjahr 2223,25 2273,25 

K 2 bis zu 2. Tätigkeitsjahr 2073,62 2123,62 
nach 2. Tätigkeitsjahr 2247,66 2297,66 
nach 3. Tätigkeitsjahr 2428,81 2478,81 
nach 4. Tätigkeitsjahr 2611,54 2663,77 
nach 6. Tätigkeitsjahr 2801,28 2857,31 

K 2 a nach 2. Tätigkeitsjahr 2568,95 2620,33 
nach 4. Tätigkeitsjahr 2801,28 2857,31 
nach 6. Tätigkeitsjahr 3030,52 3091,13 

K 3 bis zu 2. Tätigkeitsjahr 2608,36 2660,53 
nach 2. Tätigkeitsjahr 2861,94 2919,18 
nach 4. Tätigkeitsjahr 3100,54 3162,55 
nach 6. Tätigkeitsjahr 3388,81 3456,59 

K 3 a nach 2. Tätigkeitsjahr 3245,45 3310,36 
nach 4. Tätigkeitsjahr 3545,55 3616,46 
nach 6. Tätigkeitsjahr 3877,86 3955,42 

K 4 bis zu 2. Tätigkeitsjahr 3192,34 3256,19 
nach 2. Tätigkeitsjahr 3561,43 3632,66 
nach 4. Tätigkeitsjahr 3904,16 3982,24 
nach 6. Tätigkeitsjahr 4261,22 4346,44 

K 5 bis zu 2. Tätigkeitsjahr 4387,77 4475,53 
nach 2 Tätigkeitsjahr 4653,67 4746,74 
nach 4 Tätigkeitsjahr 4924,10 5022,58 
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 Technische Angestellte   
 
  Gehaltsgruppe: ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
T 1  2013,11 2063,11 
T 2  2160,22 2210,22 
T 2 a  2503,62 2553,69 
T 3 bis zu 2. Tätigkeitsjahr 2608,36 2660,53 
 nach 2. Tätigkeitsjahr 2861,94 2919,18 
 nach 4. Tätigkeitsjahr 3100,54 3162,55 
 nach 6. Tätigkeitsjahr 3388,81 3456,59 
T 4 bis zu 2. Tätigkeitsjahr 3192,34 3256,19 
 nach 2. Tätigkeitsjahr 3561,43 3632,66 
 nach 4. Tätigkeitsjahr 3904,16 3982,24 
 nach 6. Tätigkeitsjahr 4261,22 4346,44 
T 5 bis zu 2. Tätigkeitsjahr 4387,77 4475,53 
 nach 2. Tätigkeitsjahr 4653,67 4746,74 
 nach 4. Tätigkeitsjahr 4924,10 5022,58 
 
 
 
Ausbildungsvergütungen 
bundesweit ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
im 1. Jahr 750,00   800,00   
im 2. Jahr 820,00   870,00   
im 3. Jahr 900,00   950,00   
im 4. Jahr 1.000,00   1.050,00   

 

22



Tarifvertrag über zusätzliches Urlaubsgeld (Alte Bundesländer) 

Zwischen dem 

Industrieverband Textil Service - intex e. V., 
Frankfurt am Main 

und der 

IG Metall, Vorstand, 
Frankfurt am Main 

wird folgender Tarifvertrag vereinbart: 

§ 1  Geltungsbereich

Räumlich: Für die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin (West), Bremen, Ham-
burg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland und Schleswig-Holstein. 

Fachlich: Dienstleistungsunternehmen einschließlich verbundener Unternehmen 
und Betriebe, die kundeneigene und/oder Leasing-Textilien wieder aufbe-
reiten (Waschen, Reparieren, Erneuern)  
und/oder alle damit verbundenen Dienstleistungen erbringen und Kun-
den aus der gewerblichen Wirtschaft (z.B. Handel, Handwerk, Industrie, 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Sicherheitsunternehmen),  
dem Dienstleistungsbereich (z.B. Krankenhäuser, Mediziner*innen, Ge-
sundheitspraxen, Heime und Heimbewohner*innen, Reha-Kliniken),  
dem Bereich öffentlicher Stellen  
(z.B. Streitkräfte, Polizei, Verwaltungen etc.)  
sowie dem Versorgungsbereich (z.B. Waschraumhygiene, Service-Einrich-
tungen beim Kunden, Warenbereitstellung und -handling, Klinikdienste, 
etc.) versorgen. 

Persönlich: Für alle Arbeitnehmer*innen 
einschließlich Auszubildende. 
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§ 2 Zusätzliches Urlaubsgeld 
 
Das zusätzliche Urlaubsgeld beträgt bei einer Betriebszugehörigkeit von 
 
  in 2020 in 2021 ab 2022 
bis 2 Jahre 609,46 € 624,70 € 639,44 € 
ab 2 Jahre 641,71 € 657,75 € 673,28 € 
ab 3 Jahre 673,22 € 690,05 € 706,34 € 
ab 4 Jahre  739,13 € 757,61 € 775,49 € 

  
 
Diese Beträge sind Grundlage für die Berechnung der Steigerung des zusätzlichen Ur-
laubsgeldes gemäß § 16 Ziffer 3 des Manteltarifvertrages beim Neuabschluss des Lohn- 
und Gehaltstarifvertrages. 
 
 
§ 3  Inkrafttreten und Kündigung 
 
Dieser Tarifvertrag tritt ab 1. März 2020 in Kraft. 
 
Der Tarifvertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann erstmals mit einer Frist von  
2 Monaten, jeweils zum Ende eines Kalendermonats, frühestens zum  
31. Mai 2023, gekündigt werden. 
 
Mit Rechtswirksamkeit dieses Tarifvertrages tritt der Tarifvertrag über zusätzliches Ur-
laubsgeld vom 19. Oktober 2018 außer Kraft. 
 
 
Frankfurt, 27. März 2020 
 
 
 
Industrieverband Textil Service 
- intex e. V., Frankfurt am Main 
 
 
________________________________ 

IG Metall Vorstand, 
Frankfurt am Main 
 
 
__________________________________ 
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TARIFVERTRAG 
über Arbeitsplatz- und Verdienstsicherung 

Zwischen der  Tarifpolitischen Arbeitsgemeinschaft 
Textilreinigung (TATEX) im Deutschen 
Textilreinigungs-Verband (DTV), 
Bonn, Dottendorfer Straße 86, 

und der Gewerkschaft Textil-Bekleidung, Hauptvorstand, 
Düsseldorf, Roßstraße 94 

wird folgendes vereinbart: 

§1
Geltungsbereich

Räumlich: Für das Bundesgebiet ohne West-Berlin. 

Fachlich: a) Für Betriebe des Chem. Reinigungs-, Teppichreinigungs-und 
Färbereigewerbes (einschließlich sogenannter Schnell- bzw. 
Expreßreinigungen usw.), mit in der Regel mehr als 10 Be-
schäftigten. 

b) Für Wäschereien, Plättereien, Schnellwäschereien, Miet-
waschküchen, Automatenwäschereien, Heißmangelbetriebe,
Waschsalons, mit in der Regel mehr als 10 Beschäftigten.

Persönlich: Für alle gewerblichen Arbeitnehmer einschließlich Ladnerinnen 
und Expedientinnen, die eine der Rentenversicherungspflicht für 
Arbeiter unterliegende Beschäftigung ausüben, sowie für die ers-
ten Ladnerinnen und Expedientinnen, die der Rentenversiche-
rungspflicht für Angestellte unterliegen. 

§ 2
Kündigungsschutz

1. Einem Arbeitnehmer kann nach Vollendung des 55. Lebensjahres und
einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mindestens 10 Jahren
bis zur Bewilligung des Altersruhegeldes, der Berufs- oder Erwerbsunfähig-
keitsrente bzw. vorgezogenen Altersruhegeldes, längstens jedoch bis zur
Vollendung des 63. Lebensjahres, das Beschäftigungsverhältnis nur noch
aus wichtigem Grund gekündigt werden.

2. Wenn der Betriebsrat nicht innerhalb einer Woche widerspricht, kann von
Ziffer 1 abgewichen werden:
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a) bei Stillegung von wesentlichen Betriebsteilen, 
b) in anderen sachlich begründeten Fällen, (z.B. aus dringenden betriebli-

chen Gründen). 
 

Erhebt der Betriebsrat Widerspruch, so hat er diesen sachlich zu begrün-
den. Kommt zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat keine Einigung zu-
stande, so werden die Tarifvertragsparteien angerufen. Bleiben auch deren 
Einigungsbemühungen erfolglos, so steht der Rechtsweg offen. 

 
3. Unberührt bleibt die Möglichkeit der Änderungskündigung mit den beste-

henden gesetzlichen und tarifvertraglichen Fristen. Es gelten jedoch die 
Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes mit der Maßgabe, dass 
die von einer Maßnahme nach § 99 BetrVG betroffenen Arbeitnehmer An-
spruch auf die Leistungen nach § 3 dieses Tarifvertrages haben. 

 
§ 3 
Lohn- und Gehaltssicherung*) 
 
1. Gewerbliche Arbeitnehmer, die das 55. Lebensjahr vollendet haben und 

dem Betrieb mindestens 10 Jahre ununterbrochen angehören und an ihrem 
Arbeitsplatz verbleiben, haben Anspruch auf mindestens 95 % ihres in den 
letzten sechs voll abgerechneten Monaten erzielten Durchschnittsstunden-
verdienstes (ohne Zuschläge für Mehrarbeit, Nachtarbeit, Feiertagsarbeit 
und ähnliches). 

 
2. Gewerbliche Arbeitnehmer, die das 55. Lebensjahr vollendet haben und 

dem Betrieb mindestens 10 Jahre ununterbrochen angehören und die 
durch Änderungskündigung versetzt werden, haben Anspruch auf den Dif-
ferenzbetrag der sich aus dem Durchschnittsstundenverdienst der in ihrer 
neuen Tätigkeitsgruppe beschäftigten Arbeitnehmer und 95 % des persön-
lichen Durchschnittsstundenverdienstes (ohne Zuschläge) der letzten sechs 
voll abgerechneten Monate vor der Versetzung ergibt. 

 
Dieser so festgesetzte Ausgleichsbetrag (Stundenlohndifferenz mal tarifli-
che  Arbeitszeit) ist jeden Monat auszuzahlen, soweit Anspruch auf Lohn-
zahlung besteht und 95 % des persönlichen Durchschnittsstundenverdiens-
tes nach Abs. 1 nicht überschritten werden. 

 
3. Ladnerinnen und Expedientinnen, die der Rentenversicherungspflicht für 

Angestellte unterliegen, das 55. Lebensjahr vollendet haben und dem Be-
trieb  

 
*) siehe Geltungsbereich in § 1 

mindestens 10 Jahre ununterbrochen angehören und die durch Ände-
rungskündigung versetzt werden, haben Anspruch auf den Differenzbetrag, 
der sich aus dem Tarifgehalt ihrer neuen Tätigkeitsgruppe und 95 % ihres 
letzten Monatsgehalts (ohne Zuschläge) vor der Versetzung ergibt. 
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Dieser so festgesetzte Ausgleichsbetrag ist jeden Monat auszuzahlen, so-
weit Anspruch auf Gehaltszahlung besteht und 95 % des letzten Monats-
gehalts (ohne Zuschläge) vor der Versetzung nicht überschritten werden. 

4. Bei künftigen Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen darf der betroffene Arbeit-
nehmer hinsichtlich des Erhöhungsbetrages nicht schlechter gestellt wer-
den als die übrigen Arbeitnehmer seiner neuen Lohn- bzw. Gehaltsgruppe.

5. Der Anspruch auf Leistungen der Ziffer 1-4 besteht bis zur Bewilligung des
Altersruhegeldes, der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente bzw. des vor-
gezogenen Altersruhegeldes, längstens jedoch bis zur Vollendung des 63.
Lebensjahres.

6. Etwaige Rentenzahlung aus der gesetzlichen Unfallversicherung sonstige
Verdienstausgleiche von anderer Seite (ausgenommen private Versiche-
rungen des Arbeitnehmers), die nach Entstehen von Ansprüchen aus die-
sem Tarifvertrag gezahlt werden, können bei der Lohn- und Gehaltssiche-
rung berücksichtigt werden.

Rentenversicherungs- bzw. Verdienstausgleichsbetrag und Lohn- und Ge-
haltssicherung dürfen zusammen 95 % nach Ziffern 1 - 3 nicht unterschrei-
ten.

7. Der Arbeitnehmer darf eine seinem Leistungsvermögen entsprechende
Arbeit nicht ausschlagen.

§ 4
Verhütung mißbräuchlicher Anwendung und Nutzung

Arbeitgeber und Betriebsrat sollen bei Verdacht der mißbräuchlichen Anwen-
dung dieses Tarifvertrages durch Arbeitgeber oder Arbeitnehmer die Streitigkei-
ten in Verhandlungen beilegen. 

Gelingt dies nicht, so sind die Tarifparteien um Vermittlung anzurufen. 
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§ 5 
Inkrafttreten und Kündigung 
 
1. Vorstehender Tarifvertrag tritt mit den §§ 1, 2, 4 und 5  - Geltungsbereich, 

Kündigungsschutz, Verhinderung mißbräuchlicher Anwendung oder Nut-
zung – ab 1. März 1980 in Kraft. 

 
Ab 1. März 1981 tritt dieser Tarifvertrag mit allen Bestimmungen - auch § 3, 
Verdienstschutz - in Kraft. 

 
Er kann mit einer Frist von 6 Monaten erstmals zum 28. Februar 1985 ge-
kündigt werden. 

 
2. Ändern sich während der Laufzeit dieses Tarifvertrages die Voraussetzun-

gen für den Bezug des Altersruhegeldes in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder sonstige gesetzlichen Grundlagen zu diesem Abkommen, so 
kann jede Tarifvertragspartei das Abkommen mit sechsmonatiger Frist zum 
Halbjahresende kündigen. Beide Tarifvertragsparteien sind verpflichtet, in 
Verhandlungen über eine entsprechende Neuregelung einzutreten. 

 
 
 
Frankfurt, den 12. Februar 1979 
 
 
Tarifpolitische Arbeitsgemeinschaft   Gewerkschaft 
Textilreinigung (TATEX) im Deutschen   Textil-Bekleidung 
Textilreinigungs-Verband (DTV) Bonn   Hauptvorstand 
          Düsseldorf 
 
 
 
gez.:   K.H. Thoma    gez.: Schumacher 
 
 
 
Dieser Tarifvertrag wurde auf die IG Metall übergeleitet. 
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110 00 702 057 603 00

Bundesrepublik Deutschland - West 

Branche: Arbeiter, Angestellte 
und Auszubildende  

Textilreinigungsgewerbe 

Abschluss: 19.05.2004 
gültig ab: 01.06.2004

IG Metall 
Vorstand 
Frankfurt am Main

kündbar zum: 31.08.2006

TARIFVERTRAG ÜBER JAHRESSONDERZAHLUNGEN  
(Alte Bundesländer) 
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Zwischen dem 
 
Industrieverband Textil Service - intex - E.V., Eschborn/Ts. (intex) 
 
sowie der 
 
IG Metall, Vorstand, Frankfurt am Main 
 
wird folgender Tarifvertrag über Jahressonderzahlungen für Arbeitnehmer, 
Angestellte und Auszubildende abgeschlossen: 

§ 1 
 

Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt: 
 
Räumlich: Für die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin (West), Bremen, 

Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein. 
 

Fachlich: Dienstleitungsunternehmen einschließlich verbundener 
Unternehmen und Betriebe, die kundeneigene und/oder Leasing-
Textilien wieder aufbereiten (Waschen, Reparieren, Erneuern) 
und/oder alle damit verbundenen Dienstleistungen erbringen und 
Kunden aus der gewerblichen Wirtschaft (z.B. Handel, Handwerk, 
Industrie, Hotel- und Gaststättengewerbe, Sicherheitsunternehmen), 
dem Dienstleistungsbereich (z.B. Krankenhäuser, Ärzte, 
Gesundheitspraxen, Heime und Heimbewohner, Reha-Kliniken), 
dem Bereich öffentlicher Stellen (z.B. Streitkräfte, Polizei, 
Verwaltungen etc.) sowie dem Versorgungsbereich (z.B. 
Waschraumhygiene, Service-Einrichtungen beim Kunden, 
Warenbereitstellung und -handling, Klinikdienste, etc.) versorgen. 
 

Persönlich: Für alle Arbeitnehmer einschließlich Auszubildende. 

§ 2 
 

Voraussetzungen und Höhe der Jahressonderzahlung 

1. Alle gewerblichen Arbeitnehmer, Angestellten und Auszubildenden erhalten 
eine Jahressonderzahlung nach den Bestimmungen dieses Tarifvertrages. 
 

30



- 3 -

 

2. Die Jahressonderzahlung beträgt

im 1. Jahr der Betriebszugehörigkeit 40%
im 2. Jahr der Betriebszugehörigkeit 45%
ab dem 3. Jahr der Betriebszugehörigkeit 60%
ab dem 5. Jahr der Betriebszugehörigkeit 65%

Die Betriebszugehörigkeit errechnet sich aus dem Zeitraum des
Betriebseintritts bis zum 30. September des jeweiligen Jahres.

3. Im Laufe des Kalenderjahres Ausscheidende oder bis spätestens zum 01.
September. Eintretende haben Anspruch auf ein Zwölftel der
Jahressonderzahlung nach Ziffer 2, für jeden Kalendermonat, in dem das
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis mindestens 15 Kalendertage bestanden
hat.

Hiervon ausgenommen sind diejenigen:

a) die bis zum 31. März des Jahres ausscheiden,

b) oder die bis zum 31. Dezember des Jahres durch eigene Kündigung
ausscheiden und zu diesem Zeitpunkt noch keine 12 Monate im Betrieb
waren,

c) oder die infolge fristloser Kündigung aus wichtigem Grund oder
Arbeitsvertragsbruch ausscheiden.

Arbeitnehmer, die nach Auszahlung der Jahressonderzahlung bis zum 31. 
Dezember des Jahres ausscheiden, haben die zuviel erhaltene 
Jahressonderzahlung anteilig (Zwölftelung) zurückzuzahlen. Besteht ein 
Rückzahlungsanspruch des Arbeitgebers, so gilt die Jahressonderzahlung als 
Vorschuss, der ohne Rücksicht auf die Pfändungsfreigrenzen zu verrechnen 
oder zurückzuzahlen ist. 

4. a) Die Jahressonderzahlung ist nach dem durchschnittlichen
Monatsverdienst bzw. der durchschnittlichen monatlichen 
Ausbildungsvergütung zu errechnen. Berechnungszeitraum ist die Zeit 
vom 1. Januar bis zum 30. September des laufenden Kalenderjahres. 

b) Bei Eintritt nach dem 1. Januar ist die bis zum 30. September des
laufenden Kalenderjahres zurückgelegte Beschäftigungsdauer zugrunde
zu legen.

Bei der Feststellung des durchschnittlichen Monatsverdienstes bzw. der
durchschnittlichen Ausbildungsvergütung sind sämtliche Zuschläge mit zu
berücksichtigen; zusätzliches Urlaubsgeld, vermögenswirksame
Leistungen, Jahressonderzahlungen und sonstige Sonderleistungen
sowie Zuschüsse des Arbeitgebers zur Kranken-, Renten- und
befreienden Lebensversicherung, Reisespesen,
Trennungsentschädigungen und ähnliches bleiben außer Ansatz.
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 c) Entschuldigte Fehlzeiten (ausgenommen unbezahlter Urlaub) im 
Berechnungszeitraum dürfen sich auf die Höhe der Jahressonderzahlung 
nicht mindernd auswirken, soweit diese Fehlzeiten insgesamt die Dauer 
von vier Monaten nicht überschreiten. 
 

 d) Soweit sich Fehlzeiten durch Beschäftigungsverbot nach dem 
Mutterschutzgesetz und/oder durch Inanspruchnahme von 
Erziehungsurlaub ergeben, tritt eine Minderung der Jahressonderzahlung 
nicht ein, wenn am Tag der Niederkunft eine Betriebszugehörigkeit von 
18 Monaten erreicht ist. 
 

  Die Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs darf sich bis zur Dauer von 
12 Monaten nicht anspruchsmindernd auswirken und ist pro 
Beschäftigten im gleichen Betrieb nur einmal möglich. 
 

  Enden die ersten 12 Monate eines Erziehungsurlaubs im folgenden 
Kalenderjahr, dann besteht für diesen Zeitraum des folgenden 
Kalenderjahres ebenfalls ein Jahressonderzahlungsanspruch, falls der 
Arbeitnehmer nach Ablauf des gesamten Erziehungsurlaubes die Arbeit 
wieder aufnimmt. Dieser Teil der Jahressonderzahlung ist in Abhängigkeit 
der restlichen Monate, der aktuellen Arbeitszeit und des aktuellen Lohns 
bzw. Gehalts nach Wiederaufnahme der Arbeit mit der nächstmöglichen 
Lohn- und Gehaltsabrechnung auszuzahlen. 
 

 e) Kurzarbeit, gleich über welchen Zeitraum, darf in keinem Fall die 
Jahressonderzahlung mindern. 
 

 f) Für die Berechnung des durchschnittlichen Monatsverdienstes wird für 
Monate mit Kurzarbeit der Durchschnittsverdienst der Monate im 
Berechnungszeitraum zugrunde gelegt, in denen voll gearbeitet wird. 
 

5. Die Jahressonderzahlung ist im November oder beim Ausscheiden 
auszuzahlen. 

§ 3 
 

Anrechenbarkeit der Jahressonderzahlung 

Auf die Jahressonderzahlung können alle betrieblichen Leistungen wie 
Weihnachtsgratifikationen, Jahresabschlussvergütungen, Jahresprämien, 
Ergebnisbeteiligungen, Tantiemen, dreizehnte Monatsentgelte und dergleichen 
angerechnet werden. 
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§ 4

Berechnung von Durchschnittsentgelten 

Die Jahressonderzahlung bleibt bei der Berechnung von Durchschnittsentgelten 
und in sonstigen Fällen, in denen Ansprüche irgendwelcher Art von der Höhe des 
Arbeitsentgeltes abhängig sind, außer Ansatz. Sie gilt als einmalige Leistung im 
Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. 

§ 5

Ausschlussfrist 

Ansprüche aus diesem Tarifvertrag müssen innerhalb einer Ausschlussfrist von 
drei Monaten ab dem Auszahlungstag nach § 2 schriftlich geltend gemacht 
werden. 

§ 6

Inkrafttreten und Laufdauer 

Dieser Tarifvertrag tritt ab 01. Juni 2004 in Kraft. 

Der Tarifvertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann erstmals mit einer Frist von 2 
Monaten, jeweils zum Ende eines Kalendermonats, frühestens zum 31. August 
2006, gekündigt werden. 

Mit Rechtswirksamkeit dieses Tarifvertrages tritt der Tarifvertrag über 
Jahressonderzahlungen vom 06. Mai 1991 und 22. April 1994 außer Kraft. 

Düsseldorf, 19. Mai 2004 

Industrieverband Textil-Service 
intex e.V. 
Eschborn/Ts. 

Unterschrift 

IG Metall Vorstand 
Frankfurt am Main 

Unterschrift 
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Lohn- und Gehaltstarifvertrag - Neue Bundesländer 

Zwischen dem 

Industrieverband Textil Service - intex e. V., Frankfurt am Main 

sowie der  

IG Metall, Vorstand, Frankfurt am Main 

wird folgender Lohn- und Gehaltstarifvertrag vereinbart: 

§ 1  Geltungsbereich

Räumlich: Für die Gebiete Berlin-Ost, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Fachlich: Dienstleistungsunternehmen einschließlich verbundener Unternehmen und 
Betriebe, die kundeneigene und/oder Leasing-Textilien wieder aufbereiten 
(Waschen, Reparieren, Erneuern) und/oder alle damit verbundenen Dienst-
leistungen erbringen und Kunden aus der gewerblichen Wirtschaft (z.B. Han-
del, Handwerk, Industrie, Hotel- und Gaststättengewerbe, Sicherheitsunter-
nehmen), dem Dienstleistungsbereich (z.B. Krankenhäuser, Mediziner*innen, 
Gesundheitspraxen, Heime und Heimbewohner*innen, Reha-Kliniken), dem 
Bereich öffentlicher Stellen (z.B. Streitkräfte, Polizei, Verwaltungen etc.) sowie 
dem Versorgungsbereich (z.B. Waschraumhygiene, Service-Einrichtungen 
beim Kunden, Warenbereitstellung und -handling, Klinikdienste, etc.) versor-
gen. 

Persönlich:  Für alle Arbeitnehmer*innen 
einschließlich Auszubildende. 
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§ 2 Löhne und Gehälter 
 
1. Ab 1. März 2021 gelten die in der Anlage 4 aufgeführten tariflichen Monatslöhne (160,3) 

sowie die Gehaltssätze. 
Die Anlagen 1 - 4 sind Bestandteil dieses Tarifvertrages. 
 

2. Die sich für das Tarifgebiet West ergebenden absoluten Erhöhungsbeträge der Lohn- und 
Gehaltsgruppen werden ab dem 1. März 2021 auf die Tarifeinkommen im Tarifgebiet Ost 
übertragen. Die Lohn- und Gehaltsgruppen erhöhen sich mindestens um 60,00 Euro 
brutto.  

 
3. Die sich für das Tarifgebiet West ergebenden absoluten Erhöhungsbeträge der Lohn- und 

Gehaltsgruppen werden ab dem 1. August 2022 auf die Tarifeinkommen im Tarifgebiet 
Ost übertragen. Die Lohn- und Gehaltsgruppen erhöhen sich mindestens um 60,00 Euro 
brutto.  

 
4. Die im Lohntarifschema ausgewiesenen Monatslöhne gelten in Akkord- bzw. Prämien-

vereinbarungen als Akkord- bzw. Prämienrichtsätze. 
 
§ 3  Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Bereits bezahlte höhere Löhne und Gehälter werden aus Anlass dieses Tarifvertrages 

nicht ermäßigt. 
 
2. Im Lohntarifschema - Anlage 1 und 2 und Beschäftigungsgruppenkatalog der Angestell-

ten Anlage 3 - nicht aufgeführte Tätigkeiten (neue, infolge technischer Entwicklung oder 
noch nicht erfasste) werden in schriftlicher Vereinbarung zwischen Betriebsleitung und 
Betriebsrat eingestuft. 
 

3. Erfolgt über die Einstufung von nicht erfassten Tätigkeiten keine Einigung, so entschei-
det die Einigungsstelle nach dem Betriebsverfassungsgesetz. 
 

4. Müssen aus betrieblichen Gründen gewerbliche Arbeitnehmer*innen Tätigkeiten ver-
schiedener Lohngruppen ausführen, so muss die Einstufung in eine der Lohngruppen 
(Anlage 1) unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades und des Umfanges der aus-
geübten Tätigkeit erfolgen (Springer*innenregelung). Die Einstufung erfolgt durch Ver-
einbarung mit dem Betriebsrat. 

 
§ 4  Akkordarbeit 
 
Für die Akkordarbeit gelten die Vorschriften des § 11 des Manteltarifvertrages vom 27. März 
2020. 
 
§ 5  Prämienarbeit 
 
Für die Prämienarbeit gelten die Vorschriften des § 12 des Manteltarifvertrages vom 27. 
März 2020. 
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§ 6 Ausbildungsvergütungen 
 
Für alle Auszubildenden bundesweit gelten die in Anlage 4 aufgeführten monatlichen Vergü-
tungssätze. 
 
§ 7 Zusätzliches Urlaubsgeld  
 
Entsprechend den Bedingungen des Urlaubsgeldabkommens beträgt das zusätzliche Ur-
laubsgeld 
 
Bis 2020                    350,00 € 
In 2021  410,00 € 
ab 2022  470,00 € 
 
§ 8  Inkrafttreten und Kündigung 
 
Dieser Lohn- und Gehaltstarifvertrag tritt ab 1. März 2020 in Kraft. 
 
Der Tarifvertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann erstmals mit einer Frist von 2 Monaten, 
jeweils zum Ende eines Kalendermonats, frühestens zum 31. Mai 2023, gekündigt werden. 
Es gilt ein einmaliges Sonderkündigungsrecht für beide Vertragsparteien. Die Sonderkündi-
gung kann mit einer Frist von zwei Wochen zum 28. Februar 2021 einseitig erklärt werden. 
Die Tarifparteien sind sich einig, dass vor Aussprache einer Sonderkündigung Gespräche mit 
der anderen Tarifvertragspartei geführt werden müssen.  
 
Mit Rechtswirksamkeit dieses Tarifvertrages tritt der Lohn- und Gehaltstarifvertrag vom 19. 
Oktober 2018 außer Kraft. 
 
 
Frankfurt, 27. März 2020 
 
 
Industrieverband Textil Service -  IG Metall - Vorstand 
intex e.V. Frankfurt am Main 
Frankfurt am Main  
 
 
_______________________________ _______________________________ 
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Anlage 1 

Lohntarifschema der gewerblichen Arbeitnehmer*innen 

Lohngruppe I 

1. Sortieren und Zählen von Wäsche*)
2. Legen oder Ausschlagen von Wäsche
3. Verpacken
4. Auspacken, Taschen und Nähte ausbürsten
5. Sortieren von Kleidungsstücken (Stoffen) nach Daten und Arten, Aufhängen,

Abnehmen und weitertransportieren
6. Einfache Reparaturarbeiten (ohne Nähen) Patschen, Anbringen von Nieten und

Druckknöpfen

*) Zulage für starke Geruchsbelästigung und Verschmutzung 

Für das Beladen von Waschmaschinen und Waschstraßen sowie das Sortieren und Zäh-
len von Wäsche und Kleidungsstücken auf der Schmutzseite mit starker Geruchsbeläs-
tigung und Verschmutzung (z.B. Textilien aus Fisch- und Schlachtereibetrieben, Pflege-
heimen, Küchen oder ähnlichem) wird für die Dauer der Arbeit 1) ein Zuschlag von 10 
Prozent bezogen auf die Lohngruppe IV/3 gezahlt. 

Dies gilt für die Tätigkeiten in den Lohngruppen I.1, II.11, III.5, IV.4 (soweit Beladen von 
Hand erfolgt). 

Sollten für den Tatbestand starker Geruchsbelästigung und Verschmutzung in der Ver-
gangenheit bereits Zulagen (z.B. Geruchs- bzw. Schmutzzulage) gezahlt worden sein, 
so sind diese mit dieser Zulage aufrechenbar. 

1) Die Höhe der Bezahlung dieser Zulage richtet sich nach der Dauer der Tätigkeit bzw.
des Anteils der Wäsche mit starker Geruchsbelästigung und Verschmutzung. Die Ermitt-
lung der Zeit- bzw. Mengenanteile als Basis für die Zahlung der Zulage muss zwischen
Betriebsrat und Arbeitgeber*in vereinbart werden.

Lohngruppe II 

1. Näharbeiten, soweit nicht Lohngruppe III oder IV/1
Kürzen, Verlängern, Taschen abtrennen und neu aufnähen, Flicken aufsetzen,
Embleme aufnähen, einfaches Einnähen von Reißverschlüssen, Säumen von
Flachwäsche

2. Arbeiten an Mangel und Mangelstraße (Ausschlagen, Einlegen, Falten und Abneh-
men)

3. Arbeiten an Pressen
4. Zusammenstellen und Kontrollieren von Wäsche nach der Bearbeitung
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5. Arbeiten an Tumblern und Schüttlern mit einem Fassungsvermögen bis 25 kg 
6. Zeichnen an Maschinen 
7. Plätten von Hand 
8. Spannen, Mangeln und Pressen von Gardinen und Vorhängen 
9. Dämpfarbeiten an Dämpfern, Puppen und Tunneleinrichtungen, sowie Futterbü-

geln 
10. Vorsortieren nach groben Unterscheidungsmerkmalen nach der Reinigung, Durch-

sehen und Weiterleiten der Ware einschließlich der Fleckkontrolle (ohne Ent-
scheidungsbefugnis) 

11. Sortieren und Zählen von Wäsche mit Lesegerät in Verbindung mit Eingabetasta-
tur*) 

12. Dekatieren 
13. Bedienen von Folienpackmaschinen 
 
*) Hier gilt die Zulage für starke Geruchsbelästigung und Verschmutzung der Fußnote zu Lohngruppe 

I.1 
 
Lohngruppe III 
 
1. Näharbeiten mit gehobenen Anforderungen an Genauigkeit und Erfahrung Flicken 

einsetzen, Taschen erneuern, Änderung und Reparatur an Gardinen, schwieriges 
Einnähen (Einsetzen) von Reißverschlüssen 

2. Detachieren und Nassnachbehandeln von hell, grau und dunkel, also ausgenom-
men weiß und Seide 

3. Bügelarbeiten, soweit nicht zu einer anderen Lohngruppe gehörend, das Bügeln 
von: 
a) Hosen, Sakkos, Wollmänteln 
b) Popelinemänteln, Anoraks (Windblusen) 
c) Blusen, Kleidern, Damenröcken, Faltenröcken und Nacharbeiten  
 von Plissee 

4. Kontrolle nach der Bügelei 
5. Sortieren und Zählen von Wäsche ausschließlich mit Eingabetastatur. Sortieren, 

Zählen und Bereitstellen von Mietberufskleidungsteilen und Mietwäscheteilen mit 
Hilfe eines Erfassungsgerätes (z.B. Expedition)* 

 
*) Hier gilt die Zulage für starke Geruchsbelästigung und Verschmutzung der Fußnote zu Lohngruppe 

I.1 
 
Lohngruppe IV 
 
1. Näharbeiten mit hohen Anforderungen an Genauigkeit und Erfahrung, Konfekti-

onsarbeiten, Teilkonfektion, Reparatur und Änderung an Oberbekleidung De-
tachieren und Nassnachbehandeln, soweit nicht zur Lohngruppe III gehörend, 
also weiße Stücke und Seide 

2. Bügler*innen, die Bügeltätigkeiten aller Untergruppen (mindestens je ein Artikel) 
der Lohngruppe III, Ziffer 3 beherrschen und regelmäßig ausüben sowie die Fähig-
keiten zum Anlernen besitzen. Diese Tätigkeiten sollen in der Regel ein Jahr lang 
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ausgeübt worden sein 
Bügeln von Gesellschaftskleidern **) sowie Neueinbügeln von Plissee 

**) Wird diese Tätigkeit überwiegend und nicht im Leistungslohn ausgeführt, so erhalten diese Arbeit-
nehmer*innen einen Zuschlag von 0,11 € pro Stunde. 

3. Logistische Bereitstellung von Textilien im Bereich An- und Auslieferung bis hin
zur Transportbegleitung

4. Tätigkeiten an und mit gesteuerten und/oder getakteten Vorrichtungen unter Be-
achtung der Weiterbearbeitungskriterien. *)

*) Hier gilt die Zulage für starke Geruchsbelästigung und Verschmutzung der Fußnote zu Lohngruppe
I.1

5. Vollständige An- und Abmeldung und/oder Qualitätskontrolle von Mietberufsklei-
dungsteilen und Mietwäscheteilen mit Hilfe eines Erfassungsgerätes (z.B. Einrich-
ten von Neukunden, Umtausch, Rückgabe)

Lohngruppe V 

1. Innerbetriebliche Bereitstellung von Waren und Hilfsmitteln nach logistischen Kri-
terien in oder zwischen Abteilungen bzw. Betriebsbereichen

2. Bedienen von Waschmaschinen, Waschanlagen, Zentrifugen, Tumblern und
Schüttlern mit einem Fassungsvermögen von über 25 kg mit entsprechender Ver-
antwortung

3. Arbeiten in der Reinigung, Färberei, Nassabteilung und Teppichwäscherei ein-
schließlich Spülen, Schleudern und ähnliche Tätigkeiten mit entsprechender Ver-
antwortung

Lohngruppe VI 

1. Bedienen und Überwachen von Waschmaschinen, Waschanlagen und Zentrifugen
unter Beachtung von Optimierungskriterien

2. Bedienen und Überwachen der Reinigungsmaschinen mit Zubehör sowie Sortie-
ren und Zusammenstellen der Reinigungspartien unter Beachtung von Optimie-
rungskriterien

3. Färben und Ansetzen der Farbflotte
4. Färben und Aufarbeiten von Leder und Lederbekleidung
5. Selbständiges Teppichreinigen einschließlich Sortieren und Kontrollieren

(Maschinenführer**in
6. Kunststopfen

Arbeitnehmer*innen, die eine dieser Tätigkeiten mindestens 3 Jahre im gleichen Be-
trieb ausgeführt haben und anschließend im Rahmen der üblichen Anweisungen selb-
ständig und verantwortlich ausüben, erhalten einen Zuschlag von 0,16 € pro Stunde. 

Lohngruppe VII*) 
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Verantwortliche Tätigkeiten, die über die Merkmale der Lohngruppen I - VI hinausge-
hen: 
 
Textilreiniger**in mit bestandener Gesell*innen- oder Facharbeiter*innenprüfung - es 
sei denn, es werden ausschließlich Tätigkeiten der Lohngruppe I - V ausgeübt - 
mit/ohne Verantwortung für den Ablauf des Waschverfahrens. 
Beschäftigte mit Verantwortung für den Ablauf des Waschverfahrens, die über entspre-
chende umfassende Kenntnisse und Berufserfahrungen verfügen. 
1. nach der Ausbildung bzw. Übernahme der Verantwortung 
2. ab dem 3. Jahr nach der Ausbildung und  Tätigkeit in der Branche bzw. Über-

nahme der Verantwortung 
3. ab dem 4. Jahr nach der Ausbildung und  Tätigkeit in der Branche bzw. Über-

nahme der Verantwortung 
4. Textilreiniger*in mit alleiniger Verantwortung für den Gesamtablauf 
 
*) Mit Inkrafttreten des Tarifvertrages am 1.5.1991 wurde auf den Ausbildungsberuf Textilreiniger**in 

abgestellt. 
 Dieselbe Einstufung gilt auch für die alten Ausbildungsberufe "Wäscher und Plätter sowie Färber 

und Chemischreiniger". 

40



Sonderlohngruppen 

Tätigkeiten 

1. Reinigungskräfte

2. Wach- und/oder Schließkräfte

3. Heizer*in und Maschinist*in mit Verantwortung für die Kesselsteuerung
bzw. die Wartung der Maschinenanlagen

4. Handwerker*in (z.B. Schlosser*in, Tischler*in, Elektriker*in, Maschinist*in
usw.) mit abgeschlossener Gesellen*innen- bzw. Facharbeiter*innen-Prü-
fung

a) nach der Ausbildung

b) ab dem 3. Jahr nach der Ausbildung

c) ab dem 4. Jahr nach der Ausbildung

d) ab dem 5. Jahr nach der Ausbildung

5. a) Ladner*in und Expedient*in.

b) Erste*r Ladner*in und erste*r Expedient*in sowie Ladner*innen die ei-
nen Ladenbetrieb führen.
Auf den Mindestverdienst sind den ersten Ladner*innen entsprechend
der Höhe des Umsatzes nach betrieblichen Einzelvereinbarungen Zu-
lagen zu zahlen. Die Zulage muss mindestens 25,57 Euro monatlich
betragen. Sie ist auch den Ladner*innen nach 5 a) zu zahlen, wenn
diese allein im Laden tätig sind und mindestens 1200 Aufträge (z.B. 2-
oder 3-teilige Anzüge =1 Auftrag) bzw. 1500 Stücke (z.B. 2- oder 3-tei-
lige Anzüge = 2 bzw. 3 Stücke) monatlich im Jahresdurchschnitt in die-
sem Laden angenommen werden.

6. Vorarbeiter*innen erhalten 20 % auf den höchsten Tariflohn ihrer Gruppe,
bei Akkord 20 % über den Akkordrichtsatz ihrer Gruppe.

7.1*) Kraftfahrer*in nach Beschäftigungsjahren im Betrieb 
im 1. Jahr 
ab 2. Jahr 
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7.2*) Kraftfahrer*in mit Kundenbetreuung (z.B. Reklamationsbearbeitung, Syste-

merläuterung, Inkasso oder vergleichbare Tätigkeiten) im Objekt- und 
Mietservicebereich**) 
Beschäftigungsjahre im Betrieb 
im 1. Jahr 
im 2. Jahr 
ab 3. Jahr 
 

*) Kraftfahrer*innen, die als Springer*innen regelmäßig tätig sind, erhalten zusätzlich einen 
Zuschlag von 5% ihrer jeweiligen Einstufung. 
Ein*e Springer*in muss die Touren von 3 anderen Kraftfahrer*innen beherrschen. 
 

**) Hierzu zählen auch Kraftfahrer*innen, die z.B. Stützpunkte anfahren und wozu Führer-
scheinklasse II erforderlich ist. 
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Anlage 2 

Einarbeitungszeiten für über 18 Jahre alte Arbeitnehmer*innen 

Für die  
Lohngruppe II  
Lohngruppe III  
Lohngruppe IV/1 
Lohngruppe VI  

gelten folgende Lohnsätze: 

für die ersten 3 Monate 90 % 
für weitere 3 Monate 95 % 

Die Lohnsätze (Anlage 4) gelten nicht für Arbeitnehmer*innen, die vor der Einstellung 2 
Jahre mit einer vergleichbaren Beschäftigung im Textilreinigungsgewerbe tätig waren. 

Stundenlöhne für Jugendliche bis 18 Jahre ohne Anlernvertrag 

Die Stundenlöhne für Jugendliche bis 18 Jahre ohne Anlernvertrag betragen 85 % 
der Stundenlöhne in den einzelnen Lohn- und Sonderlohngruppen. 
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Anlage 3 
 
Beschäftigungsgruppen-Katalog der Angestellten 
 
A. KAUFMÄNNISCHE ANGESTELLTE 
 

Bei der Einordnung in die Tarifgruppen sind primär die Merkmale der ausgeüb-
ten Tätigkeit entscheidend. Zu bewerten ist jedoch auch die Berufsausbildung.  

 
Die unten aufgeführten Beispiele sind jeweils im Zusammenhang mit den für die 
Gruppe aufgeführten Tätigkeitsmerkmalen, niemals aber isoliert zu sehen. 

 
I. Angestellte ohne Berufsausbildung 

 
 K 1 

 Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte mit vorwiegend mechanischen oder schematischen Tätigkeiten, die 
keine Berufsausbildung voraussetzen.  

 
Beispiele: 
Hilfsarbeiten im Bürobetrieb wie: 
Abfertigen der Post; 
Abschreibarbeiten, Abheftarbeiten; 
Bedienen von Vervielfältigungsapparaten; 
einfache Schreib-, Rechen- und Karteiarbeiten; 
Bedienen kleinerer Fernsprechanlagen; 
Hilfsarbeiten im Datenerfassungsbereich. 

 
II. Angestellte mit Berufsausbildung 

 
Für die Einstufung in die Gruppen K 2 bis K 5 ist grundsätzlich Voraussetzung:  

 
Abgeschlossene kaufmännische  Ausbildung, oder abgeschlossene Handels-
schulausbildung von 2 Jahren bei mittlerer Reife von 1 Jahr) und Ablauf einer 
evtl. vereinbarten Probezeit §16 b MTV, oder eine dem gleich zu bewertende 
praktische kaufmännische Berufstätigkeit von mindestens 3 Jahren. 

 
K 2  
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte mit einfachen kaufmännischen Tätigkeiten.  

 
Beispiele: 
Einfache kaufmännische Arbeiten im Einkauf, Verkauf, Versand, Lohnbuchhal-
tung, Buchhaltung, Statistik, Lager usw.; 
Führung der Registratur in mittleren Betrieben; 
Aufnahme von Stenogrammen und Übertragen in Maschinenschrift; 
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Übertragung von Diktaphonaufnahmen in Maschinenschrift; 
Bedienen von Buchungs- oder Fakturiermaschinen nach vorbereiteten Unterla-
gen; 
Bedienen von Fernschreibanlagen; 
Bedienen von Fernsprechanlagen mit drei Amtsanschlüssen in Handvermittlung; 
Bedienen von Fernsprechanlagen im Durchwahlsystem; 
Lochen, Prüfen, Beschriften und Sortieren von Datenträgern; 
Einfache Maschinenbedienungsarbeiten in der Datenverarbeitung (z.B. Bedie-
nen von Lochschriftübersetzern; Bedienen von Kartendopplern). 

K 2 a  
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte im Rahmen einer Tätigkeit nach K 2, die in ihrem Arbeitsgebiet über 
Sonderkenntnisse verfügen und laufend Eigeninitiative entwickeln.  

Beispiele: 
Stenotypist*in mit überdurchschnittlicher Silben- und Anschlagsleistung;  
Phonotypist*in mit überdurchschnittlicher Anschlagsleistung;  
Bedienen von Fernsprechanlagen mit mehr als drei Amtsanschlüssen nur in 
Handvermittlung;  

K 3  
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit und entsprechender Verantwortung. 

Beispiele:  
Führung von Sach- oder Kontokorrentkonten;  
Durchführung von Lohn- und/oder Gehaltsabrechnungen;  
Durchführung von Kostenrechnung;  
Führung von einfachem Schriftwechsel;  
Vorbereitende Sachbearbeitung im Verkauf, Einkauf, Disposition, Versand, Kal-
kulation etc.;  
Fakturieren mit Zusammenstellung aller dafür notwendigen Unterlagen;  
Leitung der betrieblichen Lohn- und Kostenerfassung;  
Verwalten eines Lagers (Warenannahme, Warenausgabe und Lagerhaltung ein-
schließlich der dazugehörigen wert- und mengenmäßigen Buchhaltung);  
Führung der Registratur in größeren Betrieben;  
Qualifizierte Schreibkräfte mit Sachbearbeitungsfunktionen;  
Aufnahme und Wiedergabe von Stenogrammen in einer Fremdsprache;  
Bedienen von EDV-Systemen (Operating).  

K 3 a 
Tätigkeitsmerkmale 
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Angestellte im Rahmen einer Tätigkeit nach K 3, die in ihrem Arbeitsgebiet über 
umfassende Sachkenntnisse verfügen und besondere Leistungen - auch selb-
ständig - erbringen oder Anweisungsfunktionen haben.  
 
Beispiele: 
Führung von Sachkonten mit Kontierung; 
Führung von Kontokorrentkonten mit Kontierung und Erledigung der Regulie-
rungs- und Mahnkorrespondenz;  
Durchführung von Lohn- und/oder Gehaltsabrechnungen mit vollständigem Ab-
schluss;  
Vorbereitende Sachbearbeitung im Verkauf und Einkauf einschließlich der Füh-
rung von Schriftwechsel.  

 
 

K 4  
Tätigkeitsmerkmale 
Angestellte, die schwierigere Aufgaben dauernd selbständig und unter ent-spre-
chender Verantwortung erledigen und nur allgemeine Anweisung erhalten.  
 
Beispiele:  
Führung oder Überwachung einer Sach- oder Kontokorrentbuchhaltung, einer 
Lohnbuchhaltung, einer Gehaltsbuchhaltung sowie der Kostenrechnung ein-
schließlich Klärung und Abwicklung der damit in Zusammenhang stehenden 
Sachfragen; 
Abschließende Sachbearbeitung in Verkauf, Einkauf, Disposition, Export etc. 
einschließlich Korrespondenzführung; 
Abschließende Sachbearbeitung im Personal-, Sozial- und Ausbildungswesen; 
Durchführung von schwierigen Kalkulationen und deren Auswertung; 
Aufnahme und Wiedergabe von Stenogrammen in Fremdsprachen; 
Führung von Schriftwechsel in einer Fremdsprache; 
Operator*in;  
Programmierer*in. 

 
 

K 5  
Tätigkeitsmerkmale  
Angestellte mit selbständiger Tätigkeit, welche umfangreiche kaufmännische 
Spezialkenntnisse und praktische Erfahrung oder ein abgeschlossenes Fach-
hochschulstudium erfordert. 
 
Beispiele:  
Bilanzbuchhalter*in (IHK-Prüfung);  
EDV-Organisator*in  
Für die Einstufung der Tätigkeit an Eingabe-Arbeitsplätzen an Datensichtgeräten 
gilt § 3, Ziffer 2.  
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B. TECHNISCHE ANGESTELLTE

Bei der Einordnung in die Tarifgruppen sind primär die Merkmale der ausgeüb-
ten Tätigkeit entscheidend. Zu bewerten ist jedoch auch die Berufsausbildung.

Die unten aufgeführten Beispiele sind jeweils im Zusammenhang mit den für die
Gruppe aufgeführten Tätigkeitsmerkmalen, niemals aber isoliert zu sehen.

I. Angestellte ohne Berufsausbildung

T 1
Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte mit vorwiegend mechanischen oder schematischen Tätigkeiten, die
keine technische Berufsausbildung voraussetzen.

Beispiele:
Ladner*in *)
Expedient*in

*)  wie Lohntarifschema Anlage 1, Sonderlohngruppe 5 a

II. Angestellte mit Berufsausbildung

T 2
Berufsausbildung:
Abgeschlossene technische Ausbildung.

Die erforderlichen Kenntnisse können auch durch eine dieser entsprechenden
Fachschulausbildung oder eine dem gleich zu bewertende praktische Tätigkeit
erworben sein.

Tätigkeitsmerkmale:
Angestellte mit einfachen technischen Tätigkeiten.

Beispiele:
Erste*r Ladner*in **)
Erste*r Expedient*in
Ladner*in der*die einen Ladenbetrieb führt.

**)  wie Lohntarifschema Anlage 1, Sonderlohngruppe 5 b

T 2 a
Tätigkeitsmerkmale
Angestellte im Rahmen einer Tätigkeit nach T 2, die in ihrem Arbeitsgebiet über
umfangreiche Sachkenntnisse verfügen und besondere Leistungen erbringen.
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Beispiele:  
Ladner*in mit besonderen Sachkenntnissen und besonderen Leistungen, 
Ladner*in im heißen Laden mit Maschinenbedienung, Detachieren und Bügeln, 
Angestellte mit aufsichtsführender Tätigkeit an Mangeln und Pressen in der An-
nahme, Expedition und Fuhrpark. 
Direktricen. 
 
T 3  
Berufsausbildung: 
a) abgeschlossene Ausbildung an einer anerkannten Fachschule für Techni-

ker*innen, 
b) abgeschlossene Ausbildung und durch mehrjährige praktische Tätigkeit 

vertiefte Berufserfahrung, 
c) bei technischen Angestellten ohne abgeschlossene Ausbildung genügt 

eine mindestens 5-jährige Berufsausübung als qualifizierte*r ange-
lernte*r Arbeiter*in nach vollendetem 18. Lebensjahr und das Vorliegen 
der Fähigkeiten der dauernden Tätigkeit eines Angestellten der höheren 
Gruppen. 

 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit und entsprechender Verantwortung.  
 
Beispiele: 
Angestellte mit aufsichtsführender Tätigkeit und Weisungsbefugnis in Betriebs-
abteilungen, Werkstätten und Einrichtungen wie Sortierraum, Einrichtungsabtei-
lung, Näherei, Reinigung, Wäscherei, Fuhrpark und Werkstatt. 
 
T 4 
Berufsausbildung: 
a) bestandene einschlägige Meister*innen-Prüfung vor Handwerks- oder In-

dustrie- und Handelskammer, 
b) abgeschlossene Ausbildung an einer anerkannten Fachschule für Techni-

ker*innen, 
c) abgeschlossene Ausbildung und durch mehrjährige praktische Tätigkeit 

vertiefte Berufserfahrung, 
d) bei technischen Angestellten ohne abgeschlossene Ausbildung genügt 

eine mindestens 5-jährige Berufsausübung als qualifizierte*r ange-
lernte*r Arbeiter*in nach vollendetem 18. Lebensjahr und das Vorliegen 
der Fähigkeiten der dauernden Tätigkeit einer*s Angestellten der höheren 
Gruppen. 

 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte, die schwierigere Aufgaben selbständig und unter entsprechender 
Verantwortung erledigen und nur allgemeine Anweisungen erhalten. 

 
Beispiele: 
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Angestellte mit aufsichtsführender Tätigkeit und Weisungsbefugnis wie Wasch-
meister*in, Reinigungsmeister*in, Handwerksmeister*in, Einsatzleiter*in im 
Fuhrpark, Disposition im Fuhrpark.  

T 5 
Berufsausbildung: 
a) Abschluss einer Fachhochschule,
b) Textiltechniker*in mit großer Berufserfahrung und besonderen Kenntnis-

sen,
c) abgeschlossene Ausbildung und durch mehrjährige praktische Tätigkeit

vertiefte Berufserfahrung sowie besondere Kenntnisse.

Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit selbständiger Tätigkeit, welche umfangreiche Spezialkenntnisse 
und praktische Erfahrung erfordert. 

Beispiele: 
Ingenieure*innen und Techniker*innen, die den*die Betriebsleiter*in oder lei-
tende*n Betriebsingenieur*in vertreten, 
Ingenieure*in und Techniker*in, die selbständige Betriebsabteilungen leiten, 
Entwicklungsingenieure*in für schwierige Aufgaben, 
Arbeitsplanung und Überwachung des Betriebsablaufs, 
Angestellte, die mit projektbezogenen Aufgaben betraut sind, 
Angestellte, die mit Arbeitsplanung und Überwachung des Betriebsablaufs be-
traut sind,  
Fuhrparkleiter*in (größerer Fuhrpark). 
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Anlage 4 

Lohn und Gehaltstafel sowie Ausbildungsvergütungen 

Textile Dienste - Neue Bundesländer 

Gewerbliche Arbeitnehmer*innen 

Lohngruppe: ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
I 1881,48 1941,48 
II 1896,32 1956,32 
III 1908,63 1968,63 
IV 1 1992,72 2052,72 
IV 2 2009,81 2069,81 
IV 3, 4, 5 2027,08 2087,08 
V 1 2134,94 2194,94 
V 2. 3 2165,94 2225,94 
VI 2280,35 2340,35 
VII 1. 2418,93 2478,93 
VII 2. 2492,53 2552,53 
VII 3. 2568,28 2628,28 
VII 4. 2671,52 2731,52 

Sonderlohngruppen: ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
1. 1865,76 1925,76 
2. 1957,89 2017,89 
3. 2477,12 2537,12 
4.a 2418,94 2478,94 
4.b 2492,56 2552,56 
4.c 2568,32 2628,32 
4.d 2671,55 2731,55 
5.a 1935,31 1995,31 
5.b 2009,76 2069,76 
7.1 im 1 Jahr 2291,13 2351,13 
7.2. im 1 Jahr 2366,76 2426,76 
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Lohnsätze bei Einarbeitungszeiten 90 % für die ersten 3 Monate 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lohnsätze bei Einarbeitungszeiten 95 % für weitere 3 Monate 
 

 
 
 
 
 

  

 ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
LG II 1706,69 1760,69 
LG III 1717,77 1771,77 
LG IV/1 1793,45 1847,45 
LG VI 2052,32 2106,32 

LG II 1801,50 1858,50 
LG III 1813,20 1870,20 
LG IV/1 1893,08 1950,08 
LG VI 2166,33 2223,33 
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Kaufmännische Angestellte 
Gehaltsgruppen ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
K1 bis zu 2 Tätigkeitsjahr 1624,50 1684,50 

nach 2 Tätigkeitsjahr 1711,25 1771,25 
nach 3 Tätigkeitsjahr 1806,84 1866,84 
nach 4 Tätigkeitsjahr 1908,48 1968,48 
nach 6 Tätigkeitsjahr 2009,89 2069,89 

K2 bis zu 2 Tätigkeitsjahr 1878,08 1938,08 
nach 2 Tätigkeitsjahr 2030,87 2090,87 
nach 3 Tätigkeitsjahr 2190,75 2250,75 
nach 4 Tätigkeitsjahr 2354,78 2414,78 
nach 6 Tätigkeitsjahr 2526,17 2586,17 

K2 a nach 2 Tätigkeitsjahr 2316,89 2376,89 
nach 4 Tätigkeitsjahr 2526,17 2586,17 
nach 6 Tätigkeitsjahr 2731,72 2792,33 

K3 bis zu 2 Tätigkeitsjahr 2351,53 2411,53 
nach 2 Tätigkeitsjahr 2579,71 2639,71 
nach 4 Tätigkeitsjahr 2794,85 2856,86 
nach 6 Tätigkeitsjahr 3053,99 3121,77 

K3 a nach 2 Tätigkeitsjahr 2925,49 2990,40 
nach 4 Tätigkeitsjahr 3196,72 3267,63 
nach 6 Tätigkeitsjahr 3495,24 3572,80 

K4 bis zu 2 Tätigkeitsjahr 2872,37 2936,22 
nach 2 Tätigkeitsjahr 3203,24 3274,47 
nach 4 Tätigkeitsjahr 3510,48 3588,56 
nach 6 Tätigkeitsjahr 3831,28 3916,50 

K5 bis zu 2 Tätigkeitsjahr 3784,95 3872,71 
nach 2 Tätigkeitsjahr 4019,23 4112,30 
nach 4 Tätigkeitsjahr 4260,40 4358,88 
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Ausbildungsvergütungen 
bundesweit ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
im 1. Jahr 750,00 800,00 
im 2. Jahr 820,00 870,00 
im 3. Jahr 900,00 950,00 
im 4. Jahr 1000,00 1050,00 
 

Technische Angestellte   
Gehaltsgruppen: ab 01.03.2021 ab 01.08.2022 
T1  1824,68 1884,68 
T2  1955,46 2015,46 
T2 a  2255,75 2315,75 
T3 bis zu 2 Tätigkeitsjahr 2351,53 2411,53 
 nach 2 Tätigkeitsjahr 2579,71 2639,71 
 nach 4 Tätigkeitsjahr 2794,85 2856,86 
 nach 6 Tätigkeitsjahr 3053,99 3121,77 
T4 bis zu 2 Tätigkeitsjahr 2872,37 2936,22 
 nach 2 Tätigkeitsjahr 3203,24 3274,47 
 nach 4 Tätigkeitsjahr 3510,48 3588,56 
 nach 6 Tätigkeitsjahr 3831,28 3916,50 
T5 bis zu 2 Tätigkeitsjahr 3784,95 3872,71 
 nach 2 Tätigkeitsjahr 4019,23 4112,30 
 nach 4 Tätigkeitsjahr 4260,40 4358,88 
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Tarifvertrag über Jahressonderzahlung (Neue Bundesländer) 

Zwischen dem 

 Industrieverband Textil Service - intex e. V., Frankfurt am Main 

sowie der  

 IG Metall, Vorstand, Frankfurt am Main 

wird folgender Tarifvertrag vereinbart: 

§ 1 Geltungsbereich

Räumlich: Für die Gebiete Berlin-Ost, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Fachlich: Dienstleistungsunternehmen einschließlich verbundener Unterneh-
men und Betriebe, die kundeneigene und/oder Leasing-Textilien wie-
der aufbereiten (Waschen, Reparieren, Erneuern) und/oder alle damit 
verbundenen Dienstleistungen erbringen und Kunden aus der gewerb-
lichen Wirtschaft (z.B. Handel, Handwerk, Industrie, Hotel- und Gast-
stättengewerbe, Sicherheitsunternehmen), dem Dienstleistungsbe-
reich (z.B. Krankenhäuser, Mediziner*innen, Gesundheitspraxen, 
Heime und Heimbewohner*innen, Reha-Kliniken),  
dem Bereich öffentlicher Stellen (z.B. Streitkräfte, Polizei, Verwaltun-
gen etc.) sowie dem Versorgungsbereich (z.B. Waschraumhygiene, Ser-
vice-Einrichtungen beim Kunden, Warenbereitstellung und -handling, 
Klinikdienste, etc.) versorgen. 

Persönlich: Für alle Arbeitnehmer*innen 
einschließlich Auszubildende. 
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§ 2 Höhe der Jahressonderzahlung

1. Alle vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer*innen (ohne Auszubildende) erhalten
eine Jahressonderzahlung.

Für das Jahr 2020 in Höhe von 680,00€, für das Jahr 2021 in Höhe von 740,00 €
und ab dem Jahr 2022 in Höhe von 800,00 €.

Bei Betrieben, die überwiegend für das Gesundheitswesen tätig sind, erhalten
alle vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer*innen (ohne Auszubildende) eine Jah-
ressonderzahlung für das Jahr 2020 in Höhe von 185,00 €, 2021 in Höhe von
210,00 €  und ab dem Jahr 2022 in Höhe von 235,00 €.

2. Teilzeitbeschäftigte haben nach Maßgabe der sonstigen Bestimmungen An-
spruch auf anteilige Jahressonderzahlung im Verhältnis ihrer tatsächlichen Ar-
beitszeit zur tariflichen regelmäßigen Arbeitszeit, mindestens jedoch 38,35 €.

Kurzarbeit, gleich über welchen Zeitraum, darf in keinem Fall die Jahressonder-
zahlung mindern

3. Auszubildende erhalten:

im Jahr 2020

im 1. Ausbildungsjahr 112,00 € 
im 2. Ausbildungsjahr 150,00 € 
im 3. Ausbildungsjahr 185,00 € 

im Jahr 2021

im 1. Ausbildungsjahr 130,00 € 
im 2. Ausbildungsjahr 170,00 € 
im 3. Ausbildungsjahr 210,00 € 

im Jahr 2022

im 1. Ausbildungsjahr 160,00 € 
im 2. Ausbildungsjahr 200,00 € 
im 3. Ausbildungsjahr 240,00 € 
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§ 3 Voraussetzungen zur Gewährung der Jahressonderzahlung

1. Alle Arbeitnehmer*innen, die am 30. November des Kalenderjahres in ei-
nem ungekündigten oder gekündigten Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis
stehen haben Anspruch auf die Jahressonderzahlung.

2. Teilzeitbeschäftigte haben nach Maßgabe der sonstigen Bestimmungen An-
spruch auf anteilige Jahressonderzahlung entsprechend § 2 Ziff. 2.

Kurzarbeit, gleich über welchen Zeitraum, darf in keinem Fall die Jahresson-
derzahlung mindern

3. Für im Kalenderjahr eingetretene Arbeitnehmer*innen erfolgt eine Zwölfte-
lung des Betrages nach § 2.

Sie erhalten demnach für jeden Monat, in dem das Arbeitsverhältnis 14
Tage bestand, 1/12 der Jahressonderzahlung, wobei der Monat Dezember
im Kalenderjahr mit einzubeziehen ist.

4. Arbeitnehmer*innen, die am 1. Dezember des Kalenderjahres oder später
ausscheiden, erhalten die volle Jahressonderzahlung, wenn sie bereits im
vorangegangenen Jahr im Betrieb waren.

5. Arbeitnehmer*innen, die vor dem 30. November des Kalenderjahres aus
dem Betrieb ausgeschieden sind, haben keinen Anspruch.

§ 4 Schlussbestimmungen

1. Die Jahressonderzahlung ist zahlbar im Dezember des Kalenderjahres,
spätestens bis 28. Februar des Folgejahres.

2. Dieser Tarifvertrag tritt ab 1. März 2020 in Kraft.

Der Tarifvertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann erstmals mit einer Frist von
2 Monaten, jeweils zum Ende eines Kalendermonats, frühestens zum
31.05.2023, gekündigt werden.

Es gilt ein einmaliges Sonderkündigungsrecht für beide Vertragsparteien. Die
Sonderkündigung kann mit einer Frist von zwei Wochen zum 28. Februar 2021
einseitig erklärt werden. Die Tarifparteien sind sich einig, dass vor Aussprache
einer Sonderkündigung Gespräche mit der anderen Tarifvertragspartei geführt
werden müssen.
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Mit Rechtswirksamkeit dieses Tarifvertrages tritt der Tarifvertrag über 
die Jahressonderzahlung vom 19. Oktober 2018 außer Kraft. 

Frankfurt, 27. März 2020 

Industrieverband Textil Service - IG Metall - Vorstand 
intex e.V. Frankfurt am Main 
Frankfurt am Main 

_____________________________ _____________________________ 
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Manteltarifvertrag 

Zwischen dem 

Industrieverband Textil Service – intex e. V. 
Mainzer Landstr. 55 
60329 Frankfurt am Main 

und der 

IG Metall, Vorstand, FB Tarifpolitik 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60329 Frankfurt am Main 

wird folgender Manteltarifvertrag vereinbart: 

§ 1
Geltungsbereich 

Räumlich: Bundesrepublik Deutschland 

Fachlich: Dienstleistungsunternehmen einschließlich verbundener Unternehmen und Be-
triebe, die kundeneigene und/oder Leasing-Textilien wieder aufbereiten (Wa-
schen, Reparieren, Erneuern) und/oder alle damit verbundenen Dienstleistungen 
erbringen und Kunden aus der gewerblichen Wirtschaft (z. B. Handel, Handwerk, 
Industrie, Hotel- und Gaststättengewerbe, Sicherheitsunternehmen), dem Dienst-
leistungsbereich (z. B. Krankenhäuser, Ärzte, Gesundheitspraxen, Heime und 
Heimbewohner, Reha-Kliniken), dem Bereich öffentlicher Stellen (z. B. Streit-
kräfte, Polizei, Verwaltungen etc.) sowie dem Versorgungsbereich (z. B. Wasch-
raumhygiene, Service-Einrichtungen beim Kunden, Warenbereitstellung und -
handling, Klinikdienste, etc.) versorgen.  

Persönlich: Für alle gewerblichen Arbeitnehmer und Angestellte 

§ 2
Arbeitszeit, Arbeitszeitgestaltung und Arbeitssouveränität 

1. Regelmäßige tarifliche Wochenarbeitszeit

1.1. Die regelmäßige tarifliche Wochenarbeitszeit beträgt: 

I. Für die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-West, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Hol-
stein (nachfolgend alte Bundesländer) 37 Stunden.

II. Für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen und Berlin-Ost (nachfolgend neue Bundesländer) 39 Stunden.

III. Ab dem 01.01.2023 bundesweit einheitlich 37 Stunden.
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1.2 Die Verteilung der regelmäßigen tariflichen Wochenarbeitszeit auf die einzelnen Werk-
tage sowie Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen werden durch Ver-
einbarung mit dem Betriebsrat geregelt und durch Aushang bekanntgegeben. Hierbei soll 
unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange eine möglichst gleichmäßige Vertei-
lung der Wochenarbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage erfolgen, wobei der Samstag 
möglichst arbeitsfrei bleiben sollte.  

1.3 Die an nicht gesetzlichen Feiertagen, Volksfesten, Betriebsfeiern etc. ausfallende Ar-
beitszeit kann durch Verlängerung der Arbeitszeit an anderen Werktagen nach Vereinba-
rung mit dem Betriebsrat ausgeglichen werden.  

1.4 Für Tätigkeiten, bei denen regelmäßig und in erheblichem Umfange Arbeitsbereitschaft 
vorliegt, kann die regelmäßige Wochenarbeitszeit bis zu 9 Stunden verlängert werden; in 
Betrieben, in denen kein Betriebsrat besteht, in Vereinbarung mit den Beteiligten.  

1.5 Am 24. und 31. Dezember endet die Arbeitszeit um 12.00 Uhr. In zwingenden Fällen kann 
mit dem Betriebsrat ein anderer Zeitpunkt als Arbeitsende vereinbart werden.  

Protokollnotiz zum § 2, Absatz 1, Ziffer 2 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass für folgende Arbeitnehmer bzw. Tätigkei-
ten eine Samstagsarbeitszeit nicht zu vermeiden ist:  

Laden- und Ladenbetriebspersonal, Fahrpersonal, Handwerker, Heizer, Fernsprech-besetzung, 
Bereitschaftsdienst im Büro, Expedition und Kundendienst, Reinigungskräfte, Pforte und Bewa-
chung sowie das Personal für das Waschen von Schiffswäsche zur  Abfertigung der Schiffe.  

2. Arbeitszeitgestaltung

Von Ziffer 1 ff. abweichende Arbeitszeitgestaltungsregelungen können im Rahmen von
Betriebsvereinbarungen entsprechend dem Rahmentarifvertrag über Arbeitszeit-gestal-
tung im Textilreinigungsgewerbe geregelt werden.

3. Individuelle Veränderung der wöchentlichen Arbeit

3.1 Der/die Arbeitnehmer(in) kann eine individuelle Absenkung seiner/ihrer regelmäßigen
Wochenarbeitszeit beantragen. Dieser Antrag kann auf unbestimmte Zeit gestellt werden
und soll den Umfang der Verringerung und die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit an-
geben. Mit einer Frist von 2 Monaten zum Ablauf von 6 Monaten, kann der Arbeitnehmer
oder die Arbeitnehmerin wieder eine Erhöhung bis zur ursprünglichen Arbeitszeit verlan-
gen.

Dem Antrag des/r Arbeitnehmers/in ist vorbehaltlich entgegenstehender, zwingender
Gründe zu entsprechen.

3.2  Für eine weitere oder neue Absenkung der Wochenarbeitszeit beträgt die Wartezeit 24 
Monate. 

3.3  Die individuelle Arbeitszeit darf die Wochenarbeitsstunden nicht unterschreiten, die min-
destens einer Beitragspflicht zur Bundesanstalt für Arbeit unterliegen. 

3.4  Für alle Arbeitnehmer(innen) mit individuell abgesenkter Arbeitszeit gelten im Übrigen 
die tariflichen Bestimmungen, soweit sich nicht aus dem Wesen und der Gestaltung des 
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Arbeitsverhältnisses etwas anderes ergibt. Dabei sind tarifvertragliche Ansprüche, so-
weit nichts anderes geregelt ist, im Verhältnis der vertraglichen Arbeitszeit zur tarifver-
traglichen regeImäßigen Arbeitszeit zugrunde zu legen.  

3.5 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 8,9 des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes in der Fassung von 21. Dezember 2000. 

4. Umwandlung von Vergütung in Freizeit

Auf Antrag des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin können in Freizeit umgewandelt wer-
den:

- Vergütung für Mehrarbeitsstunden und -zuschläge,
- Vergütung für Nachtarbeits-, für Sonn- und Feiertagsstunden und -zuschläge,
- Wechselschichtzuschläge.
Dieser Antrag muß für mindestens 6 Monate gestellt werden.

Aus diesen umgewandelten Zuschlägen entsteht kein Anrecht auf Mehrarbeits-zu-
schläge.  

Die Freizeit ist auf Antrag des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin unter Berücksichti-
gung betrieblicher Belange in Abstimmung mit dem Arbeitgeber zu nehmen.  

Der Freizeitausgleich muß spätestens innerhalb von 12 Monaten nach Entstehung ge-
währt werden.  

§ 3
Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit 

1. Mehrarbeit

a) Bei dringendem Bedarf kann mit Rücksicht auf die besondere Situation als Dienstleis-
tungsbetrieb die Wochenarbeitszeit bis zu 10 Stunden über die tarifliche Wochenarbeits-
zeit hinaus durch Vereinbarung von Mehrarbeit mit dem Betriebsrat vorübergehend ver-
längert werden. Die Arbeitnehmer sind im Rahmen dieser Betriebsvereinbarung zur Leis-
tung der Mehrarbeit verpflichtet, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht dagegen ste-
hen.

b) Auf Antrag können Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen und Frauen mit Kindern
unter 6 Jahren von der Mehrarbeit befreit werden.

c) Als zuschlagspflichtige Mehrarbeit gelten die Arbeitsstunden, welche über die nach     § 2
Ziffern 1.1 und 1.4, vereinbarte regelmäßige Wochenarbeitszeit hinausgehen. Ausgenom-
men ist die Zeit, in der nach § 5 Ziffer 2a, ausgefallene Arbeitszeit ausgeglichen oder
nachgeholt wird.

d) Der Mehrarbeitszuschlag beträgt von der 1. bis 5. Mehrarbeitsstunde in der Woche 25
Prozent und ab der 6. Mehrarbeitsstunde 33 1/3 Prozent.

e) Mehrarbeitsstunden bei Angestellten werden mit 1/160* (alte Bundesländer) bzw. 1/173*
(neue Bundesländer) des persönlichen Gehaltes plus der Zuschläge nach c) und d) ver-
gütet.
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*)  Bei Verkürzung der Arbeitszeit ist der Teiler von 160 (alte Bundesländer) bzw. 169 (neue Bun-
desländer) entsprechend zu ändern (tarifliche Wochenarbeitszeit x 13 : 3). 

f) In Vereinbarung mit dem Betriebsrat oder den betroffenen Arbeitnehmern können Über-
stunden und Überstundenzuschläge in Freizeit abgegolten werden. Die Freizeitgewäh-
rung sollte möglichst in nahem Zusammenhang mit der Überstundenableistung stehen.

2. Nachtarbeit

a) Nachtarbeit ist die zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr geleistete Arbeit.

b) Der Nachtarbeitszuschlag beträgt 50 Prozent für jede Nachtarbeitsstunde. Er entfällt bei
Wechselschicht.

Er kann in Vereinbarung mit dem Betriebsrat für eine volle Nachtschicht wie folgt verein-
bart werden:

Für die Zeit von 20.00 bis 24.00 Uhr 35 % 
Für die Zeit von   0.00 bis   4.00 Uhr 65 % 
Für die Zeit von   4.00 bis   6.00 Uhr 35 % 

c) Bei Wechselschicht werden für die Arbeitsstunden wie folgt Zuschläge gezahlt:

- ab 20.00 Uhr 15 % 
- ab 22.00 Uhr 20 % 
- von 0.00 Uhr bis 4.00 Uhr 35 % 
- von 4.00 Uhr bis 6.00 Uhr 20 % 

3. Sonntags- und Feiertagsarbeit

a) Sonntags- und Feiertagsarbeit ist die zwischen 0.00 Uhr und 24.00 Uhr geleistete Arbeit.

b) Für Arbeiten an Sonntagen ist ein Zuschlag von 50 Prozent (Gesamtvergütung 150 Pro-
zent), für Arbeiten an gesetzlich zu bezahlenden Wochenfeiertagen und an den Feierta-
gen, die auf einen Sonntag fallen, ein Zuschlag von 150 Prozent (Gesamtvergütung 250
Prozent) zu zahlen. Für Arbeiten an den Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertagen sowie
am Neujahrstag und am 1 .Mai beträgt der Zuschlag 200 Prozent (Gesamtvergütung 300
Prozent).

4. Fallen mehrere zuschlagspflichtige Arbeiten zusammen, so ist nur der jeweils höchste Zu- 
schlag zu zahlen, ausgenommen, wenn Nacht- und Mehrarbeit zusammenfallen.

5. Sonderzuschlag für Dampfkesselreinigungsarbeiten:
Arbeitnehmer, die Dampfkesselreinigungsarbeiten (Arbeiten bei liegenden Kesseln in den
Feuerzügen) zu verrichten haben, erhalten für die Dauer dieser Arbeiten einen Sonderzu-
schlag von 100 Prozent.

6. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nur vergütet, wenn die
entsprechende Arbeit mit der Betriebsleitung vereinbart worden ist.

7. Berechnung der Zuschläge:
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Die Berechnung der Zuschläge erfolgt bei Zeitlohnarbeiten auf der Grundlage des zum Fällig-
keitszeitpunkt vereinbarten Stundenlohnes, bei Akkord- und Prämienlohnarbeiten auf der 
Grundlage des persönlichen Durchschnittverdienstes je Arbeitsstunde gemäß den Berech-
nungsgrundsätzen des § 14, bei Angestellten auf das Ergebnis der Teilung persönliches Ge-
halt: 160* (alte Bundesländer) bzw. 169* (neue Bundesländer).  

8. Pförtner und Wächter haben nur für Arbeiten an gesetzlich zu bezahlenden Wochenfeierta-
gen Anspruch auf den Zuschlag nach Ziffer 3 b). Für jeden Sonntag, an dem sie arbeiten, er-
halten sie einen arbeitsfreien Wochenarbeitstag.

*)  Bei Verkürzung der Arbeitszeit ist der Teiler von 160 (alte Bundesländer) bzw. 169 (neue Bun-
desländer) entsprechend zu ändern (tarifliche Wochenarbeitszeit x 13:3) 

§ 4
 Kurzarbeit 

Bei Auftragsmangel kann zur Vermeidung von Entlassungen die wöchentliche Arbeitszeit für den 
ganzen Betrieb oder einzelne Betriebsabteilungen unter Wahrung einer Ankündigungsfrist von 3 
Arbeitstagen ohne Kündigung des Arbeitsverhältnisses gekürzt werden. Eine Verkürzung der Ar-
beitszeit um mehr als 1/6 der tariflichen Wochenarbeitszeit ist nur unter Wahrung einer Ankündi-
gungsfrist von 6 Tagen zulässig. Die Kurzarbeit ist in Betrieben, in denen ein Betriebsrat besteht, 
mit diesem zu vereinbaren.  

§ 5
Arbeitsunterbrechung 

1. Bei Arbeitsunterbrechungen, die nicht auf Verschulden der Betriebsleitung beruhen und
nicht nur einzelne Arbeitnehmer betreffen kann die Betriebsleitung

a) Arbeitsbereitschaft in Anspruch nehmen oder
b) Nachholung der ausgefallenen Arbeitszeit beanspruchen oder
c) zumutbare Ersatzarbeit zuweisen.

2. 
a) Die Betriebsleitung kann die Arbeitnehmer von der Arbeit freistellen und innerhalb 5 Wo-

chen nach Beseitigung der Störung Nachholung der ausgefallenen Arbeitszeit ohne Zah-
lung eines Mehrarbeitszuschlags verlangen.

b) Die Verteilung der Nachholarbeit erfolgt in Vereinbarung mit dem Betriebsrat oder, wenn
kein Betriebsrat besteht, mit den Beteiligten.

c) Dauert die Freistellung von der Arbeit an einem Arbeitstag nicht länger als 2 Arbeitsstun-
den und muss die Arbeit von den betroffenen Arbeitnehmern am gleichen Tag wieder auf-
genommen werden, so ist der Lohnausfall zu bezahlen, ohne dass die ausgefallene Ar-
beitszeit nachgeholt werden muß.

d) Die Zeit der in Anspruch genommenen Arbeitsbereitschaft muß nicht nachgeholt werden.

e) Wird die Nachholung der ausgefallenen Arbeitszeit nicht oder nicht vollständig verlangt,
so ist sie den Arbeitnehmern, welche kein Verschulden an der Arbeitsunterbrechung
trifft, bis zu 14 Stunden zu vergüten.
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f) Wird die verlangte Nachholarbeit oder zugewiesene Ersatzarbeit nicht geleistet, so be-
steht kein Anspruch auf diese Vergütung.

g) Ist die Arbeitsunterbrechung von den Arbeitnehmern verschuldet, so besteht kein An- 
spruch auf Vergütung nach Ziffer 3.

3. Arbeitszeit, in der Arbeitsbereitschaft verlangt oder Ersatzarbeit geleistet wird, und ausgefal-
lene Arbeitszeit, für die nach Ziffer 2 ein Anspruch auf Vergütung besteht, wird bei Zeitlohn-
arbeiten mit dem zum Fälligkeitszeitpunkt vereinbarten Stundenlohn, bei Akkord- und Prä-
mienlohnarbeiten mit dem persönlichen Durchschnittsverdienst je Arbeitsstunde gemäß § 14
bezahlt.

§ 6
Bezahlte Freistellung aus besonderem Anlass 

1. Dem Arbeitnehmer ist bei Fortzahlung seines persönlichen Durchschnittsverdienstes Freizeit
aus folgenden Anlässen zu gewähren:

a) bei eigener Eheschließung/ eigener Begründung für 2 Arbeitstage 
einer Lebenspartnerschaft
(Def.: Lebenspartnerschaften sind eingetragene und
rechtlich nachgewiesene Partnerschaften)

b) anlässlich des 25. Jahrestages der Eheschließung für 1 Arbeitstag 
/ der Begründung der Lebenspartnerschaft

c) bei Eheschließung von Kindern und Elternteilen für 1 Arbeitstag  

d) bei Niederkunft der Ehefrau für 2 Arbeitstage 

e) beim Tod von Ehegatten / Lebenspartnern und Kindern,
die in Hausgemeinschaft lebten für 2 Arbeitstage 

f) beim Tod von Eltern, Geschwistern, Schwiegereltern,
Großeltern, die in Hausgemeinschaft lebten für 1 Arbeitstag 

g) Teilnahme an der Bestattung der unter e) und f)
aufgeführten Angehörigen; zu f) auch dann,
wenn diese nicht in Hausgemeinschaft lebten für 1 Arbeitstag 

h) Teilnahme an der Bestattung von Ehegatten / Lebens- 
partnern und Kindern soweit diese nicht in
Hausgemeinschaft lebten für 2 Arbeitstage 

i) beim Umzug in Verbindung mit einem bestehenden
Arbeitsverhältnis mit eigener Wohnungseinrichtung
sowie Erstbezug einer Wohnung, der im
Zusammenhang mit einem Wechsel der Arbeitsstätte,
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-Stadt, Gemeinde usw. -steht sowie bei einem Umzug,
der eine Verkürzung des Weges zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte bringt für 2 Arbeitstage 

in allen anderen Fällen  für 1 Arbeitstag  

jedoch jeweils nur einmal in 2 Jahren 

j) bei Arbeitsjubiläen nach 25, 40 und 50 Jahren
Betriebszugehörigkeit jeweils für 1 Arbeitstag. 

2. Fällt ein unter Ziffer 1 aufgeführtes Ereignis auf einen arbeitsfreien Tag, so ist die Freizeit im
zeitlichen Zusammenhang z. B. an den unmittelbar nachfolgenden oder vorhergehenden Ar-
beitstagen zu gewähren.

3. Ein Anspruch auf bezahlte Freistellung nach Ziffer 1 besteht nicht, wenn das Ereignis in die
Zeit von Arbeitsunfähigkeit oder unbezahlter Freistellung fällt.

4. Anspruch auf bezahlte Freistellung besteht auch dann, wenn ein in Ziffer 1 aufgeführtes Er-
eignis in den bezahlten Urlaub fällt. Die zeitliche Festlegung erfolgt im Einvernehmen mit
dem Arbeitgeber.

5. Soweit ein Arbeitnehmer bei den in Ziffer 1 aufgeführten Ereignissen nicht selbst Betroffener
ist, ist die Teilnahme an dem Ereignis Vorraussetzung für den Anspruch auf bezahlte Freistel-
lung. Dies gilt insbesondere für die Ereignisse nach Ziffer 1 Buchstabe c), g) und h), bei den
anderen Ereignissen sinngemäß.

6. Lohn- und Gehaltsfortzahlung bei Arbeitsverhinderung

a) bei Vorladung vor Gerichten und Behörden für die tatsächlich ausgefallene Arbeitszeit.
Das gilt nicht, wenn der Lohn- oder Gehaltsausfall vom Gericht oder der Behörde bean-
sprucht werden kann oder wenn der Arbeitnehmer selbst Partei oder Beschuldigter im
Strafverfahren ist.

b) Bei ärztlichen Behandlungen, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich und nach- 
weislich unvermeidbar sind, für die tatsächlich ausgefallene Arbeitszeit, höchstens je-
doch für 4 Stunden pro Arztbesuch. Dies gilt sinngemäß auch für Vorsorgeuntersuchun-
gen. Soweit eine Bescheinigung verlangt wird, sind die Kosten vom Arbeitgeber zu tra-
gen.

c) Wird das Arbeitsverhältnis durch den Arbeitgeber gekündigt, so ist dem hiervon
betroffenen Arbeitnehmer für die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz bei Fortzahlung
des persönlichen Durchschnittverdienstes die nachweislich erforderliche Freizeit zu ge-
währen.

7. Für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen der am Vertrag beteiligten Ge-
werkschaft sowie zur Ausübung gewerkschaftlicher Funktionen wird unter Berücksichtigung
der betrieblichen Belange unbezahlte Freizeit gewährt, soweit der Arbeitgeber nicht aufgrund
gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen zur Lohn- oder Gehaltsfortzahlung verpflichtet
ist.
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Zur Vereinfachung des Verfahrens zahlt der Arbeitgeber das Entgelt so weiter, als ob der frei-
gestellte Arbeitnehmer gearbeitet hätte. Der Arbeitgeber stellt die wegen der ehren-amtli-
chen Tätigkeit für die IG Metall weitergezahlten Entgelte (Bruttolohn oder Gehalt zuzüglich 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung) dem Arbeitnehmer oder der IG Metall in Rechnung. 
Die IG Metall verpflichtet sich bei Vorlage der Rechnung für ihr Mitglied zur umgehenden Er-
stattung.  

§ 7
Lohn- und Gehaltsfortzahlung im Todesfall 

1. Bei Tod eines Arbeitnehmers wird den unterhaltsberechtigten Hinterbliebenen ein Betrag auf
der Basis des letzten Lohnes oder Gehaltes nach einer ununterbrochenen Betriebszugehörig-
keit

ab 5 Jahren für die Dauer von 2 Wochen

ab 8 Jahren für die Dauer von 4 Wochen

ab 15 Jahren für die Dauer von 8 Wochen

in folgender Reihenfolge gezahlt: 

a) Witwe/ r oder unterhaltsberechtigte(r) / Lebenspartner(in)

b) Kinder, soweit für sie noch ein Kinderfreibetrag gewährt wird,

c) unterhaltsberechtigte Eltern.

2. Soweit betriebliche gleichwertige Regelungen bestehen, findet Ziffer 1 keine Anwendung.

3. Die Berechnung des zu zahlenden Betrages erfolgt bei Angestellten nach dem Gehalt, bei
Zeitlöhnern nach dem gezahlten Stundenlohn, bei Akkord- und Prämienlöhnern nach dem
Durchschnittsverdienst der letzten 12 Monate.

§ 8
Menschengerechte Arbeitsgestaltung 

1. Arbeitsplätze, Arbeitsablauf und Arbeitsorganisation müssen menschengerecht im Sinne von
§ 90 BetrVG gestaltet sein.

2. Entspricht ein Arbeitsplatz diesen Anforderungen nicht, kann der Betriebsrat beantragen,
dass Maßnahmen zur Behebung der Mängel getroffen werden.

3. Kommt eine Einigung hierüber zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nicht zustande, kommt
§ 21 Ziffer 2 zur Anwendung.
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Entlohnungsgrundsätze 

1. Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes vereinbart worden ist (siehe §§ 5 und 6), wird
der Lohn bzw. das Gehalt nur für die tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt.

2. Die Entlohnung erfolgt entweder im Zeitlohn (bzw. Gehalt), Akkordlohn oder Prämienlohn.

3. Die Art der Entlohnung (Akkordlohn, Prämienlohn, Zeitlohn) und bei Akkord- oder Prämien-
lohn die Entlohnungsmethoden (z. B. Refa, Bedaux) sind bei ihrer erstmaligen Festlegung o-
der bei Änderung in Betrieben, in denen ein Betriebsrat besteht, zwischen Betriebsleitung
und Betriebsrat schriftlich zu vereinbaren.

§ 10
Zeitlohn 

1. Zeitlohn ist der Lohn, der für eine Tätigkeit und für einen bestimmten Lohnzahlungs-zeitraum
(Stunde, Woche oder Monat) gezahlt wird.

2. Der Zeitlohn für die einzelne Tätigkeit ergibt sich aus dem jeweils gültigen Lohn- und Ge-
haltstarifvertrag.

3. Vom Zeitlöhner können keine mit Leistungslöhnen vergleichbaren Leistungen verlangt wer-
den, andernfalls gilt folgende Ziffer 4.

4. Zeitlöhner, die in Abhängigkeit von unmittelbar vorausgehender oder nachfolgender Akkord- 
oder Prämientätigkeit arbeiten und von denen eine höhere als die Normalleistung erbracht
wird, sind entweder mit einer angemessenen Leistungszulage zu entlohnen, oder am Leis-
tungslohnergebnis zu beteiligen.

Gleiches gilt für Zeitlöhner, die an einen zwangsläufigen Arbeitsablauf gebunden sind und
für Zeitlöhner, die in einer Akkord- oder Prämiengruppe mindestens eine Woche mitarbeiten.

Der Personenkreis und die Höhe der Leistungszulage ist zwischen Betriebsleitung und  Be-
triebsrat schriftlich zu vereinbaren.

5. Soweit es betriebliche Gründe erfordern, können Arbeitnehmer, die im Zeitlohn arbeiten,
auch mit anderen zumutbaren Tätigkeiten beschäftigt werden. Wenn es sich um eine vo-
rübergehende Tätigkeit in einer niedrigeren Lohn- oder Gehaltsgruppe handelt, darf eine
Lohn- oder Gehaltseinbuße nicht erfolgen. Handelt es sich um eine vorübergehende Tätigkeit
in einer höheren Lohn- oder Gehaltsgruppe, so ist dafür der Lohn bzw. das Gehalt dieser hö-
heren Lohn- oder Gehaltsgruppe zu zahlen.

6. Für Zeitlohnarbeiter, die trotz ihrer körperlichen oder geistigen Behinderung beschäftigt wer-
den und offensichtlich minderleistungsfähig sind, kann in schriftlicher Vereinbarung mit dem
Betriebsrat nach Anhörung des betroffenen Arbeitnehmers vom Tariflohn abgewichen wer-
den.

Der bei Schwerbehinderten anerkannte Grad der Behinderung bedeutet alleine keine Minder-
leistungsfähigkeit.
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7. Der Begriff Zeitlohn umfaßt sinngemäß auch Gehälter.

§ 11
Akkordentlohnung 

1. Art der Akkordarbeit
Bei Akkordarbeit (Zeit- oder Stückakkord) wird das mengenmäßige oder zeitmäßige Arbeits-
ergebnis zur Berechnungsgrundlage der Entlohnung gemacht.

2. Akkordrichtsatz
Die Höhe des Akkordrichtsatzes ergibt sich aus dem jeweils geltenden Lohntarifvertrag. Bei
Akkordarbeit sind Altersklassenabschläge unzulässig.

3. Berechnungsart der Akkordsätze
Die Akkordsätze sind in schriftlicher Vereinbarung mit dem Betriebsrat so zu regeln, dass Ar-
beitnehmer bei normaler Leistung unter den betrieblichen Arbeitsbedingungen den Akkord-
richtsatz erreichen. Als Normalleistung gilt jene menschliche Leistung, die von
einem geeigneten, eingearbeiteten und geübten Arbeitnehmer auf die Dauer erreicht werden
kann, ohne dass Gesundheitsschäden eintreten. Bei der Festsetzung der Akkorde sind die
betrieblich notwendigen Zuschläge für sachliche und persönliche Verteilzeiten und für Erho-
lungszeiten nach arbeitswissenschaftlichen Grundsätzen zu berücksichtigen und zukünftig
auszuweisen.

Falls Erholungszeiten ausgewiesen werden, können bezahlte Wartezeiten hierauf angerech-
net werden, soweit sie erholungswirksam sind.

Die Mindestzuschläge betragen für persönliche Verteilzeit 5 Prozent.

Zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat soll vereinbart werden, dass zur teilweisen Abgel-
tung der in den Akkordvorgaben enthaltenen Erholungszeiten Kurzpausen eingeführt wer-
den.

Beim Akkordlohn ändert sich der Verdienst proportional linear zum Mengen- oder Zeitergeb-
nis im Verhältnis 1 : 1. Der Akkordrichtsatz (Zeitlohn) ist Mindestlohn.

Auf Verlangen sind dem Betriebsrat alle Akkordberechnungsunterlagen einschließlich der
Arbeitsbeschreibungen zur Verfügung zu stellen. Diese Zurverfügungstellung darf keine au-
ßerbetriebliche Verwendung finden.

Eine außerbetriebliche Verwendung liegt nicht vor, wenn die Gewerkschaft zur Beratung des
Betriebsrates im Betrieb Einsicht in die Akkordunterlagen nimmt.

4. Berechnung der Akkordsätze
Berechnungsgrundlage für die Berechnung der Akkordsätze ist der Akkordrichtsatz der jewei-
ligen Lohngruppe.

Der Geldfaktor pro Minute errechnet sich aus dem Akkordrichtsatz : 60.

5. Mitteilungspflicht
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Die Betriebsleitung hat dem Arbeitnehmer die mit dem Betriebsrat vereinbarten Akkordsätze 
vor Beginn der Arbeit schriftlich oder durch Aushang bekanntzugeben. Der Umfang der Ak-
kordarbeit (Arbeitsbeschreibung) ist dem Arbeitnehmer mündlich zu erläutern.  

6. Akkordsatzänderungen
Ergibt sich innerhalb von 2 Monaten, dass infolge nachgewiesener Rechenfehler oder nach-
weislich falscher Messung technischer Daten eine Korrektur des Akkordsatzes notwendig ist,
so kann er nach Führung des Nachweises sofort in Vereinbarung mit dem Betriebsrat berich-
tigt werden. Nach Ablauf der Zweimonatsfrist bedarf die Berichtigung einer siebentägigen
Ankündigungsfrist gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer.

Bestehende Akkordsätze können bei Änderung der Berechnungsgrundlage durch technische,
organisatorische oder materialmäßige Veränderungen in Vereinbarung mit dem Betriebsrat
sofort neu festgesetzt werden.

Wenn bei vereinbarten Akkordsätzen berechtigte Zweifel an der Richtigkeit eines Akkordsat-
zes bestehen, können beide Seiten eine Überprüfung verlangen. Die Überprüfung ist ohne
Verzögerung vorzunehmen.

7. Unterbrechungsregelung
Werden Akkordarbeiten durch Warten auf Aufträge, Reparaturen oder ähnliche Gründe unter-
brochen, so wird bei sofortiger Meldung die gesamte Zeit, sofern sie im Akkordsatz nicht
nachweislich berücksichtigt ist, mit dem persönlichen Durchschnittsverdienst vergütet (§
14).

8. Vorübergehende Beschäftigung an einem anderen Arbeitsplatz
Wenn aus betrieblichen Gründen bei regelmäßig im Akkord arbeitenden Arbeitnehmern eine
vorübergehende Beschäftigung an einem anderen Arbeitsplatz erfolgt, ist für die Dauer von
mindestens zwei Wochen der persönliche Durchschnittsverdienst je Arbeitsstunde nach § 14
zu vergüten. Ab der dritten Woche erfolgt die Entlohnung nach dem für diesen Arbeitsplatz
vorgesehenen betrieblichen Lohnsatz.

Mit dem Betriebsrat können längere Fristen vereinbart werden.

9. Putzarbeit
Putzarbeiten werden, wenn sie im Akkordsatz nicht nachweislich berücksichtigt sind, mit
dem persönlichen Durchschnittsverdienst nach § 14 vergütet.

10. Grundsatzpflicht
Im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen sind die Arbeitnehmer zur Leistung der Akkord-
arbeit verpflichtet.

11. Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses der Einigungsstelle gemäß § 76 BetrVG ist bei Ände-
rung bestehender Akkordsätze der bisherige Akkordsatz zu zahlen .
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§ 12
Prämienlohn 

1. Die Einführung oder Änderung einer Prämienentlohnung ist durch schriftliche Vereinbarung
mit dem Betriebsrat zu regeln. Gegebenenfalls kann zu den Beratungen ein Beteiligter hinzu-
gezogen werden.

2. Bei Prämienlohn errechnet sich der Verdienst aus dem Prämiengrundlohn und einer Vergü-
tung, die sich nach dem mengen-, zeit- oder gütemäßigen Arbeitsergebnis und/oder einem,
sonstigen Arbeitserfolg richtet (Prämie).
Die Bezugsmerkmale können einzeln oder kombiniert verwendet werden.

3. Prämiengrundlohn ist mindestens der jeweilige tarifliche Stundenlohn. Hierbei sind Alters-
klassenabschläge unzulässig. Die Prämie wird für ein über der Prämiengrundleistung liegen-
des Leistungsergebnis bezahlt. Der Verlauf der Prämienleistungskurve kann auch tabella-
risch dargestellt werden.

4. Werden Prämien ausschließlich nach dem mengen- oder zeitmäßigen Arbeitsergebnis be-
rechnet, so sind diese zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat so zu vereinbaren, dass die
Normalleistung mit dem Prämiengrundlohn entlohnt wird. Alle Prämienkurven sind tarifge-
recht, wenn sie bis zu 125% auf oder oberhalb der Akkordlinie (Proportionallinie  1 : 1) verlau-
fen. Oberhalb von 125% kann diese Linie durch degressiven Prämienkurvenverlauf unter-
schritten werden.

Im übrigen gelten für diese Prämien die Bestimmungen über Akkordentlohnung sinngemäß.

Gibt der Arbeitgeber eine Leistung vor, die oberhalb von 125% liegt, so hat er durch geeig-
nete Maßnahmen sicherzustellen, dass eine leistungsgerechte Entlohnung erfolgt.

5. Prämienvereinbarungen können in ihrer Höhe aus Qualitätsgründen begrenzt werden, wenn
eine reine Qualitätsprämie gezahlt wird oder wenn eine Prämie nach Ziffer 2 mit dem Bezugs-
merkmal Qualität kombiniert ist. Gibt der Arbeitgeber bei einer Begrenzung der Prämienhöhe
aus betrieblichen Gründen eine oberhalb der Begrenzung liegende Arbeitsleistung vor, so ist
die Lohnbegrenzung aufgehoben.

6. Der Aufbau der Prämienentlohnung muß übersichtlich gestaltet und durchschaubar sein.
In der über die Prämienentlohnung abzuschließenden Betriebsvereinbarung sind mindes-
tens zu regeln:

a) der Geltungsbereich
b) die Prämienart
c) die Bezugsmerkmale und Bezugsgrößen
d) die Prämiengrundleistung
e) der Verlauf der Prämienleistungskurve
f) der Prämienberechnungszeitraum
g) der Zeitpunkt der Einführung und die Kündigungsfrist.

7. Für die Prämiengrundleistung sind objektive und/oder meßbare Bezugsgrößen sowie nor-
male Voraussetzungen zugrunde zu legen.

8. Grundsatzpflicht
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Im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen sind die Arbeitnehmer zur Leistung der Prä- mi-
enarbeit verpflichtet.  

9. Auf Verlangen sind dem Betriebsrat die Unterlagen der Prämienberechnung und
-ermittlung zur Verfügung zu stellen. Diese Zurverfügungstellung darf keine außerbetriebli-
che Verwendung finden. Eine außerbetriebliche Verwendung liegt nicht vor, wenn die Ge-
werkschaft zur Beratung des Betriebsrates im Betrieb Einsicht in die Prämienunterlagen
nimmt.

§ 13
Lohn- und Gehaltsabrechnung 

1. Die Abrechnungszeiträume und Zahlungstermine werden in Vereinbarung mit dem Betriebs-
rat geregelt.

2. Erfolgt die Auszahlung in bar, so hat sie während der Arbeitszeit zu geschehen. Fällt der Zah-
lungstag auf einen arbeitsfreien Tag, so hat die Auszahlung am Arbeitstag vorher zu erfolgen.

Beträgt der Abrechnungszeitraum mehr als 2 Wochen, so kann eine betrieblich zu vereinba-
rende Abschlagszahlung verlangt werden.

3. Jedem Arbeitnehmer ist bei der Endabrechnung eine schriftliche Bescheinigung auszuhändi-
gen, die zu enthalten hat:

a) den Abrechnungszeitraum
b) die Zahl der geleisteten und der bezahlten Arbeitsstunden
c) die Zuschläge gemäß § 3
d) den Bruttoverdienst
e) die Abzüge und Abschlagszahlungen
f) den Nettoverdienst.

4. Unstimmigkeiten zwischen Abrechnung und ausgezahltem Betrag sind sofort nach der Aus-
zahlung anzuzeigen.
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§ 14
Persönlicher Durchschnittsverdienst 

1. Durchschnittsverdienst im Sinne dieses Tarifvertrages ist der persönliche Verdienst des be-
troffnen Arbeitnehmers in den abgerechneten letzten 6 Monaten. Er ergibt sich bei Zeitlohn-
arbeitern aus dem tariflichen Zeitlohn einschließlich aller Zulagen (z. B. Tarifzulagen; Leis-
tungszulagen; außertarifliche, betriebliche Zulagen, wie Anwesenheits- oder Betriebszuge-
hörigkeitsprämien, Erschwernis-, Schmutz- oder Belastungszulagen. Zuschläge für Hitze-,
Kälte-, Nässearbeiten etc.) und bei Akkord- und Prämienarbeitern aus dem Akkord- oder Prä-
mienlohn (Bruttostundenverdienst), geteilt durch die geleisteten Akkord- oder Prämienstun-
den.

2. Bei der Berechnung des Durchschnittsverdienstes nach §§ 3, 7 und 11 bleiben die Zuschläge
für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit außer Betracht.
Fallen die Vergütungsstunden in zuschlagspflichtige Arbeitszeit, so sind die entsprechenden
Zuschläge zu bezahlen.

3. Bei der Berechnung des Durchschnittsverdienstes werden Mehrarbeitsstunden ein-schließ-
lich tariflicher Zuschläge  mit berücksichtigt:
a) den Berechnungen für §§ 5, 6,
b) bei der Bezahlung von Feiertagen und Urlaubsentgelt. Im Übrigen gelten die entspre-

chenden gesetzlichen Bestimmungen.

4. Bei Verdienständerungen durch Tarifvertrag oder einzelvertragliche Vereinbarung ist von
dem veränderten Verdienst auszugehen.

§ 15
Urlaubsanspruch 

1. Der Jahresurlaub beträgt für Arbeitnehmer

a) im 1. Jahr der Betriebszugehörigkeit
27 Arbeitstage 

b) für Arbeitnehmer ab dem 2. Jahr der Betriebszugehörigkeit
30 Arbeitstage 

Die Urlaubsvereinbarung nach Arbeitstagen gilt, sofern die Arbeitszeit auf 5 Tage in der Wo-
che verteilt ist.  

Ergibt sich für jugendliche Arbeitnehmer aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz ein höherer 
Urlaubsanspruch, so gilt für diese Arbeitnehmer die gesetzliche Regelung.  

2. Der Urlaubsanspruch bei Vollendung des 1. Jahres der Betriebszugehörigkeit während des
Urlaubsjahres beträgt für den/ die Monat(e) vor dem 1. Betriebszugehörigkeitsjahr
1 / 12 je Monat von der Urlaubsdauer nach Ziffer 1, Buchstabe a), und je 1/ 12 für den/ die
Monat(e) nach Erreichen des 1. Betriebszugehörigkeitjahres von der Urlaubsdauer nach Zif-
fer 1, Buchstabe b).

3. Schwerbehinderte im Sinne der Gesetze erhalten den gesetzlichen Zusatzurlaub.

4. Das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Jeder Arbeitnehmer hat pro Kalenderjahr Anspruch
auf bezahlten Jahresurlaub.
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4. Neu eingestellte Arbeitnehmer haben erstmalig Anspruch auf Urlaub, wenn sie 6 Monate
ohne Unterbrechung in demselben Betrieb tätig waren (Wartezeit).

Teilurlaub 

Arbeitnehmer, die innerhalb eines Urlaubsjahres (Kalenderjahr) weniger als 12 Monate in 
einem Betrieb tätig sind, erhalten für jeden Monat, in dem das Beschäftigungsverhältnis 
mindestens 15 Kalendertage bestanden hat, 1/12 des Urlaubs (Ziffer 1). Das gilt auch bei 
Nichterfüllung der Wartezeit. Haben sie den vollen Jahresurlaub bereits erhalten, so kann 
das Urlaubsentgelt beim Ausscheiden nicht zurückgefordert werden.  

Ergeben sich bei der anteiligen Urlaubsgewährung Bruchteile von Tagen, so werden Bruch-
teile von weniger als ½ Tag nicht berücksichtigt; Bruchteile von ½ Tag und mehr werden 
auf volle Tage aufgerundet. 

6. Durch Urlaub darf keine Lohneinbuße entstehen. Das Urlaubsentgelt ist daher wie folgt zu
berechnen:

Für jede zusammenhängende Urlaubswoche wird mindestens die tariflich festgelegte Wo-
chenarbeitszeit vergütet, es sei denn, dass Arbeitnehmer regelmäßig auf eigenen Wunsch
bzw. aufgrund einzelvertraglicher Vereinbarung weniger als die tarifliche Wochenarbeitszeit
arbeiten. In dem Fall ist für jede zusammenhängende Urlaubswoche die vereinbarte Wo-
chenstundenzahl zu vergüten.

Das Urlaubsentgelt ist nach § 14 Ziffer 3 und in Anlehnung an § 11 Ziffer 1 des Bundesurlaub-
gesetzes zu ermitteln.

Anmerkung: 

§ 11 Ziffer 1 Bundesurlaubsgesetz lautet: 

„... Bei Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während des Berech-
nungszeitraums oder des Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten Verdienst auszugehen. 
Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitszeitaus-
fällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für die Berechnung des 
Urlaubsentgelts außer Betracht. Zum Arbeitsentgelt gehörende Sachbezüge, die während 
des Urlaubs nicht weitergewährt werden, sind für die Dauer des Urlaubs angemessen in 
bar abzugelten.“  

Bei einzelnen Urlaubstagen erhalten die Arbeitnehmer, welche an Samstagen arbeiten, pro
Urlaubstag 1/6 der Wochenurlaubsvergütung. Arbeitnehmer, die an Samstagen nicht arbei-
ten, erhalten pro Urlaubstag 1/5 der so errechneten Wochenurlaubsvergütung.

7. Der Urlaub dient zur Erholung und zur Erhaltung der Arbeitskraft. Er soll bis zu 18 Werkta-
gen bzw. 15 Arbeitstagen zusammenhängend unter Berücksichtigung der familiären Ver-
hältnisse und der betrieblichen Möglichkeiten gewährt werden.

Die Tarifvertragsparteien empfehlen den betrieblichen Parteien, bei der Festlegung der  Ur-
laubstermine (Urlaubsbeginn) für die Zeit der Schulferien – speziell der Sommerferien –
Arbeitnehmern mit schulpflichtigen Kindern bis 18 Jahre und schulpflichtige Arbeitnehmer
sowie Auszubildende (Ausnahme bei Blockzeitschulunterricht) besonders zu berücksichti-
gen.

72



8. Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertra-
gung des Urlaubs auf das nächste Urlaubsjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebli-
che oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen.

9. Im Falle der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalen-
derjahrs gewährt und genommen werden.

10. Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widersprechende Er-
werbsarbeit leisten.

§ 16
Urlaubsgeldanspruch 

1. Alle Arbeitnehmer erhalten ein zusätzliches Urlaubsgeld nach Maßgabe der jeweils gültigen
Tarifbestimmungen.

2. Der Anspruch auf das zusätzliche Urlaubsgeld entsteht erstmals, wenn das Beschäftigungs-
verhältnis mindestens 6 Monate ununterbrochen bestanden hat.

Er besteht nur, wenn der Urlaub in Freizeit gewährt und genommen wird.

3. Die Beträge des zusätzlichen Urlaubsgeldes steigen bei Neuabschlüssen des Lohn- und Ge-
haltstarifvertrages jeweils um den Prozentsatz, um den sich der Betrag der Lohngruppe IV/ 1
erhöht.

4. Bei Teilzeitbeschäftigten verringert sich das zusätzliche Urlaubsgeld entsprechend dem Ver-
hältnis ihrer tatsächlichen zur tariflichen Arbeitszeit.

5. Jugendliche unter 17 Jahren erhalten 75 Prozent,
Jugendliche unter 18 Jahren erhalten 85 Prozent
des zusätzlichen Urlaubsgeldes
Maßgebend ist das Lebensalter zu Beginn des Kalenderjahres.

6. Das zusätzliche Urlaubsgeld wird bei Antritt des überwiegenden Teils des Jahresurlaubes als
Vorschuß ausbezahlt.

Abweichende Regelungen über die Auszahlung des zusätzlichen Urlaubsgeldes können zwi-
schen Betriebsleitung und Betriebsrat vereinbart werden.

7. Arbeitnehmer, die nach Ziffer 2 Anspruch auf ein zusätzliches Urlaubsgeld haben und im
Laufe des Jahres eintreten oder ausscheiden, erhalten für jeden Monat, in dem das Beschäf-
tigungsverhältnis im Eintrittsjahr oder im Jahr des Ausscheidens mindestens 15 Kalendertage
bestanden hat, ein Zwölftel des zusätzlichen Urlaubsgeldes.

8. Bei Arbeitnehmern, die nach Zahlung des zusätzlichen Urlaubsgeldes vor Ablauf des Ur-
laubsjahres (Kalenderjahr) aufgrund eigener Kündigung ausscheiden, kann das zuviel erhal-
tene Urlaubsgeld anteilig (Zwölftelung) mit der Endabrechnung verrechnet werden.

Das gleiche gilt für Arbeitnehmer, die unter Vertragsbruch den Betrieb verlassen oder aus ei-
nem Grunde entlassen werden, der eine fristlose Kündigung rechtfertigt.

9. Das zusätzliche Urlaubsgeld bleibt bei der Berechnung von Durchschnittsentgelten und in
sonstigen Fällen, in denen Ansprüche irgendwelcher Art von der Höhe des Arbeitsentgeltes
abhängig sind, außer Ansatz.

Es gilt als einmalige Leistung im Sinne sozialrechtlicher Vorschriften.
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§ 17
Arbeitskleidung 

Ist das Tragen von Arbeitskleidung erforderlich, so ist diese vom Arbeitgeber kostenlos zu stellen 
und zu waschen.  

§ 18
Kündigungsfristen (einschließlich Probezeiten) 

1. Kündigungsfristen während der Probezeit

Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von 6 Monaten, können Ar- 
beitsverhältnisse wie folgt gekündigt werden:

-in den zwei ersten Beschäftigungswochen  1 Tag 
-in der 3. und 4. Beschäftigungswoche  3 Tage 
-ab dem 2. Beschäftigungsmonat  1 Woche 
-ab dem 3. Beschäftigungsmonat 2 Wochen 

2. Kündigungsfristen nach der Probezeit
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Kündigungsfristengesetzes vom 7. 10. 1993
(Anlage 1).

3. Kündigungsform
Die Kündigung muß schriftlich erfolgen.

4. Sonstiges
a) Nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ausstel-

lung eines vorläufigen Zeugnisses. Bei Aushändigung des endgültigen Zeugnisses soll
das vorläufige Zeugnis zurückgegeben werden .

b) Die gesetzlichen Bestimmungen über die fristlose Kündigung eines Arbeitsverhältnisses
bleiben unberührt.

c) Ein Arbeitsverhältnis endet spätestens mit Ablauf des Monats, in dem das 65. Lebensjahr
vollendet wird bzw. eine Rente gewährt wird, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

§ 19
Verfallklausel 

Gegenseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis bzw. aus diesem Manteltarifvertrag oder an-
deren tariflichen Vereinbarungen müssen innerhalb einer Ausschlußfrist von 3 Monaten nach 
Fälligkeit geltend gemacht werden. Andernfalls sind sie erloschen.  
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§ 20
Einigungsstelle 

Kommt zwischen Betriebsrat und Betriebsleitung eine nach diesem Tarifvertrag erforderliche Ver-
einbarung nicht zustande, so entscheidet die nach § 76 BetrVG zu bildende Einigungsstelle.  

Soweit nach diesem Tarifvertrag Vereinbarungen mit dem Betriebsrat erforderlich sind, gelten sie 
solange, bis sie durch eine neue Vereinbarung ersetzt werden. Gleiches gilt sinngemäß für einen 
Spruch der Einigungsstelle.  

§ 21
Beilegung von Streitigkeiten 

1. Streitigkeiten, die aus der Auslegung oder Durchführung der zwischen den Tarifvertragspar-
teien abgeschlossenen Tarifverträge im Betrieb entstehen, sind möglichst durch Verhand-
lung zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat beizulegen. Bei Streitigkeiten, die im Betrieb
nicht beizulegen sind, sollen die Tarifvertragsparteien hinzugezogen werden.

2.  Können sich Betriebsleitung und Betriebsrat in Sachen des § 8 nicht einigen, so sind die Ta-
rifparteien hinzuzuziehen. Eine Einigung der Tarifparteien ist in diesem Fall für die betriebli-
chen Parteien bindend.

§ 21 a
Vereinbarung zur Bildung eines tariflichen Schlichtungsausschusses 

mit Geschäftsordnung 

Präambel: 

Sinn und Zweck des tariflichen Schlichtungsausschusses ist es, bei tariflichen Auslegungs- 
und Durchführungsfragen grundsätzlicher Art zwischen den Tarifvertragsparteien eine Rege-
lung herbeizuführen. 

1. Der Schlichtungsausschuss kann nur einvernehmlich von beiden Tarifvertragsparteien ein-
berufen werden. Der Ausschuss setzt sich aus jeweils 3 Beisitzern zusammen, die Mitglie-
der der Tarifvertragsparteien sein müssen. Die Zusammensetzung wird im Einzelfall von der
jeweiligen Partei bestimmt. Externe Sachverständige können zusätzlich einvernehmlich hin-
zugezogen werden. Sie haben kein Stimmrecht.

2. Die Tarifvertragsparteien berufen gemeinsam einen unparteiischen Vorsitzenden. Der Vor-
sitzende hat Stimmrecht.

3. Für den Fall, dass eine Einigung über die Person des unparteiischen Vorsitzenden nicht zu-
stande kommt, verpflichten sich die Tarifvertragsparteien, den Präsidenten des Landesar-
beitsgerichtes Hessen zu bitten, den Vorsitzenden zu bestimmen.

4. Der Vorsitzende beruft den Schlichtungsausschuss ein und setzt das Verfahren in Gang.

5. Die Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden, nachdem ihm die Tarifvertragsparteien die
jeweiligen Stellungnahmen zugestellt haben.

75



6. Der Vorsitzende verständigt sich mit den Tarifvertragsparteien über einen Termin für die Ver-
handlung des Schlichtungsausschusses und lädt kurzfristig ein.

7. Die Beratungen und Verhandlungen des Schlichtungsausschusses sind nicht öffentlich.

8. Der Schlichtungsausschuss hat durch Anhörung der Tarifvertragsparteien die Streitpunkte
und die für ihre Beurteilung wesentlichen Verhältnisse klarzustellen. Soweit er es für erfor-
derlich hält, kann er Auskünfte einholen, den Tarifvertragsparteien die Beibringung von Un-
terlagen aufgeben sowie Auskunftspersonen und Sachverständige hören, falls die Tarifver-
tragsparteien sie stellen, oder an Ort und Stelle Erhebungen durchführen.

9. Kommen die Tarifvertragsparteien einstimmig zu dem Ergebnis, dass keine oder keine ver-
bindliche Entscheidung gefällt werden soll, steht jeder Tarifvertragspartei der Rechtsweg
offen.

10. Kommt eine Einigung zwischen den Tarifvertragsparteien nicht zustande, so hat der Schlich-
tungsausschuss einen Beschluss zu fassen, der sich auf alle zwischen den Tarifvertragspar-
teien strittigen Fragen erstrecken soll.

11. Die Beschlüsse des Schlichtungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit gefasst und
sind verbindlich.

12. Die Beschlüsse sind vor ihrer Verkündung schriftlich abzufassen und von dem Vorsitzenden
und den Beisitzern zu unterzeichnen. Den Tarifvertragsparteien ist bei der Verkündung eine
Abschrift auszuhändigen.

13. Die Kosten des Schlichtungsverfahrens sowie die Kosten aus der Hinzuziehung des Vorsit-
zenden trägt jede Tarifvertragspartei zur Hälfte. Bei Hinzuziehung von Sachverständigen
werden etwaig entstehende Kosten von der beauftragenden Tarifvertragspartei getragen.

§ 22
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an ihrer Arbeitsleistung 
verhindert, so haben sie unabhängig von der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung vom 
ersten Tag an Anspruch auf Entgeltfortzahlung (Durchschnittsentgelt entsprechend den 
manteltarifvertraglichen Bestimmungen, ohne Mehrarbeitsstunden und -zuschläge) im 
Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von  
sechs Wochen.  

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung gilt auch während einer unter den Voraussetzungen  
das § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz durchgeführten Maßnahme der medizinischen Vorsorge 
oder Rehabilitation, die ein Träger der gesetzlichen Sozialversicherung oder eine 
Verwaltungsbehörde der Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger, 
bewilligt hat.  

Zeiten von Krankheit und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dürfen, 
unabhängig von der gesetzlichen Regelung, nicht auf den Urlaub angerechnet werden.  
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Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des 
Arbeitsverhältnisses .  

§ 23
Sondervereinbarungen 

In der Erkenntnis, dass die vertragschließenden Tarifpartner für die Durchführung von vertragli-
chen und gesetzlichen Bestimmungen im Betrieb eine auf der Grundlage gegenseitiger Anerken-
nung und Unabhängigkeit beruhende Mitverantwortung tragen, können Sondervereinbarungen 
abgeschlossen werden, die in der Form von Empfehlungen der vertragschließenden Arbeitgeber-
verbände an ihre Mitgliedsunternehmen Probleme – wie die Tätigkeit gewerkschaftlicher Ver-
trauensleute im Betrieb, die Freistellung zur Aus- und Weiterbildung von Mitgliedern der Mitbe-
stimmungsorgane bzw. dafür vorgesehener Arbeitnehmer u. ä. – regeln.  

Diese Sondervereinbarungen können von diesem Manteltarifvertrag abweichende Laufzeiten und 
Kündigungsfristen enthalten.  

§ 24
Günstigere Regelungen (Sog. Besitzstandsklausel) 

Bei Inkrafttreten dieses Tarifvertrages in Einzelarbeitsverträgen sowie in Vereinbarungen mit 
dem Betriebsrat enthaltene günstigere Lohn- und Arbeitsbedingungen werden durch die Bestim-
mungen dieses Tarifvertrages nicht berührt  

§ 25
Inkrafttreten und Laufdauer des Manteltarifvertrages 

Dieser Manteltarifvertrag gilt ab dem 01. März 2020 auf unbestimmte Zeit. Er kann mit 2-monati-
ger Frist, jeweils zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. 

Eine Teilkündigung der §§15 und 16 ist mit 2-monatiger Frist, jeweils zum Ende eines Kalender-
jahres, möglich. 

Mit Rechtswirksamkeit dieses Tarifvertrages tritt der Manteltarifvertrag vom 30. Juni 2015 außer 
Kraft.  

Köln, 28. Februar 2020 

Industrieverband Textil Service - intex - e.V. IG Metall Vorstand 
Frankfurt am Main  Frankfurt am Main 
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Gesetz  
zur Vereinheitlichung der Kündigungsfristen 

von Arbeitern und Angestellten  
(Kündigungsfristengesetz – KündFG) 

Vom 7. Oktober 1993 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:  

Artikel 1 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

§ 622 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
400-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Juli
1993 (BGBI. I S. 1257) geändert worden ist, wird
wie folgt gefaßt:

§ 622

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder ei-
nes AngesteIlten (Arbeitnehmers) kann mit einer
Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber
beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsver-
hältnis in dem Betrieb oder Unternehmen

1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum
Ende eines Kalendermonats,

2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum
Ende eines Kalendermonats,

3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum
Ende eines Kalendermonats,

4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum
Ende eines Kalendermonats,

5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum
Ende eines Kalendermonats,

6. fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate
zum Ende eines Kalendermonats,

7. zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate
zum Ende eines Kalendermonats.

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer 
werden Zeiten, die vor der Vollendung des fünf-
undzwanzigsten Lebensjahres des Arbeitneh-
mers liegen, nicht berücksichtigt. 

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längs-
tens für die Dauer von sechs Monaten, kann das
Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen
gekündigt werden.

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Re-
gelungen können durch Tarifvertrag vereinbart
werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarif-
vertrages gelten die abweichenden tarifvertragli-
chen Bestimmungen zwischen nichttarifgebunde-
nen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre
Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist.

(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in
Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur vereinbart
werden,

1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden
Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn
das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei
Monaten hinaus fortgesetzt wird;

2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr
als zwanzig Arbeitnehmer ausschließlich der
zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten be-
schäftigt und die Kündigungsfrist vier Wo-
chen nicht unterschreitet. Bei der Feststel-
lung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
sind nur Arbeitnehmer zu berücksichtigen,
deren regelmäßige Arbeitszeit wöchentlich
zehn Stunden oder monatlich fünfundvierzig
Stunden übersteigt.

Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als 
der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Kündi-
gungsfristen bleibt hiervon unberührt.  

(6) „Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist
vereinbart werden als für die Kündigung durch
den Arbeitgeber."

Q:\TEBETE\TARIFBEW\REINIG\intex\Tarifver\gültige 
Tarifverträge\2002_07_27MTV neu AVE.doc 
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Protokollnotiz zum Manteltarifvertrag 
Vom 28. Februar 2020 

Zwischen dem 

 Industrieverband Textil Service - intex e. V., Frankfurt am Main 

sowie der  

 IG Metall, Vorstand, Frankfurt am Main 

wird folgende Protokollnotiz vereinbart: 

Die Überführung in eine bundesweit einheitlich 37-Stunden-Woche gemäß Mantel-
tarifvertrag vom 28. Februar 2020 § 2 Ziffer 1.1 (regelmäßige tarifliche Wochenar-
beitszeit) erfolgt in folgenden Schritten: 

1. Vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2021 ergibt sich die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit aus dem „Tarifvertrag zur Sicherung und Förderung
der Beschäftigung, der Wettbewerbsfähigkeit und zur tarifpolitischen Zu-
sammenarbeit in der Branche Textil Service“ vom 27. März 2020. Sie beträgt
bundesweit 38 Stunden.

2. Vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 beträgt die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit bundesweit einheitlich 37,5 Stunden.

3. Ab dem 01.01.2023 kommt § 2 Ziffer 1.1 Manteltarifvertrag vom 28. Februar
2020 ohne Einschränkung zur Anwendung. Die regelmäßige tariflichen Wo-
chenarbeitszeit beträgt ab diesem Zeitpunkt bundesweit einheitlich 37
Stunden.

Frankfurt, den 27. März 2020 

Industrieverband Textil Service - IG Metall - Vorstand 
intex e.V. Frankfurt am Main 
Frankfurt am Main 

_____________________________ _____________________________ 
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Tarifvertrag zur Sicherung und Förderung der Beschäftigung,  
der Wettbewerbsfähigkeit und zur tarifpolitischen Zusammenarbeit in der 

Branche Textil Service 

Tarifvertrag vom 16. Dezember 2008, 5. März 2013, 30. Juni 2015, 1. Juli 2016,  19. Oktober 
2018 und 28. Februar 2020. Dieser Tarifvertrag tritt am 31. Dezember 2021 außer Kraft. 

Zwischen dem 

Industrieverband Textil Service – intex e. V. 
Mainzer Landstr. 55 
60329 Frankfurt am Main 

und der 

IG Metall, Vorstand, FB Tarifpolitik 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60329 Frankfurt am Main 

wird folgender Tarifvertrag zur Sicherung und Förderung der Beschäftigung, der 
Wettbewerbsfähigkeit und zur tarifpolitischen Zusammenarbeit vereinbart: 

§ 1 – Geltungsbereich

Räumlich: Bundesrepublik Deutschland 

Fachlich: Dienstleistungsunternehmen einschließlich verbundener Unternehmen 
und Betriebe, die kundeneigene und/oder Leasing-Textilien wieder 
aufbereiten (Waschen, Reparieren, Erneuern)  
und/oder alle damit verbundenen Dienstleistungen erbringen und 
Kunden aus der gewerblichen Wirtschaft (z.B. Handel, Handwerk, 
Industrie, Hotel- und Gaststättengewerbe, Sicherheitsunternehmen), dem 
Dienstleistungs-bereich (z.B. Krankenhäuser, Mediziner*innen, 
Gesundheitspraxen, Heime und Heimbewohner*innen, Reha-Kliniken),  
dem Bereich öffentlicher Stellen (z.B. Streitkräfte, Polizei, Verwaltungen 
etc.) sowie dem Versorgungsbereich (z.B. Waschraumhygiene, Service-
Einrichtungen beim Kunden, Warenbereitstellung und -handling, 
Klinikdienste, etc.) versorgen. 

Persönlich: Für alle Arbeitnehmer*innen 
einschließlich Auszubildende. 
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§ 2 - Präambel

Ziel dieses Tarifvertrages ist es, am Standort Deutschland bestehende Beschäftigung 
zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dies verlangt den Erhalt und die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit und der 
Investitionsbedingungen. 

Die Betriebsparteien prüfen, ob die Maßnahmen dieses Tarifvertrages in Frage 
kommen, um Beschäftigung zu sichern und zu fördern. Die Tarifvertragsparteien 
können zur Umsetzung dieses Tarifvertrages auf Wunsch der Betriebsparteien, oder 
einer Betriebspartei hinzugezogen werden. 

Bei Unternehmen, die bisher keine tarifliche Vereinbarung gemäß des Abkommens 
über Beschäftigungssicherung, Investition und Innovation hatten, soll die 
Arbeitszeiterhöhung ohne betriebsbedingte Kündigung bzw. Arbeitsplatzabbau 
erfolgen. Zur Vermeidung von Annahmeverzug des Arbeitgebers kann die zusätzliche 
Arbeitszeit für qualitätssichernde Maßnahmen, betriebsorganisatorische Maßnahmen 
und betriebliche Qualifikation genutzt werden.  

Bei der Vereinbarung von flexiblen Arbeitszeiten gemäß § 5 dieses Tarifvertrages, sind 
alle Möglichkeiten zu prüfen und zu vereinbaren, die eine Absenkung der Entgelte 
verhindert. 
In die Gesamtbeurteilung sollen eventuelle Auswirkungen auf den Wettbewerb und die 
Beschäftigung in der Branche und der Region, soweit es um Betriebe gleicher 
Tarifzugehörigkeit geht, einfließen. 

Die Tarifvertragsparteien werden für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen 
zusammenarbeiten, mit dem Ziel Tarifdumping in der Branche einzudämmen. Hierzu 
wird neben dem Abschluss eines Mindestlohntarifvertrages vereinbart, generell 
gemeinsame Anträge bei den zuständigen Behörden zu stellen. Hierzu gehört auch die 
Berücksichtigung der Branche im Arbeitnehmer*innenentsendegesetz. Darüber hinaus 
werden die Tarifvertragsparteien zur Vermeidung von Tarifdumping alle notwendigen 
Maßnahmen und Aktivitäten gemeinsam durchführen. 

Die Frage der Qualifizierung und des lebenslangen Lernens ist ein Schlüssel für die 
Sicherung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Betriebe, der Sicherung der 
Arbeitsplätze und der Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten im Betrieb. Diese 
Förderung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Maßnahmen zum präventiven 
Gesundheitsschutz sind Aufgaben, die neben der Regelung in § 5 dieses Tarifvertrages 
auch in gemeinsamen Maßnahmen und Aktivitäten gefördert wird. 

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich mit diesem Tarifvertrag zu diesen Zielen und zu 
ihrer Aufgabe, den Rahmen für diese Zukunftsaufgaben zu schaffen. 
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§ 3 - Grundsätze und Grundlagen

1. Manteltarifvertrag vom 28. Februar 2020

Durch Regelungen dieses Tarifvertrages werden Bestimmungen des
Manteltarifvertrages vom 28. Februar 2020 ersetzt oder ergänzt. Ansonsten bleiben
die Regelungen des Manteltarifvertrages unverändert bestehen.

2. Berechnung von Mehrarbeitsstunden

Die Berechnung der Mehrarbeitsvergütung in den alten & neuen Bundesländern
wird mit einer monatlichen Stundenzahl von 164,6 durchgeführt.

3. Mitgliedschaft bei intex, Sonderkündigungsrecht

Die Anwendung der §§ 4 und 5 dieses Tarifvertrages sowie Vereinbarungen, die auf
deren Grundlage abgeschlossen werden, ist mit der Mitgliedschaft des
Arbeitgebers bei intex verbunden. Erklärt ein Arbeitgeber die Kündigung seiner
Mitgliedschaft bei intex, so entfallen die Regelungen der §§ 4 und 5 mit sofortiger
Wirkung bei Zugang der Kündigungserklärung. Es gelten die Regelungen des
Manteltarifvertrages in der Fassung vom 28. Februar 2020.

§ 4 - Arbeitszeitregelung

1. Arbeitszeit

Die regelmäßige tarifliche Wochenarbeitszeit beträgt bundesweit 38 Stunden.

Die Arbeitszeitregelung ersetzt für die Laufzeit dieses Tarifvertrages § 2. Ziffer 1.1
des Manteltarifvertrages und alle anderen Bezugnahmen in den derzeit gültigen
Tarifverträgen auf die wöchentliche Arbeitszeit von 37 Stunden alte Bundesländer
und 39 Stunden neue Bundesländer.

2. Bestehende betriebliche Regelungen

Bestehende Arbeitszeitregelungen in betrieblichen Tarifverträgen oder
Betriebsvereinbarungen auf Grundlage eines Tarifvertrages, die abweichend vom
Manteltarifvertrag bzw. Anwendung des Abkommens über
Beschäftigungssicherung, Investition und Innovation und vor dem 31. Dezember
2008 vereinbart wurden, bleiben bis zum Ende der Laufzeit von den Bestimmungen
des § 4 Ziffer 1 und 2 dieses Tarifvertrages unberührt.
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§ 5 - Zusätzliche Arbeitszeitvereinbarungen

Ausgenommen werden Auszubildende sowie Beschäftigte in Altersteilzeit. 
Teilzeitbeschäftigte können ausgenommen werden. 

Bei der betrieblichen Anwendung kann jeweils nur eine Ziffer des § 5 vereinbart 
werden.  

1. Bezahlte Erhöhung der Arbeitszeit bei erhöhtem Investitionsvolumen und
demographischen Problemstellungen

Bei erhöhtem Investitionsvolumen und/oder demographischen Problemstellungen
kann durch freiwillige, befristete Betriebsvereinbarung die regelmäßige
betriebliche Arbeitszeit für Arbeitnehmer*innen, Gruppen von Arbeitnehmer*innen,
Betriebsteile, ganze Betriebe oder Nebenbetriebe abweichend von der
regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit erhöht werden, insgesamt jedoch höchstens
um bis zu 2 Stunden/Woche.

Die Arbeitnehmer*innen haben Anspruch auf eine der hiernach festgelegten
Arbeitszeit entsprechende Bezahlung.

Für den Zeitraum einer Vereinbarung auf der Grundlage dieses Tarifvertrages ist
eine Standort- und Beschäftigungssicherung (Ausschluss betriebsbedingter
Kündigungen) Voraussetzung. Bei Konzernvereinbarungen muss die
Beschäftigungssicherung für jeden Standort vereinbart werden.

Bei Verhandlungen können die Tarifvertragsparteien auf Wunsch einer
Betriebspartei hinzugezogen werden.

Vereinbarungen bedürfen generell der Zustimmung durch den Industrieverband
Textil-Service sowie des IG Metall Vorstandes.

Grundlage für Vereinbarungen ist eine umfassende Information mit den
dazugehörigen Unterlagen. Die beteiligten Personen sind analog BetrVG zur
Vertraulichkeit verpflichtet.

Erhöhtes Investitionsvolumen im Sinne dieser Vereinbarung sind Investitionen zur
nachhaltigen Erhaltung bzw. Ausbaus des bestehenden Geschäftsbetriebes. Eine
entsprechende Investitionsplanung und Auswirkung auf die Beschäftigung ist vom
Arbeitgeber vorzulegen.

Entsprechendes Vorgehen gilt bei Darlegung demographischer Problemstellungen.
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2. Erhöhung der Arbeitszeit ohne Anpassung der tariflichen Vergütung bei
schwieriger wirtschaftlicher Situation, Gefahr von Tarifdumping, drohenden
nachhaltigen Auftragsverlusten, hohem Flachwäscheanteil bzw. GSW und/oder
einer unverhältnismäßigen Lohnkostenquote.

Bei schwieriger wirtschaftlicher Situation, Gefahr von Tarifdumping, drohenden
nachhaltigen Auftragsverlusten, hohem Flachwäscheanteil bzw. GSW und/oder
unverhältnismäßiger Lohnkostenquote kann durch freiwillige, befristete
Betriebsvereinbarung die regelmäßige betriebliche Arbeitszeit für
Arbeitnehmer*innen, Gruppen von Arbeitnehmer*innen, Betriebsteile, ganze
Betriebe oder Nebenbetriebe abweichend von der regelmäßigen tariflichen
Arbeitszeit ohne Anpassung der tariflichen Vergütung erhöht werden, insgesamt
jedoch höchstens um bis zu 2 Stunden/Woche.

Für den Zeitraum einer Vereinbarung auf der Grundlage dieses Tarifvertrages ist
eine Standort- und Beschäftigungssicherung (Ausschluss betriebsbedingter
Kündigungen) Voraussetzung. Bei Konzernvereinbarungen muss die
Beschäftigungssicherung für jeden Standort vereinbart werden.

Bei Verhandlungen können die Tarifvertragsparteien auf Wunsch einer
Betriebspartei hinzugezogen werden.

Vereinbarungen bedürfen generell der Zustimmung durch den Industrieverband
Textil-Service sowie des IG Metall Vorstandes.

Grundlage für Vereinbarungen ist eine umfassende Information mit den
dazugehörigen Unterlagen. Die beteiligten Personen sind analog BetrVG zur
Vertraulichkeit verpflichtet.

Schwierige wirtschaftliche Situation im Sinne dieser Vereinbarung ist eine
betriebliche Geschäftsentwicklung, die einen negativen Verlauf ausweist. Statt
Lohnverzicht wird durch zusätzliche Arbeitszeit eine Verbesserung des Ergebnisses
unterstützt. Entsprechende Unterlagen sind vom Arbeitgeber vorzulegen.

Gefahr von Tarifdumping im Sinne dieser Vereinbarung ist ein Verlust bzw.
drohender Verlust von Aufträgen, wobei nachweisbar Tarifdumping von
Mitbewerber*innen vorgelegen hat. Entsprechende Unterlagen sind vom
Arbeitgeber vorzulegen.

Eine weitere Indikation ist die regelmäßige und überwiegende Bearbeitung von
Flachwäsche und GSW. Die Beantragung kann ausschließlich für den Bereich der
Bearbeitung der Flachwäsche bzw. GSW erfolgen.
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3. Absenkung der Arbeitszeit bei vorübergehenden Beschäftigungsproblemen

Um bei vorübergehenden Beschäftigungsproblemen Kündigungen zu vermeiden
kann durch freiwillige Betriebsvereinbarung die regelmäßige betriebliche
Arbeitszeit für Arbeitnehmer*innen, Gruppen von Arbeitnehmer*innen,
Betriebsteile, ganze Betriebe oder Nebenbetriebe abweichend von der
regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit abgesenkt werden, insgesamt jedoch
höchstens um bis zu 5 Stunden/Woche.

Beschäftigte bei reduzierter Arbeitszeit sind Vollzeitbeschäftigte.

Um die Absenkung der Löhne und Gehälter zu vermeiden oder zu vermindern,
können die Betriebsparteien Ausgleichszahlungen vereinbaren.
Dabei können tarifliche Jahresleistungen (JSZ, z. UG) umgelegt werden.

Durch vom Arbeitgeber veranlasste Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind die
Beschäftigten für die letzten 6 Monate vor ihrem Ausscheiden bezüglich ihrer
monatlichen Vergütung so zu stellen, wie sie ohne Anwendung der verkürzten
Arbeitszeit gestanden hätten.

4. Kurzarbeit

Kurzarbeit zur Vermeidung von Entlassungen kann für alle Beschäftigten oder
Beschäftigte einzelner Betriebsabteilungen nach eingehender gemeinsamer
Überprüfung mit dem Betriebsrat, ohne Rücksicht auf Kündigungsfristen, mit einer
Ankündigungsfrist von einer Woche nach dem Ankündigungstag eingeführt werden.
Die Betriebsparteien können die Ankündigungsfrist einvernehmlich verkürzen. Die
Durchführung ist mit dem Betriebsrat zu vereinbaren.

Der Arbeitgeber hat zum Kurzarbeitergeld einen Zuschuss zu zahlen, damit der*die
Arbeitnehmer*in 80% des Nettomonatsentgelts erzielt. Die Nettoentgeltdifferenz
wird gemäß § 106 SGB III errechnet. Die Aufstockung wird maximal bis zu dem
Betrag gewährt, der sich aus 80% des pauschalierten Nettomonatsentgelts aus der
Beitragsbemessungsgrenze der Arbeitslosenversicherung (z. Z. 6.900,00 €
West/6.450,00 € Ost) nach Maßgabe der Nettolohnverordnung ergibt.

Wird die Kurzarbeit durch eine mindestens 8 Wochen dauernde Vollarbeit
unterbrochen oder wird sie nach der Ankündigungsfrist nicht eingeführt, so muss
eine neue Ankündigungsfrist von einer Woche eingehalten werden.

Wird einer*m Beschäftigten während der Kurzarbeit gekündigt, so hat sie*er für die
Zeit der Kündigungsfrist Anspruch auf das volle Gehalt. Dasselbe gilt bei
Kündigung vor Einführung der Kurzarbeit, wenn das Ende des Arbeitsverhältnisses
in die Kurzarbeit fällt. In diesen Fällen kann der Arbeitgeber volle Arbeitsleistung
verlangen.
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Der § 4. Manteltarifvertrag wird für die Laufzeit dieses Tarifvertrages außer Kraft 
gesetzt.  

§ 6 - Qualifizierung und Präventiver Gesundheitsschutz

1. Die Tarifvertragsparteien sind übereingekommen, die Aus-, Fort-, Weiterbildung,
präventiven Gesundheitsschutz sowie Altersversorgung der Beschäftigten zu
fördern.

2. Vorrangig gefördert werden sollen diesem Zweck entsprechende Maßnahmen mit
einer Dauer bis zu einer Woche. Den Beschäftigten entstehen durch die Teilnahme
an diesen Maßnahmen keine Kosten. Ein Rechtsanspruch auf Förderung und
Kostenerstattung besteht nicht.

3. Soweit die Teilnahme an einer dieser Maßnahmen eine Freistellung von der Arbeit
erfordert, erfolgt diese bis zu einer Woche im Kalenderjahr ohne
Verdienstminderung. Die*Der Antragstellende hat vorher die Zustimmung des
Arbeitgebers einzuholen. Kommt eine Übereinkunft nicht zustande, so sind die
Tarifvertragsparteien einzuschalten. Unabhängig hiervon kann der Arbeitgeber die
Freistellung ablehnen, soweit er bereits vier Prozent der Arbeitnehmer*innen
seines Betriebes in dem Kalenderjahr nach dieser Regelung freigestellt hat.

4. Die intex-Mitgliedsbetriebe verpflichten sich für diese Zwecke für  das Jahr 2021
einen Betrag in Höhe von 35 € an den „Verein Berufs- und Lebenshilfe für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer e.V.“ zu zahlen.

5. Die Bemessung des Betrages erfolgt auf der Basis von den Gesamtbeschäftigten
eines Unternehmens oder Unternehmensgruppe, pro gerechneten
vollzeitbeschäftigten FTE, tariflich eingruppierten Mitarbeiter*in. Die ermittelten
Beschäftigtenzahlen werden den Tarifvertragsparteien vorgelegt. Stichtag für die
Ermittlung der Beschäftigtenzahl ist der 31. Dezember des vorausgehenden Jahres.
Von den Mitgliedsfirmen wird der Betrag jeweils in zwei gleichen Jahresraten zum
31. März und zum 30. September und auf das Konto des „Verein Berufs- und
Lebenshilfe für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer e.V.“ überwiesen.

6. Der „Verein Berufs- und Lebenshilfe für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer e.V.“
kann die zur Verfügung gestellten Mittel zur Förderung der Altersversorgung,
Bildung, Erholung und der Gesundheit aller Arbeitnehmer*innen der Betriebe, die
intex angehören, verwenden. Der Verein führt zu diesem Zweck an die
gemeinnützige „Stiftung zur Förderung von Bildung, Erholung und Gesundheit der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ entsprechende Mittel ab.
Betriebliche Maßnahmen vor Ort können berücksichtigt werden.

7. Die Mitgliedschaft zur IG Metall kann bei den Leistungen berücksichtigt werden.
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8. Die der „Stiftung zur Förderung von Bildung-, Erholung und Gesundheit der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ zufließenden Beträge sind der jeweils für
sie geltenden Satzung entsprechend zu verwenden.

9. Es wird davon ausgegangen, dass die zu zahlenden Beträge von den intex
angeschlossenen Unternehmen steuerfrei abgeführt werden können. Sollte das
wider Erwarten nicht der Fall sein, können die zu zahlenden Steuern auf den
Gesamtbetrag in Anrechnung gebracht werden.

§ 8 - Schlussbestimmungen

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. März 2020 in Kraft und tritt am 31. Dezember 2021 ohne 
Nachwirkung außer Kraft. 

Die Anwendung dieses Tarifvertrages, sowie der Vereinbarungen die auf der Grundlage 
dieses Tarifvertrages abgeschlossen werden, ist an die Mitgliedschaft des Arbeitgebers 
bei intex verknüpft.  

Es gilt ein sofortiges Sonderkündigungsrecht und Außerkrafttreten dieses 
Tarifvertrages für den Fall, dass intex die Tarifzuständigkeit maßgeblich ändert. 

Frankfurt, 27. März 2020 

Industrieverband Textil Service - IG Metall - Vorstand 
intex - e.V. Frankfurt am Main 
Frankfurt am Main 

____________________________ ______________________________ 
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Solidar-Tarifvertrag 

Zwischen dem 

Industrieverband Textil Service – intex e. V. 
Mainzer Landstr. 55 
60329 Frankfurt am Main 

und der 

IG Metall, Vorstand, FB Tarifpolitik 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60329 Frankfurt am Main 

wird folgender Solidar-Tarifvertrag vereinbart: 

§ 1 – Geltungsbereich

Räumlich: Bundesrepublik Deutschland 

Fachlich: Dienstleistungsunternehmen einschließlich verbundener Unternehmen und 
Betriebe, die kundeneigene und/oder Leasing-Textilien wieder aufbereiten 
(Waschen, Reparieren, Erneuern)  
und/oder alle damit verbundenen Dienstleistungen erbringen und Kunden aus 
der gewerblichen Wirtschaft (z.B. Handel, Handwerk, Industrie, Hotel- und 
Gaststättengewerbe, Sicherheitsunternehmen), dem Dienstleistungs-bereich 
(z.B. Krankenhäuser, Mediziner*innen, Gesundheitspraxen, Heime und 
Heimbewohner*innen, Reha-Kliniken),  
dem Bereich öffentlicher Stellen (z.B. Streitkräfte, Polizei, Verwaltungen etc.) 
sowie dem Versorgungsbereich (z.B. Waschraumhygiene, Service-Einrichtungen 
beim Kunden, Warenbereitstellung und -handling, Klinikdienste, etc.) versorgen. 

Persönlich: Für alle Arbeitnehmer*innen 
einschließlich Auszubildende. 
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§ 2 – Präambel 

Vor dem Hintergrund der durch die gegenwärtige Pandemie ausgelösten außergewöhnlichen 
Situation schließen die Tarifvertragsparteien diesen Solidartarifvertrag 2020.  
 
Die Tarifvertragsparteien unterstützen die Mitgliedsbetriebe, Betriebsräte und Beschäftigten in 
diesen schwierigen Zeiten durch Maßnahmen zum Schutz vor möglicher kurzfristiger 
Zahlungsunfähigkeit der Unternehmen aufgrund von Umsatzeinbußen und zur Einkommens- 
und Arbeitsplatzsicherung der Beschäftigten.  
 
Die Tarifparteien sind sich einig, einen Solidarfonds einzurichten. Aus dem Solidarfonds 
erhalten Beschäftigte im Jahr 2020 Sonderzahlungen als Anerkennung ihrer Arbeitsleistung 
während der Corona-Krise. Auch besondere soziale Härten können mit Hilfe des Solidarfonds 
abgemildert werden.   
 
§ 3 – Einrichtung eines Solidarfonds 
 

1. Die Unternehmen verpflichten sich im Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 35,00€ je 
Beschäftigten in einen betrieblichen Solidarfonds einzuzahlen.  
 

2. Die Bemessung des Betrages erfolgt auf der Basis von den Gesamtbeschäftigten eines 
Unternehmens oder Unternehmensgruppe, pro gerechneten vollzeitbeschäftigten FTE, 
tariflich eingruppierten Mitarbeiter*in. Die ermittelten Beschäftigtenzahlen werden den 
Tarifvertragsparteien vorgelegt. Stichtag für die Ermittlung der Beschäftigtenzahl ist der 
31. Dezember des vorausgehenden Jahres. 

 
§ 4 – Anspruchsberechtigte 
 

1. Betriebsrat und Arbeitgeber legen den Kreis der Anspruchsberechtigen und die 
Auszahlungsmodalitäten im Einvernehmen fest. 
 

2. Kommt kein Einvernehmen zu Stande, sind die Tarifvertragsparteien hinzuzuziehen.  
 

3. Die Betriebsparteien sollen bei der Auswahl der Anspruchsberechtigten unter anderem 
folgende Kriterien berücksichtigen:   
1. Beschäftigte, die im Jahr 2020 wegen der Corona-Krise unter besonderen 

gesundheitlichen Risiken gearbeitet haben 
2. Beschäftigte, die im Jahr 2020 nicht in Kurzarbeit waren 
3. Beschäftigte, die von besonderen sozialen Härten betroffen sind 

 
§ 5 – Auszahlung des Solidarfonds 
  

1. Der Solidarfonds wird zu gleichen Teilen auf die Anspruchsberechtigten aufgeteilt.  
 

2. Abweichend davon können auch Beschäftigtengruppen festgelegt werden, die jeweils 
einen gleichgroßen Betrag aus dem Solidarfonds erhalten.  
 

3. Soweit der Solidarfonds nicht nach Festlegung der Betriebsparteien verbraucht wurde, 
wird er als Sonderzahlung zu gleichen Teilen an die Beschäftigten ausgezahlt. 
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4. Die Zahlung gemäß Ziffer 1 – 3 wird mit dem Dezemberentgelt 2020 vorgenommen. 
 

§6 - Aufschub oder Entfallen der Auszahlung 
 
Bei erheblichen Liquiditätsproblemen kann auf Antrag und mit Zustimmung der 
Tarifvertragsparteien die Einzahlung in den Fonds und/oder die Auszahlung an die 
Beschäftigten verschoben werden oder entfallen.  
 
§ 7 - Schlussbestimmungen 
 
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. März 2020 in Kraft und tritt außer Kraft, wenn das 
Solidarfondsvermögen vollständig ausgezahlt oder der Solidarfonds gemäß §6 entfallen ist, 
spätestens ohne Nachwirkung am 31. März 2021. 
 
Frankfurt, 27. März 2020 
 
 
Industrieverband Textil Service IG Metall - Vorstand 
intex - e.V. Frankfurt am Main 
Frankfurt am Main       
 
 
____________________________ ______________________________ 
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Bundesrepublik Deutschland 

Branche: Arbeiter, Angestellte 
und Auszubildende  

Textilreinigungsgewerbe 

Abschluss: 04.06.1996
gültig ab: 01.05.1996

IG Metall 
Vorstand 
Frankfurt am Main

kündbar zum: 3 Mo

RAHMENTARIFVERTRAG  
ÜBER ARBEITSZEITGESTALTUNG  
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Zwischen der 
Tarifpolitischen Arbeitsgemeinschaft Textilreinigung (TATEX) 
im Deutschen Textilreinigungs-Verband (DTV), Bonn, In der Raste 12 
und der 
Gewerkschaft Textil-Bekleidung, Hauptvorstand, Düsseldorf, Roßstraße 94 
wird folgender Rahmentarifvertrag vereinbart: 

§ 1 
 

Geltungsbereich 

Räumlich: Für die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein (alte 
Bundesländer, nachfolgend West). Für die Gebiete 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Sachsen und Berlin-Ost (neue Bundesländer, 
nachfolgend Ost). 
 

Fachlich: Für Betriebe des Textilreinigungsgewerbes, dazu gehören 
insbesondere 
 

 a) Betriebe des Chemischreinigungs-, Teppichreinigungs- und 
Färbereigewerbes (einschließlich sogenannter Schnell- 
bzw. Expreßreinigungen usw.) 

 b) Wäschereien, Plättereien, Mietdienste Textil, 
Schnellwäschereien, Mietwaschküchen, 
Automatenwäschereien, Heißmangelbetriebe, 
Waschsalons. 
 

Persönlich: Für gewerbliche Arbeitnehmer, Angestellte und 
Auszubildende. 
 

Tarifgebundenheit: Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien 
(§ 3 des Tarifvertragsgesetzes). 

§ 2 
 

Allgemeine Grundsätze 

Grundlage und Absicht beim Abschluß dieses Tarifvertrages ist die 
übereinstimmende Auffassung der Tarifvertragsparteien, mit den vorliegenden 
Regelungen Beiträge 
 
- zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, 

z.B. durch Umwandlung von Geldbestandteilen in Freizeit; 
 

- zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bei Schwankungen 
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der Auftragslage bzw. saisonalen Auftragsabhängigkeiten und 

- zur Förderung der individuellen Arbeitszeitsouveränität der Beschäftigten im
Rahmen der Auftragslage zu leisten.

Dieser Auffassung wird u.a. dadurch Rechnung getragen, daß die Bestimmungen 
dieses Tarifvertrages nur durch freiwillige, nicht erzwingbare Betriebsvereinbarung 
der Betriebsparteien angewendet und ausgestaltet werden können. 

Betriebsparteien (BP) im Sinne dieses Vertrages sind der Arbeitgeber und der 
Betriebsrat. 

In Betrieben ohne Betriebsrat erfolgen die Regelungen, für die es aufgrund dieses 
Vertrages einer Betriebsvereinbarung bedarf, nach Anhörung der Belegschaft bzw. 
der betroffenen Arbeitnehmer(innen). 

§ 3

Regelmäßige tarifliche Wochenarbeitszeit 

1. Die regelmäßige tarifliche Wochenarbeitszeit ist in den jeweils geltenden
Arbeitszeitabkommen geregelt und darf derzeit, ausschließlich der
gesetzlichen Pausen, 37 (West) bzw. 40 (Ost) Stunden nicht überschreiten.

2. Die regelmäßige Arbeitszeit kann derzeit bis zu 46 (West) bzw. 49 (Ost)
Stunden wöchentlich ausgedehnt werden, für Tätigkeiten bei denen
regelmäßig und in überwiegendem Umfang Arbeitsbereitschaft vorliegt. Der
hiervon betroffene Personenkreis ist durch schriftliche Vereinbarung zwischen
den Betriebsparteien (BP) festzulegen.

3. Pförtner(innen) und Wächter(innen), die an Sonntagen beschäftigt werden,
erhalten hierfür einen arbeitsfreien Wochenarbeitstag.

§ 4

Verteilung der wöchentlichen/täglichen tariflichen Arbeitszeit 

1. Die Verteilung der Arbeitszeit, einschließlich der Festlegung von Beginn und
Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, ist zwischen den BP zu
vereinbaren.

2. Die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit soll möglichst gleichmäßig auf
die Wochentage Montag bis Freitag erfolgen, wobei der Samstag möglichst
arbeitsfrei bleiben soll.

3. Die wöchentliche Arbeitszeit darf 42 (West) bzw. 45 (Ost) Stunden nicht
überschreiten. Bei dringendem Bedarf kann mit Rücksicht auf die besondere
Situation als Dienstleistungsbereich die wöchentliche Arbeitszeit, unter

93



- 4 - 

Einschluss von 5 zuschlagspflichtigen Mehrarbeitsstunden, auf 47 (West) 
bzw. 50 (Ost) Stunden ausgedehnt werden. 
 

 An den Arbeitstagen, die in die Arbeitszeitverteilung einbezogen werden, darf 
die tägliche Arbeitszeit vier unmittelbar aufeinander folgende Stunden nicht 
unterschreiten. 

§ 5 
 

Flexibilisierung der Arbeitszeit durch anderweitige Verteilung der tariflichen 
Wochenarbeitszeit 

1. Entsprechend den Grundsätzen von § 4 kann die regelmäßige tarifliche 
Wochenarbeitszeit durch Betriebsvereinbarung auch ungleichmäßig 
(anderweitige Verteilung) auf mehrere Wochen innerhalb eines 
Ausgleichszeitraumes von bis zu 12 Monaten verteilt werden.1) 
 

 1) Bei einem Ausgleichszeitraum von 12 Monaten berechnen sich die Brutto-
Arbeitszeiten (ohne Herausrechnung von 30 zu bezahlenden 
Urlaubstagen und zu bezahlenden Wochenfeiertagen) eines 
Vollzeitarbeitnehmers wie folgt: 
a) Ost 
52,14 Wochen x 40 Arbeitsstunden = 2086 Brutto-Arbeitsstunden 
b) West 
52,14 Wochen x 37 Arbeitsstunden = 1929 Brutto-Arbeitsstunden 
 

 Dabei darf die maximale Abweichung von der tariflichen Arbeitszeit 
plus/minus 5 Stunden pro Woche betragen. 

 Dabei muß im Ausgleichszeitraum durchschnittlich die tarifliche 
Wochenarbeitszeit (Vollzeitbeschäftigte) bzw. die individuell vereinbarte 
Teilzeit erreicht werden. 
 

2. In dieser Betriebsvereinbarung muß eine Grobplanung über die anderweitige 
Verteilung der einzelnen Kalenderwochen (jeweils für die einzelne 
Kalenderwoche geltende wöchentliche Arbeitszeit) zu Beginn des 
Ausgleichszeitraumes festgelegt sein. 

 Die so vereinbarte kalenderwöchentliche Arbeitszeit ist die jeweilige vom 
Arbeitnehmer zu erbringende Soll-Arbeitszeit. 

 Hierbei sind gegebenenfalls die Urlaubsansprüche und die Anträge auf 
individuelle Gestaltung der Arbeitszeit nach § 9 zu berücksichtigen. 

 Abweichungen von dieser Grobplanung erfolgen rechtzeitig, entsprechend 
nachstehender Ziffer 3. 

3. Von dieser Grobplanung sind Abweichungen für monatliche Feinplanungen 
möglich. Die Festlegung der monatlichen Feinplanung hat zwischen 
Betriebsleitung und Betriebsrat mit einer Ankündigungsfrist von einer 
Kalenderwoche für den Folgemonat zu erfolgen. 

 Abweichungen hiervon, im laufenden Kalendermonat, sind einvernehmlich mit 
einer Ankündigungsfrist von 1 Arbeitstag2) mit +/- 2 Stunden/Tag möglich. 
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2) Diese Bedingung ist erfüllt, wenn ein Arbeitstag zwischen Ankündigung
und Wirksamwerden liegt, z.B. Ankündigung am Dienstag für Donnerstag.

4. Bei den Betriebsvereinbarungen nach Ziffer 2. und 3. sind die Wünsche der
Arbeitnehmer(innen) entsprechend § 9, nach Lage der Arbeitszeiten und
eventuellen Freizeitblöcken, zu berücksichtigen. Das gilt auch für individuelle
Freizeitblöcke aus Arbeitszeitguthaben.
Eine Änderung der zeitlichen Lage des Freizeitausgleiches ist nur im
Einvernehmen zwischen den BP und den betroffenen Arbeitnehmer(innen)
und mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 2 Kalenderwochen möglich.
Die Arbeitnehmer(innen) sind auf damit verbundene Kostennachteile
anzusprechen. Nachgewiesene Kosten, die dem/der Arbeitnehmerin wegen
einer erfolgten Änderung entstehen (z.B. Urlaubsstornokosten), sind vom
Arbeitgeber zu erstatten.

§ 6

Mehrarbeit 

1. Mehrarbeit ist die Arbeitszeit oberhalb der jeweils geltenden, vereinbarten
wöchentlichen Arbeitszeit nach § 3, Ziffern 1. und 2. sowie nach § 5, Ziffern 2.
und 3.
Teilzeitarbeitnehmer(innen) werden bezüglich Mehrarbeit wie
Vollzeitarbeitnehmer(innen) behandelt.

2. Mehrarbeit ist entsprechend den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
zwischen den BP zu vereinbaren.

3. Mehrarbeit liegt, in Verbindung mit den Bestimmungen über die
Arbeitszeitsouveränität der Arbeitnehmer(innen), insbesondere dann vor,
wenn:

a) außerhalb der vereinbarten Verteilung der Soll-Arbeitszeit ( mit /ohne
Gleitzeit) Arbeitsstunden vom Arbeitgeber veranlaßt und/ oder
angeordnet werden

b) wenn Arbeitsstunden innerhalb der Kernarbeitszeit bei einer
Gleitzeitregelung in einer angemessenen Ankündigungsfrist angeordnet
werden, sofern der/die Arbeitnehmer(in) an diesem Tage freigestellt war
und die Freistellung rückgängig gemacht wurde, und dadurch der
Ausgleich des Gleitzeitkontos nicht möglich ist.

4. Mehrarbeit wird im Arbeitszeitkonto wie folgt behandelt:

a) Auf Wunsch des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin monatlich in
Geld abzurechnende Mehrarbeitsstunden, einschließlich Zuschläge,
gehen nicht in das Arbeitszeitkonto ein.

b) Auf Wunsch des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin ganz oder
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teilweise in Zeit abzugeltende Mehrarbeit, einschließlich Zuschläge, geht 
in das Arbeitszeitkonto, im laufenden Monat ausgewiesen, ein. 
 

5. Wenn in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die 
Mehrarbeitszuschlagsbestimmungen entsprechend Manteltarifvertrag. 

§ 7 
 

Zuschläge 

Alle tariflichen Zuschläge sind auf Antrag des Arbeitnehmers bzw. der 
Arbeitnehmerin in Form von Zeit dem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben. 
Dieser Antrag muß für mindestens 6 Monate gestellt werden. 
 
Aus diesen umgewandelten Zuschlägen entsteht kein Anrecht auf 
Mehrarbeitszuschläge. 

§ 8 
 

Arbeitszeitkonto 

1. Individuelles Arbeitszeitkonto 
 

1.1 Für die Arbeitnehmer(innen) werden individuelle Arbeitszeitkonten geführt, 
welche fortlaufend saldiert und mit Ende des Ausgleichszeitraumes 
abgeschlossen werden. 
 

1.2 Mit ihren monatlichen Abrechnungen erhalten der/die Arbeitnehmer(in) eine 
Abrechnung über ihre Arbeitszeitkonten. Hieraus müssen mindestens 
hervorgehen: 
 

 a) die vereinbarte Soll-Arbeitszeit (§ 5) des laufenden Monats 
 b) die geleisteten Arbeitsstunden im laufenden Monat 
 c) Saldo im laufenden Monat 
 d) Art und Anzahl der zuschlagspflichtigen Stunden sowie die in Zeit 

umgewandelten Zuschläge in Zeit 
 e) die kumulierte Abrechnung der Soll-Arbeitszeiten im abgerechneten 

Ausgleichszeitraum (alle bisher abgerechneten Monate) im Vergleich 
zur tatsächlich geleisteten Arbeitszeit (Ist-Arbeitszeit) und der 
entsprechende Saldo. 
 

2. Behandlung von Tarifurlaub und Feiertagen im Arbeitszeitkonto 
 

2.1 Alle gesetzlichen Feiertage, die auf einen Arbeitstag (Montag bis Freitag) 
fallen, sowie geplante tarifliche Urlaubstage werden bei Vollzeitbeschäftigten 
mit je 1/5 der tariflichen Wochenarbeitszeit, bei Teilzeitbeschäftigten mit je 
1/5 der regelmäßigen vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit, 
gutgeschrieben. 
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2.2 Für im Ausgleichszeitraum ausscheidende Arbeitnehmer(innen) ist der ihnen 
anteilig zustehende tarifliche Urlaubsanspruch zu ermitteln. Sind bereits 
mehr Urlaubstage in Anspruch genommen worden, als dem anteiligen 
Urlaubsanspruch entspricht, ist mit der Zahl der tatsächlich gewährten 
Urlaubstage die Saldierung des Arbeitszeitkontos vorzunehmen. 

3. Sonstige Fehlzeiten im Arbeitszeitkonto

Arbeitsausfälle, für die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen
das Arbeitsentgelt fortzuzahlen ist, bzw. für den Arbeitgeber eine
Zuschußpflicht besteht, werden als erbrachte Arbeitszeit (mit der für diesen
Zeitraum vereinbarten Arbeitszeit) im Arbeitszeitkonto gutgeschrieben.

4. Übertragung/Wegfall von Saldozeiten am Ende des
Ausgleichszeitraumes

4.1 Plus-/Minuszeiten am Ende des Ausgleichszeitraumes 

Entsprechend der tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit bzw. der individuell 
vertraglich vereinbarten, ist am Ende des Ausgleichszeitraumes das 
Arbeitszeitkonto zu saldieren und zu schließen. 

a) Enthält das Arbeitszeitkonto Minuszeiten, die firmenseitig verursacht
sind, entfallen sie ersatzlos. Eine Einkommensminderung entsteht nicht.

b) Enthält das Arbeitszeitkonto Pluszeiten, hat der/die Arbeitnehmer(in) die
Wahlmöglichkeit, sie entweder ganz oder teilweise in den folgenden
Zeitraum zu übertragen oder ganz oder teilweise, einschließlich
Zuschlägen, sich entsprechend § 11, Ziffer 3.1a) auszahlen zu lassen.
Entscheidet sich der/die Arbeitnehmer(in) zur Übertragung von
Pluszeiten, muß er/sie Wünsche nach Freizeitblöcken detailliert bekannt
geben, so dass sie berücksichtigt werden können.
Der/die Arbeitnehmer/in hat ansonsten das Recht, einzelne Tage mit
einer Ankündigungsfrist von zwei Wochen, unter Berücksichtigung der
betrieblichen Auftragslage, als bezahlte Freizeit zu nehmen.
Der Arbeitgeber kann dem nur aus wichtigem Grund widersprechen.

4.2 Im Ausgleichszeitraum ausscheidende Arbeitnehmer(innen) 

a) Im Falle einer ordentlichen Kündigung ist das Arbeitszeitkonto zu
saldieren und dafür Sorge zu tragen, daß es während der
Kündigungszeit ausgeglichen werden kann. Ist dies betrieblich nicht
möglich, entfallen Minuszeiten ersatzlos ohne Einkommensminderung.
Mehrzeiten sind entsprechend § 11, Ziffer 3.2a) zu bezahlen.

b) Bei Kündigungen während der Probezeit und aus wichtigem Grund ist
das Arbeitszeitkonto zu schließen und entsprechend § 11, Ziffer 3.2b) zu
verfahren.
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§ 9 
 

Arbeitszeitsouveränität für Arbeitnehmer(innen) 

1. Individuelle Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit 
 

 Der/die Arbeitnehmer(in) kann eine individuelle Absenkung seiner/ihrer 
regelmäßigen Wochenarbeitszeit beantragen. Dieser Antrag kann auf 
unbestimmte Zeit gestellt werden. Mit einer Frist von 14 Tagen zum Ablauf 
von 6 Monaten, kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wieder eine 
Erhöhung bis zur ursprünglichen Arbeitszeit verlangen. 

 Der Arbeitgeber hat diesen Anträgen zu entsprechen. 
 Für eine weitere oder neue Absenkung der Wochenarbeitszeit beträgt die 

Wartezeit 24 Monate. 
 

 Die individuelle Arbeitszeit darf die Wochenarbeitsstunden nicht 
unterschreiten, die mindestens einer Beitragspflicht zur Bundesanstalt für 
Arbeit unterliegen. 
 

 Für alle Arbeitnehmer(innen) mit individuell abgesenkter Arbeitszeit gelten im 
übrigen die tariflichen Bestimmungen, soweit sich nicht aus dem Wesen und 
der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses etwas anderes ergibt. Dabei sind 
tarifvertragliche Ansprüche, soweit nichts anderes geregelt ist, im Verhältnis 
der vertraglichen Arbeitszeit zur tarifvertraglichen regelmäßigen Arbeitszeit 
zugrunde zu legen. 
 

2. Individuelle Verteilung der Sollarbeitszeit 
 

 Der/die Arbeitnehmer(in) hat das Recht, vor Vereinbarung der Verteilung der 
Arbeitszeit nach § 5 die individuelle Lage und Verteilung seiner/ihrer 
Arbeitszeit, auch nach Wochentagen oder Kalenderwochen unterschiedlich, 
zu beantragen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob der/die 
Arbeitnehmer(in) tarifliche Zuschläge dem Arbeitszeitkonto zufließen läßt, so 
dass sich seine/ihre Ist-Arbeitszeit im Arbeitszeitkonto jeweils entsprechend 
erhöht.3) 
 

 3) Für den Arbeitgeber bedeutet dies eine Einplanung einer verringert zur 
Verfügung stehenden Arbeitszeit dieses Arbeitnehmers bzw. dieser 
Arbeitnehmerin. 
 

 Die BP haben die Anträge der einzelnen Arbeitnehmer(innen) zu koordinieren 
und möglichst zu berücksichtigen. Gleiches gilt für Arbeitsgruppen. 
 

3. Gleitzeit 
 

3.1 Die BP können, wo immer dies aufgrund der betrieblichen Auftragslage 
möglich ist, eine Gleitzeitregelung vereinbaren. 

 In dieser Vereinbarung sind mindestens zu regeln: 
 

 a) Dauer und Lage der Kernarbeitszeit. 
 b) Dauer und Lage der Gleitzeitspannen. 
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 c) Festlegung und Kontrolle der Arbeitszeiten. 
 

 Bei der Gestaltung der Gleitzeit sind die Bestimmungen von § 4, Ziffern 2. 
und 3., einzuhalten. 
 

3.2 Als tägliche Regelarbeitszeit gilt die vereinbarte Soll-Arbeitszeit. Die 
Kernarbeitszeit ist die Arbeitszeit, während der die Beschäftigten im Betrieb 
anwesend sein müssen. 

 Die Gleitzeitspannen sind jene Zeiträume, innerhalb derer die Beschäftigten 
Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit selbst bestimmen können. Die jeweilige Ist-
Arbeitszeit geht in das Arbeitszeitkonto ein. 

 Die Betriebsvereinbarung kann Regelungen enthalten, die die Salden, die 
sich aus der Ist-Arbeitszeit und der Soll-Arbeitszeit ergeben, begrenzen. 
Entsprechend der in der Betriebsvereinbarung festgelegten Begrenzung ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, den betroffenen Arbeitnehmer bzw. die 
betroffene Arbeitnehmerin bei Überschreiten oder Unterschreiten der 
Saldenhöchstgrenzen zu benachrichtigen. 
 

4. Schichtsysteme 
 

 In Schichtsystemen sollen der/die Arbeitnehmer(in) die Möglichkeit haben, 
innerhalb der Gruppe von Beschäftigten mit gleichen Tätigkeiten oder 
Tätigkeitsbereichen, ihre Arbeitszeiten im Rahmen der Betriebsvereinbarung 
über Schichtarbeit souverän zu koordinieren. 
 

5. Bezahlte freie Tage/Freizeitblöcke 
 

5.1 Der/die Arbeitnehmer(in) haben das Recht, einzelne Tage mit einer 
Ankündigungsfrist von zwei Wochen, unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Auftragslage, als bezahlte Freizeit zu nehmen, wenn sie über ein 
entsprechendes Zeitguthaben verfügen. Dabei kann auch ein Überziehen des 
Arbeitszeitkontos im Rahmen der Gleitzeitregelungen erfolgen. Der 
Arbeitgeber kann dem nur aus wichtigem Grund widersprechen. 
 

5.2 Der/die Arbeitnehmer(in) haben das Recht, unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Auftragslage, Zeitguthaben in Form von bezahlten 
Freizeitblöcken in Anspruch zu nehmen. Den Antrag auf Freizeitblöcke haben 
der/die Arbeitnehmer(in) so rechtzeitig zu stellen, daß sie bei der 
Vereinbarung der anderweitigen Verteilung der Arbeitszeit (Grob- bzw. 
Feinplanung) berücksichtigt werden können. 
 

 Der Arbeitgeber kann dem nur aus wichtigem Grund widersprechen. 
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§ 10 
 

Monatslohn/Gehalt bzw. verstetigtes Monatseinkommen 

Alle Arbeitnehmer(innen), deren Arbeitszeit entsprechend § 5 anderweitig verteilt 
wird, erhalten einen tariflichen Monatsgrundlohn oder ein verstetigtes 
Monatseinkommen, ein Gehalt oder eine Ausbildungsvergütung. 
Dabei müssen die BP, entsprechend § 12 dieses Rahmentarifvertrages, 
Einvernehmen darüber herstellen, ob für gewerbliche Arbeitnehmer(innen) eine 
Verstetigung der Entlohnung auf Basis des tariflichen Monatsgrundlohnes 
(nachfolgende Ziffern 1.ff) oder des verstetigten Monatseinkommens (nachfolgende 
Ziffern 2.ff) erfolgt. 
 
1. Tariflicher Monatslohn für gewerbliche Arbeitnehmer(innen) 

 
 Die gewerblichen Arbeitnehmer(innen) erhalten mindestens einen tariflichen 

Monatsgrundlohn, der in Anlage 1 beigefügt ist. 
 

1.1 Der Monatslohn setzt sich aus festen und gegebenenfalls variablen 
Bestandteilen zusammen. 
 

1.2 Zu den festen Bestandteilen des Monatslohns gehören der tarifliche 
Monatsgrundlohn und alle Zulagen und sonstigen Vergütungen, die in 
gleicher Höhe regelmäßig4) anfallen, z.B. Vorarbeiter(innen)-Zulagen, 
tarifliche und freiwillige übertarifliche Zulagen, Vermögenswirksame 
Leistungen, Alterssicherungszuschläge, Abschläge auf Provisionen. 
 

 4) Als regelmäßig gelten auch alle Zulagen und sonstigen Vergütungen, 
die für einen längeren Zeitraum als einen Monat anfallen oder die  
vorhersehbar in regelmäßigen Abständen (z.B. einmal alle zwei Monate 
oder zweimal jeden Monat, nicht jedoch z.B. jährliche Treueprämie) 
anfallen. 
 

1.3 Der tarifliche Lohnsatz für eine Stunde (Zeitlohn, Akkordrichtsatz) errechnet 
sich aus dem Monatsgrundlohn geteilt durch das 4,33-fache der tariflichen 
Wochenarbeitszeit; derzeit 160,3 (West) bzw. 173,2 (Ost). 
 

1.4 Zu den variablen Bestandteilen gehören alle Lohnelemente, die nicht fester 
Bestandteil des Monatslohns sind, insbesondere: 
 

 - leistungsabhängige Bestandteile, z.B. Akkordverdienst oder Prämie, 
 - zeitabhängige Bestandteile, z.B. Vergütung für Mehr-, Nacht-,  Sonntags- 

und Feiertagsarbeit, soweit diese nicht regelmäßig anfallen, 
 - Abschlagszahlung entsprechend Ziffer 1.5 
 - sonstige Bestandteile. 

 
1.5 Die variablen Lohnbestandteile werden entsprechend der Anzahl der 

geleisteten und/oder der zu bezahlenden Stunden vergütet. 
 

 Für diese variablen Bestandteile ist eine betriebliche Abschlagsregelung zu 
vereinbaren. 
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Dabei können die leistungsabhängigen variablen Bestandteile des 
Monatslohns bei Akkord und/oder Leistungs(Mengen)-prämien als 
Prozentsatz zum Monatsgrundlohn, aus einem zwischen Betriebsleitung und 
Betriebsrat zu vereinbarenden Zeitraum berechnet werden, und sind dem 
Monatsgrundlohn als Abschlagszahlung hinzuzurechnen. Sonstige Prämien 
können in absoluten Beträgen oder als Prozentsätze errechnet werden und 
sind dem Monatsgrundlohn hinzuzurechnen. 

1.6 a) Wird bei unbezahlten Fehlzeiten einschließlich Kurzarbeit die
Berechnung des Lohnes für einzelne Arbeitstage oder Arbeitsstunden
erforderlich, so sind die festen Bestandteile des Monatslohns (brutto)
durch die Zahl der regelmäßigen Arbeitstage oder der regelmäßigen
Arbeitsstunden des entsprechenden Monats zu teilen. Mitgerechnet
werden bezahlte Ausfalltage oder -stunden, wie z.B.
lohnzahlungspflichtige Feiertage, Krankheitstage mit Lohnfortzahlung,
Tage bezahlter Arbeitsversäumnis, freie Tage aus anderweitiger
Verteilung der Arbeitszeit, Freischichten. Der so ermittelte Tages- oder
Stundensatz ist mit der Zahl der Arbeitstage oder Arbeitsstunden, für die
kein Vergütungsanspruch besteht, zu multiplizieren und vom
Monatslohn abzuziehen.

b) Das vorstehende Berechnungsverfahren gilt entsprechend bei Ein- 
und/oder Austritt während des Monats.

1.7 Bezahlte Fehlzeiten sind ein Teil des Monatslohnes. 

1.8 Fehlen bei der ersten Auszahlung des Monatslohns Berechnungsdaten für 
die variablen Bestandteile, wird auf Verlangen des Arbeitnehmers bzw. der 
Arbeitnehmerin ein angemessener Abschlag gezahlt. Die Verrechnung erfolgt 
mit der Abrechnung im Folgemonat. 

 Ausscheidende Arbeitnehmer(innen) erhalten eine Abschlagszahlung 
aufgrund des zu erwartenden Monatslohns. Die Abrechnung der variablen 
Bestandteile erfolgt bis spätestens zum letzten Arbeitstag des Folgemonats. 
Für die Berechnung der leistungsabhängigen variablen Bestandteile ist der 
Austrittsmonat zu berücksichtigen. 

1.9 Bei jeder Änderung des Lohnes ist dem Beschäftigten die Höhe und 
Zusammensetzung seines veränderten Lohnes schriftlich mitzuteilen. Aus 
dieser Mitteilung müssen die einzelnen Vergütungsbestandteile, getrennt 
nach Tariflohn, Leistungszulagen und übertariflichen Zulagen, ersichtlich sein.

1.10 Die Tariflöhne sind Mindestlöhne. Durch diesen Rahmentarifvertrag werden 
bestehende bessere einzelvertragliche oder betriebliche Regelungen nicht 
berührt. 

1.11 Neueingestellte Arbeitnehmer(innen), die für die von ihnen zu verrichtende 
Tätigkeit eingearbeitet werden müssen, erhalten für die Dauer der 
Einarbeitungszeit den in Anlage 1 festgelegten Einarbeitungslohn. 

1.12 Teilzeitbeschäftigte 
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 Bei einer von der tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit abweichenden, 
individuell vertraglich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit, errechnet sich der 
tarifliche Monatsgrundlohn nach folgender Formel: 

 Monatsgrundlohn x individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit / 
tarifliche wöchentliche Arbeitszeit. 
 

 Ansonsten gelten die Bestimmungen analog § 10, Ziffer 1.1f. 
 

2. Verstetigtes Monatseinkommen für gewerbliche Arbeitnehmer(innen) 
 

2.1 Das verstetigte Monatseinkommen muß mindestens betragen: 
 

 1/5 der tariflichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit x tariflichen 
Stundenlohn x zu entlohnende Tage des Monats. 
 

2.2 Zu entlohnende Tage 
 

 Zu entlohnende Tage sind alle die, für die eine betriebliche Arbeitszeit 
vereinbart wurde, also auch freie Tage bzw. Freizeitblöcke, sowie Feiertage 
und Urlaubstage. 
 

2.3 Zulagen und sonstigen Vergütungen 
 

 Zum verstetigten Monatseinkommen entsprechend Ziffer 2.1 gehören auch 
alle Zulagen und sonstigen Vergütungen, die in gleicher Höhe regelmäßig5) 
anfallen, z.B. Vorarbeiter(innen)-Zulagen, tarifliche und freiwillige 
übertarifliche Zulagen, Vermögenswirksame Leistungen, 
Alterssicherungszuschläge, Abschläge auf Provisionen. 
 

 Diese sind entweder insgesamt bei der Monatsabrechnung auszuweisen oder 
den Stundenlöhnen hinzuzurechnen. 
 

 5) Als regelmäßig gelten auch alle Zulagen und sonstigen Vergütungen, die 
für einen längeren Zeitraum als einen Monat anfallen oder die  
vorhersehbar in regelmäßigen Abständen (z.B. einmal alle zwei Monate 
oder zweimal jeden Monat, nicht jedoch z.B. jährliche Treueprämie) 
anfallen. 
 

2.4 Leistungslöhne 
 

 Entsprechend den Bestimmungen des Manteltarifvertrages (MTV) sind 
zusätzlich Leistungsanteile entsprechend der geleisteten und/oder zu 
bezahlenden Stunden zu verstetigen. Hierzu können Abschläge vereinbart 
werden. 
 

2.5 Bezahlte Fehlzeiten sind Teil des verstetigten Monatseinkommens. 
 

2.6 Teilzeitbeschäftigte 
 

 Entsprechend der vereinbarten individuellen regelmäßigen Arbeitszeit ergibt 
sich die Verstetigungsformel: 
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1/5 (individuelle regelmäßige Arbeitszeit / tarifliche regelmäßige 
wöchentlichen Arbeitszeit) x tariflichen Stundenlohn x zu entlohnende Tage 
des Monats. 

2.7 Abweichungen von/berührte Tarifverträge 

2.7.1 Durchschnittslohnbildung, § 14 MTV 

Bei der Durchschnittsverdienstbildung, z.B. für Urlaubsentgelt, 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc., ist zu kontrollieren, ob in den letzten 6 
abgerechneten Monaten die bezahlten Tage entsprechend Ziffer 2.1 
rechnerisch der halben Brutto-Arbeitszeit, zur Zeit 964,5 Stunden West bzw. 
1.043 Stunden Ost, entsprechen. Hier müssen gegebenenfalls 
Ausgleichsrechnungen vorgenommen werden. 

2.7.2 Verfallklausel, § 17 MTV 

Für die einzelne Monatsabrechnung im Ausgleichszeitraum wird die 
Verfallklausel ausgesetzt. Die Verfallklausel tritt erst am Ende des 
Ausgleichszeitraumes bzw. bei Schließen des Arbeitszeitkontos in Kraft, da 
erst zu diesem Zeitpunkt ein exakter Abgleich zwischen zu bezahlender 
tariflicher Arbeitszeit und verstetigtem Monatseinkommen möglich ist. 

2.7.3 Jahressonderzahlung, § 2, Ziffer 4.a) ff 

Für den jeweiligen Berechnungszeitraum ist nachzurechnen, dass mit den 
bezahlten Arbeitstagen, entsprechend Ziffer 2.1, der rechnerische 
Durchschnitt der tariflichen Arbeitszeit tatsächlich erreicht wurde, 
gegebenenfalls sind Ausgleichsrechnungen vorzunehmen. 

2.7.4 Abrechnungsbestimmungen des verstetigten Monatseinkommens 

Unter Einhaltung der Ziffern 2.7.1 bis 2.7.3 gilt § 11 dieses Tarifvertrages 
auch für das verstetigte Monatseinkommen. 

§ 11

Abrechnungsbestimmungen der Monatseinkommen 

1. Verstetigtes Monatseinkommen

Monatslöhne (entsprechend § 10, Ziffer 1 ff) und verstetigtes
Monatseinkommen (entsprechend § 10, Ziffer 2 ff), Gehälter und
Ausbildungsvergütungen werden generell unabhängig von der
Verteilung der Soll-Arbeitszeit bzw. von der im Kalendermonat
tatsächlich geleisteten Arbeit gezahlt.

2. Bezahlte Fehlzeiten
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 Bezahlte Fehlzeiten führen nicht zu Kürzungen des verstetigten 

Monatseinkommens. 
 

3. Schließen des Arbeitszeitkontos 
 

 Von Ziffer 1. wird abgewichen, wenn ein Arbeitszeitkonto geschlossen 
wird bzw. wenn es am Ende des Ausgleichszeitraumes saldiert wird. 
 

 In diesen Fällen sind Überzahlungen des Arbeitgebers Schulden 
des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin; Unterzahlungen sind 
Forderungen der Arbeitnehmer(innen) und müssen demzufolge 
entsprechend nachstehenden Bestimmungen ausgeglichen werden. 
 

3.1 Abrechnung am Ende des Ausgleichszeitraumes 
 

 a) Vorhandene Pluszeiten können auf Wunsch des/der 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin 
 

  - ganz oder teilweise mit der letzten Abrechnung ausgezahlt 
werden oder 

  - als Saldo-Vortrag in den nächsten Zeitraum übernommen 
werden. 
 

 Über die jeweilige Verfahrensweise ist bis zum 10. des jeweiligen 
Monats Einvernehmen herzustellen, in dem der Ausgleichszeitraum 
abläuft. 
 

 Bei der Endabrechnung beträgt der Mehrarbeitszuschlag für die 1. bis 
5. Plusstunde 25 %, ab der 6. Plusstunde 33 1/3 % in Geld oder Zeit. 
 

 b) Bestehende Minuszeiten, soweit sie nicht nach § 8, Ziffer 4.1a) 
ohne Einkommensverlust ersatzlos entfallen, können auf Wunsch 
des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin ganz oder teilweise in den 
folgenden Zeitraum übertragen werden. Erfolgt dies nicht, müssen 
sie als Abzüge vom Monatseinkommen des/der 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin mit der letzten Abrechnung 
ausgeglichen werden. 
 

3.2 Ausscheidende Arbeitnehmer(innen) 
 

 a) Für ordentlich gekündigte Arbeitsverhältnisse entfallen, 
entsprechend den Bestimmungen von § 8, Ziffer 4.2a), nicht 
ausgeglichene Minusstunden während der Kündigungszeit 
ersatzlos ohne Einkommensminderung. 

  Bestehende Pluszeiten werden mit der Schlußabrechnung, 
einschließlich der Mehrarbeitszuschläge nach Ziffer 3.1a) 
ausgezahlt. 
 

 b) Bei Kündigungen während der Probezeit und aus wichtigem 
Grund sind Plus- oder Minuszeiten mit der Schlußabrechnung 
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abzurechnen. Überzahlungen sind zu erstatten. 

§ 12 
 

Freiwillige Betriebsvereinbarung 

1. Die betriebliche Anwendung der Rahmenregelungen (die §§ 2 bis 11) ist nur 
durch freiwillige, nicht durch die Einigungsstelle erzwingbare, schriftliche 
Betriebsvereinbarung möglich. 
 

2. Die Tarifparteien können über die Auslegung des Rahmentarifvertrages nur, 
entsprechend § 21 Manteltarifvertrag, hinzugezogen werden, wenn die 
Betriebsparteien beide dem Abschluß der freiwilligen Betriebsvereinbarung 
vorher zugestimmt haben. 
 

3. In der freiwilligen Betriebsvereinbarung ist das Informationsrecht des 
Betriebsrates zur jederzeitigen Einsicht in die Arbeitszeitkonten 
festzuschreiben. Ihm ist dabei auch monatlich eine Übersicht mit den Salden 
der Arbeitszeitkonten auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.  

§ 13 
 

Schutzbestimmungen/berührte Tarifverträge 

1. Bei einer anderweitigen Verteilung der Arbeitszeit sind die besonderen 
Schutzbestimmungen, z.B. für Schwangere und Auszubildende, einzuhalten. 
 

2. Alle von diesem Tarifvertrag berührten sonstigen Tarifverträge, zwischen 
Gewerkschaft Textil-Bekleidung und TATEX, wie z.B. Urlaubsabkommen, 
Urlaubsgeldabkommen, Tarifvertrag über Jahressonderzahlungen, 
Arbeitszeitabkommen, Manteltarifvertrag etc. bleiben unverändert in Kraft. 

 Abweichungen hiervon sind im vorliegenden Tarifvertrag geregelt.  
 Sollten Unstimmigkeiten auftreten, werden diese von den Tarifparteien 

umgehend durch gemeinsame Erklärung bereinigt. 
 Bis zum Abschluss dieser Anpassungen sind die Tarifvertragsparteien bei 

betrieblichen Streitfällen hinzuzuziehen, sofern es sich um berührte 
Tarifverträge handelt. 

§ 14 
 

Inkrafttreten und Laufdauer 

Dieser Rahmentarifvertrag gilt ab 1.5.1996 auf unbestimmte Zeit. Er kann mit 
3monatiger Frist, erstmals zum 31.12.1997, jeweils zum Ende eines 
Kalenderjahres, gekündigt werden. 
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Aua, den 4. Juni 1996 
 
Tarifpolitische Arbeitsgemeinschaft 
Textilreinigung (TATEX) im Deutschen 
Textilreinigungs-Verband (DTV) 
Bonn 

Gewerkschaft 
Textil-Bekleidung 
Hauptvorstand 
Düsseldorf 
 

Unterschriften Unterschrift 
 

Dieser Tarifvertrag wurde auf die IG Metall übergeleitet. 
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TARIFVERTRAG ZUR ÜBERNAHME VON 
AUSGEBILDETEN  

Zwischen dem 

Industrieverband Textil Service – intex – E.V., Eschborn/Ts., (intex) 

und der  

Industriegewerkschaft Metall, Vorstand, Frankfurt 

wird folgendes vereinbart:  

Präambel  
Die Tarifvertragsparteien wollen die Ausbildung im Textilreinigungsgewerbe nach dem 
Grundsatz fördern, ggf. über den eigenen Bedarf hinaus auszubilden. Dabei sind sich 
die Parteien einig, dass die Ausbildung Vorrang vor der Übernahme hat. Übernahme 
von Ausgebildeten  

§ 1 - Geltungsbereich

Räumlich:  Für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

Fachlich: Dienstleitungsunternehmen einschließlich verbundener Unternehmen 
und Betriebe, die kundeneigene und/oder Leasing-Textilien wieder 
aufbereiten (Waschen, Reparieren, Erneuern) und/oder alle damit 
verbundenen Dienstleistungen erbringen und Kunden aus der 
gewerblichen Wirtschaft (z. B. Handel, Handwerk, Industrie, Hotel- und 
Gaststättengewerbe, Sicherheitsunternehmen), dem 
Dienstleistungsbereich (z. B. Krankenhäuser, Ärzte, Gesundheitspraxen, 
Heime und Heimbewohner, Reha-Kliniken), dem Bereich öffentliche 
Stellen (z. B. Streitkräfte, Polizei, Verwaltungen etc.) sowie dem 
Versorgungsbereich (z.B. Waschraumhygiene, Service-Einrichtungen 
beim Kunden, Warenbereitstellung und -handling, Klinikdienste, etc.) 
versorgen.  

Persönlich:  Für alle Auszubildenden. 
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§ 2 - Übernahme von Ausgebildeten

1. Auszubildende werden in der Regel nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung
für 12 Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen.

2. Der Arbeitgeber kann die Übernahme verweigern,

• soweit das Angebot eines Arbeitsverhältnisses wegen akuter
Beschäftigungsprobleme im Betrieb nicht möglich ist,

• oder der Betrieb über seinen Bedarf hinaus Ausbildungsverträge abgeschlossen
hat.

Der Auszubildende sollte mindestens 3 Monate vor dem Ende der Ausbildung darüber 
informiert werden, dass die Übernahme nicht möglich ist.  

§ 3 - Schlussbestimmungen

Dieser Tarifvertrag tritt ab 01. Juni 2004 in Kraft. 

Der Tarifvertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann erstmals mit einer Frist von 2 
Monaten, jeweils zum Ende eines Kalendermonats, frühestens zum 31. August 2006, 
gekündigt werden.  

Mit Rechtswirksamkeit dieses Tarifvertrages tritt der Tarifvertrag zur Übernahme der 
Ausgebildeten vom 22. Juli 2000 außer Kraft.  

Frankfurt, Eschborn, den 19. Mai 2004 

Industrieverband Textil-Service- intex 
e.V. Eschborn/Ts.

IG Metall Vorstand 
Frankfurt 
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Tarifvertrag zur Förderung der Altersteilzeit (ATZ) 

Zwischen dem 

Industrieverband Textil Service – intex e. V. 
Mainzer Landstr. 55 
60329 Frankfurt am Main 

und der 

IG Metall, Vorstand, FB Tarifpolitik 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60329 Frankfurt am Main 

wird folgender Tarifvertrag zur Förderung der Altersteilzeit vereinbart: 

§ 1 Geltungsbereich

Räumlich: Bundesrepublik Deutschland 

Fachlich: Dienstleistungsunternehmen einschließlich verbundener Unternehmen 
und Betriebe, die kundeneigene und/oder Leasing-Textilien wieder aufbe-
reiten (Waschen, Reparieren, Erneuern) und/oder alle damit verbundenen 
Dienstleistungen erbringen und Kunden aus der gewerblichen Wirtschaft 
(z. B. Handel, Handwerk, Industrie, Hotel- und Gaststättengewerbe, Si-
cherheitsunternehmen), dem Dienstleistungsbereich (z. B. Krankenhäu-
ser, Mediziner*innen, Gesundheitspraxen, Heime und Heimbewohner*in-
nen, Reha-Kliniken),dem Bereich öffentlicher Stellen (z. B. Streitkräfte, 
Polizei, Verwaltungen etc.) sowie dem Versorgungsbereich (z. B. Wasch-
raumhygiene, Service-Einrichtungen beim Kunden, Warenbereitstellung 
und -handling, Klinikdienste, etc.) versorgen.  

Persönlich: Für alle gewerblichen Arbeitnehmer*innen  
und Angestellte 
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§ 2 Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses

1. Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes vom 23. Juli 1996 in der jeweils gel-
tenden Fassung kann durch schriftliche einzelvertragliche Vereinbarung mit
der*dem Arbeitnehmer*in eine Teilzeitbeschäftigung in Form eines Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisses vereinbart werden, wenn die Voraussetzungen gemäß § 3
dieses Tarifvertrages erfüllt sind.

2. In der Vereinbarung über die Altersteilzeit kann nur das Blockzeitmodell (50 % Ar-
beitsphase, 50 % Freistellungsphase) vereinbart werden.

3. Kein Anspruch auf Altersteilzeit besteht, wenn

a. nach Halbierung der Arbeitszeit keine versicherungspflichtige Beschäfti-
gung im Sinne des SGB III vorliegt,

b. vor Beginn des Bezuges von Altersruhegeld Leistungen der Bundesanstalt
für Arbeit in Anspruch genommen werden.

§ 3  Inanspruchnahme der Altersteilzeit und ATZ-Quote

1. Arbeitnehmer*innen,, die bei Antragstellung (31. Mai des Jahres, siehe § 3 Ziffer
4.4) über eine mindestens 5-jährige Betriebszugehörigkeit (versicherungspflich-
tige Beschäftigung) beim gleichen Arbeitgeber verfügen, haben den Anspruch,
nach Maßgabe des Altersteilzeitgesetzes und dieses Tarifvertrages ein Altersteil-
zeitarbeitsverhältnis zu vereinbaren, sofern die Bedingungen gemäß § 3 und § 4
erfüllt sind.

2. Während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses beträgt die individuelle regelmä-
ßige Arbeitszeit die Hälfte der bisherigen individuellen regelmäßigen Arbeitszeit.

Die während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zu erbrin-
gende Arbeitszeit wird so verteilt, dass sie vollständig im 1. Abschnitt der Alters-
teilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der*die Arbeitnehmer*in anschließend
von der Arbeitsleistung freigestellt (Freistellungsphase) wird (Blockmodell).

Es muss sichergestellt werden, dass während der Arbeitsphase des Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisses grundsätzlich die Hälfte der bisherigen individuellen regel-
mäßigen Arbeitszeit erreicht wird (siehe § 9 Ziffer 1).

3. Der Anspruch auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ist ausge-
schlossen, wenn und solange die Quote gemäß § 3 Ziffer 4.1 überschritten würde.

4.1 Die Quote wird einmal jährlich zwischen Gesamtbetriebsrat oder Betriebsrat und 
Geschäftsleitung ermittelt und vereinbart. In der Formel zur Ermittlung der Quote 
wird das Durchschnittsalter der Beschäftigten des Unternehmens mit dem Divisor 
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23 ermittelt. 

Berechnung: 
Durchschnittsalter : 23 = ATZ-Quote in Prozent. 

Bei der Berechnung des Durchschnittsalters werden alle tariflichen Arbeitneh-
mer*innen einschließlich aller Auszubildenden berücksichtigt. Bei der Berech-
nung werden Arbeitnehmer*innen, die sich in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis 
befinden (Arbeits- und Freistellungsphase), nicht mit in die Berechnung einbezo-
gen. 

4.2 Für die Berechnung gelten folgende Rundungsregelungen: 
• Ermittlung Durchschnittsalter auf eine Kommastelle genau.
• Ermittlung Quote nach Formel auf eine Kommastelle genau.
• Ermittlung des tatsächlichen ATZ-Kontingents kaufmännisch auf volle

Köpfe gerundet.

4.3 Es erfolgt eine stichtagsbezogene Berechnung der ATZ-Quote zum 31.Dezember 
des Vorjahres für das laufende Kalenderjahr. 

Bestehende ATZ-Verhältnisse zum 31. Dezember des Vorjahres werden auf die er-
mittelte ATZ-Quote angerechnet. 

Im Jahr 2020 wird die Quote auf Null festgelegt. 
4.4 Die Antragstellung muss schriftlich und unter Angabe des gewünschten Beginns 

des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses bis spätestens zum 31. Mai des laufenden 
Jahres erfolgen. Der Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses kann frühestens 
der 01. Juli des laufenden Jahres und spätestens der 01. Juni des Folgejahres sein. 
Beginn und Wechsel in die Freistellungsphase müssen auf einem Monatsersten 
liegen. Mit dem Antrag ist eine aktuelle Rentenauskunft vorzulegen. 

Arbeitnehmer*innen, für die ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis in Frage kommen, 
haben das Recht, vom Arbeitgeber eine Berechnung ihrer Vergütung in der Alters-
teilzeit zu verlangen. 

4.5 Für den Fall, dass die ATZ-Quote bei mehreren geltend gemachten Ansprüchen 
überschritten würde, erfolgt durch die Betriebsparteien eine Festlegung, welche 
Antragstellenden an der Altersteilzeit teilnehmen können. Diese Festlegung er-
folgt bis zum 30. Juni des laufenden Kalenderjahres. Bei der Auswahl der Antrag-
stellenden ist nach folgender Reihenfolge zu verfahren: 

• Rang 1: Schwerbehinderung (ab GdB 50)
• Rang 2: Besondere körperliche Belastung (Heben, Tragen, Stehen)
• Rang 3: Dauer der Betriebszugehörigkeit
• Rang 4: Lebensalter (älter vor jünger)

Durch freiwillige Betriebsvereinbarung können zusätzliche oder abweichende Kri-
terien und/oder eine andere Reihenfolge der Kriterien festgelegt werden. 
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5. Sowohl die Ermittlung der ATZ-Quote gemäß § 3 Ziffer 4.1 als auch die Festlegung
auf einzelne Arbeitnehmer*innen gemäß § 3 Ziffer 4.5 erfolgt in der Betrachtung
des Gesamtunternehmens.

Abweichende Regelungen zur Ermittlung und zur Verteilung des sich aus der ATZ-
Quote ergebenden Kontingents auf einzelne Betriebe des Unternehmens sind
durch freiwillige Vereinbarung der Betriebsparteien möglich.

§ 4 Dauer der Altersteilzeitarbeitsverhätnis

1. Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis darf die Dauer von 2 Jahren nicht unterschreiten
und von 5 Jahren nicht überschreiten.

Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss generell in eine Altersrente münden.

2. Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis endet:
a. mit Ablauf des zwischen Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber vereinbarten Zeit-

punktes oder des Kalendermonates, in dem die*der Beschäftigte das Le-
bensalter zum Eintritt in die individuelle Regelaltersrente erreicht hat;

b. mit Beginn des Kalendermonats, für den die*der Arbeitnehmer*in eine der in
§ 5 Abs. 1 Nr. 3 Altersteilzeitgesetz aufgeführten Leistungen bezieht;

c. bei Tod der*des Arbeitnehmer*in während des Altersteilzeitarbeitsverhält-
nisses.

§ 5 Altersteilzeitentgelt

1. Zum festen Altersteilzeitentgelt (Regelarbeitsentgelt) für die Altersteilzeit gehören
alle der Lohnsteuer und der Sozialversicherung unterliegenden laufenden Bezüge.
Dazu zählen Lohn, Gehalt, Vermögenswirksame Leistungen sowie Einmalzahlun-
gen, soweit die*der Arbeitnehmer*in einen entsprechenden Anspruch besitzt und
soweit sie dem monatlichen Altersteilzeitentgelt anteilig zugeschlagen werden,
wobei damit der tarifliche Anspruch erfüllt ist.

Die*Der Arbeitnehmer*in erhält für die Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnis-
ses sein Altersteilzeitentgelt nach Maßgabe der verminderten durchschnittlichen
individuellen regelmäßigen Arbeitszeit.

2. Die variablen Entgeltbestandteile (z. B. Akkord, Prämien, Erschwerniszulagen und
sonstige Zulagen) werden entsprechend der geleisteten oder aus anderem Grund
zu vergütenden Arbeitsstunden abgerechnet und im Blockmodell je zur Hälfte in
der Arbeits- und Freistellungsphase monatlich gezahlt. Die in der Freistellungs-
phase zu berücksichtigenden hälftigen variablen Entgeltbestandteile werden aus
dem Durchschnitt der letzten 12 Monate der Arbeitsphase ermittelt.
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3. Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge berechnen sich nach dem tat-
sächlichen Umfang der geleisteten Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit während
des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses.

Diese Zuschläge sind entsprechend den Bestimmungen im Manteltarifvertrag in
dem Zeitraum zu zahlen, in dem die zuschlagspflichtige Arbeit geleistet wird, so-
fern betrieblich nicht etwas anderes vereinbart wird.

Diese Zuschläge sind nicht in die Aufstockungszahlung einzubeziehen.

4. Der Tarifanteil des Altersteilzeitentgelts nimmt zu 100 % an der allgemeinen tarifli-
chen Entwicklung teil.

5. Endet das Altersteilzeitarbeitsverhältnis nach dem Blockzeitmodell vorzeitig, so
hat die*der Arbeitnehmer*in Anspruch auf ein etwaiges Wertguthaben. Dieses ist
die Differenz zwischen den ausgezahlten Leistungen (Altersteilzeitentgelt und
Aufstockungsbetrag) und dem vollen Entgelt für den Zeitraum seiner tatsächlichen
Beschäftigung (während der Arbeitsphase), soweit dieses in der Freistellungs-
phase noch nicht aufgebraucht worden ist.
Bei Tod der*des Arbeitnehmer*in steht dieser Anspruch den gesetzlichen Erbe*innen
zu.

§ 6  Aufstockungszahlung und Beiträge zur Rentenversicherung

1. Die*Der Arbeitnehmer*in, welche*r in der Zeit vom 1. März 2021 bis zum 31. Mai
2023 in das Altersteilzeitarbeitsverhältnis eintritt, erhält für die Dauer des Alters-
teilzeitarbeitsverhältnisses eine Aufstockung in Höhe von € 565,00 auf das wäh-
rend der Altersteilzeit gezahlte Arbeitsentgelt.
Der Aufstockungsbetrag darf jedoch zusammen mit dem Nettoarbeitsentgelt in der
Altersteilzeit monatlich 100 % des Nettoarbeitsentgelts, welches die*der Arbeit-
nehmer*in ohne Altersteilzeit erhalten hätte, nicht überschreiten. Teilzeitbeschäf-
tigte erhalten die Aufstockung anteilig im Verhältnis ihrer tatsächlichen zur tarifli-
chen regelmäßigen Arbeitszeit.

2. Der Arbeitgeber entrichtet für die Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses für
die Arbeitnehmer*innen zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) Altersteilzeitgesetz.

§ 7  Entgeltfortzahlung bei Krankheit während der Arbeitsphase

1. Bei Arbeitsunfähigkeit und ärztlich veranlassten Maßnahmen der medizinischen
Vorsorge und Rehabilitation wird das Altersteilzeitentgelt gem. § 6 dieses Tarifver-
trages sowie gemäß der Bestimmungen des § 22 Abs. 1 Manteltarifvertrag fortge-
zahlt.
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2. Nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraumes zahlt der Arbeitgeber die Aufsto-
ckung gem. § 6 Ziffer 1 und 2 dieses Tarifvertrages weiter. Die Anzahl der Aufsto-
ckungsmonate darf die ursprünglich vereinbarte Dauer des Altersteilzeitarbeits-
verhältnisses nicht überschreiten. Der Aufstockungsbetrag ist von der Sozialversi-
cherung befreit und wird gemäß gesetzlicher Grundlage nicht zur Berechnung des
Krankengeldes herangezogen.

3. Die*Der Arbeitnehmer*in ist nicht zur Nacharbeit in der Freistellungsphase ver-
pflichtet, wenn es zu krankheitsbedingten Ausfallzeiten in der Arbeitsphase ge-
kommen ist, für die kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht.

§ 8 Besondere Bestimmungen für Arbeitnehmer*innen in Altersteilzeit

Arbeitnehmer*innen in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis sind von evtl. Kurzarbeit aus-
zunehmen. 

§ 9 Mehrarbeit, Nebenbeschäftigungsverbot

1. Mehrarbeit in der Arbeitsphase, die über die in § 5 Abs. 4 Altersteilzeitgesetz ge-
nannte Grenze hinausgeht, ist ausgeschlossen. Ggf. ist ein Zeitausgleich über ein
Arbeitszeitkonto vorzunehmen.

Im Blockzeitmodell gilt die Arbeitsphase als Ausgleichszeitraum.

2. Nebentätigkeiten sind dem Arbeitgeber anzuzeigen.

3. Die*Der Arbeitnehmer*in darf neben der Altersteilzeit keine Beschäftigung oder
selbständige Tätigkeiten ausüben, die die in § 5 Abs. 3 Altersteilzeitgesetz ge-
nannten Grenzen überschreiten. Bei einem Überschreiten der Grenzen entfällt der
Anspruch auf den Aufstockungsbetrag sowie auf die zusätzlichen Rentenbeiträge.
Evtl. geleistete Zahlungen sind durch die*den Arbeitnehmer*in zu erstatten.

§ 10 Urlaub

Für die Arbeitnehmer*innen, die in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis stehen, besteht 
kein Urlaubsanspruch für die Zeit der Freistellungsphase. Von der Arbeit im Kalenderjahr 
des Übergangs von der Beschäftigung zur Freistellung gelten die Bestimmungen der tarif-
lichen Urlaubsvereinbarungen. 

§ 11 Insolvenzschutz

Der Arbeitgeber hat gegenüber der*dem Arbeitnehmer*in beim Abschluss des Altersteil-
zeitvertrages den Nachweis zu erbringen, dass er die im Blockmodell entstandenen und 
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noch nicht erfüllten Ansprüche der*des Arbeitnehmer*in aus der Arbeitsphase (Wertgut-
haben), einschließlich der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 
nach § 8 a Altersteilzeitgesetz insolvenzgesichert hat. 

§ 12 Abweichende Regelungen

Die Betriebsparteien können mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien abweichende Re-
gelungen vereinbaren, falls diese diesem Tarifvertrag wertgleich oder für den Arbeitneh-
mer*innen günstiger sind. 

§ 13 Inkrafttreten und Laufzeit

1. Dieser Altersteilzeittarifvertrag tritt am 01. März 2020 in Kraft und am 31. Mai 2023
außer Kraft und wirkt nicht nach. Für Arbeitnehmer*innen, die bis zu diesem Zeit-
punkt in das Altersteilzeitarbeitsverhältnis eingetreten sind, gelten die Bestim-
mungen dieses Tarifvertrages bis zur Beendigung des jeweiligen Altersteilzeitar-
beitsverhältnisses weiter.

2. Ändern sich während der Laufzeit dieses Tarifvertrages die Bestimmungen des Al-
tersteilzeitgesetzes werden die Tarifvertragsparteien auf Antrag einer Seite über
eine Anpassung der tariflichen Bestimmungen in Verhandlungen eintreten.

Frankfurt, 27. März 2020 

Industrieverband Textil Service - intex e.V. IG Metall - Vorstand 
Frankfurt am Main Frankfurt am Main 

_____________________________ ___________________________ 
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VEREINBARUNG ZUM SOZIALTESTAT
Zwischen dem 

Industrieverband Textil Service - intex - e.V. (intex) 
Mainzer Landstraße 55  
60329 Frankfurt am Main 

sowie der 

Industriegewerkschaft Metall, Vorstand (IG Metall) 
FB Tarifpolitik 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60329 Frankfurt am Main 

wird Folgendes zum Sozial-Testat vereinbart: 

§ 1  Präambel

Das Sozial-Testat wurde in den 90er Jahren durch die Tarifvertragsparteien und das 
Landes-arbeitsministerium NRW entwickelt und als leicht nachvollziehbarer Nachweis 
der tariflichen Bindung bei öffentlichen Ausschreibungen etabliert. Das Verfahren zur 
Erlangung des Sozial-Testates wurde mit der Vereinbarung vom 20. Januar 2004 
modifiziert und unabhängig vom Landesarbeitsministerium NRW fortgeführt. 

§ 2 Vergabe des Sozial-Testates

Die Vergabe des Sozial-Testates erfolgt jährlich an die Mitglieder von intex spätestens 
im Dezember für das jeweils folgende Jahr, es sei denn, dies ist ausdrücklich vom 
Mitgliedsun-ternehmen nicht gewünscht. 
Bedingung für die Vergabe ist die Mitgliedschaft bei intex, sowie die Einhaltung der 
zwischen intex und der IG Metall abgeschlossenen Tarifverträge.  

Das Sozial-Testat wird von intex und der IG Metall gemeinsam unterzeichnet. 

Mitgliedsunternehmen haben darüber hinaus die Möglichkeit die Vergabe des Sozial-
Testates für einzelne Standorte/Niederlassungen zu beantragen. 

Ein Muster des Sozial-Testates ist dieser Vereinbarung beigefügt. 
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§ � (QtzXg des Sozial-Testates

Sollten nachweislich während der Laufzeit die Voraussetzungen  zur Vergabe des Testates 
nicht mehr erfüllt sein, so kann das Sozial-Testat entzogen werden. Dies erfolgt auf Antrag 
einer der beiden Tarifvertragsparteien. 

Bei Antrag auf Entzug des Sozial-Testates müssen die Tarifvertragsparteien unter Anhörung 
des betroffenen Mitgliedsunternehmens innerhalb von 4 Wochen eine Entscheidung herbei-
führen. .ommt es zu keiner Einigung zwischen den Tarifvertragsparteien, ist entsprechend der 
3rotokollnotiz vom 2�. November 20�4 zum Manteltarifvertrag vom 27. Juni 2002 zu verfahren. 

§ � ,QNraIttreteQ

Diese Vereinbarung tritt mit ihrer 8nterzeichnung in .raft und ersetzt die Vereinbarung zum 
Sozial-Testat vom 20. Januar 2004. Diese Regelung kann mit einer Frist von 2 Monaten zum 
Jahresende gekündigt werden. 

Frankfurt, den 2�. November 20�4, 

_________________________ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

Industrieverband Textil-Service 
Intex e.V., Frankfurt am Main 

IG Metall Vorstand 
Frankfurt am Main 
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Rahmenvereinbarung  
zur Integration von Unternehmen in den 

Intex-Flächentarifvertrag 

Zwischen

Industrieverband Textil Service e.V. - intex 
Mainzer Landstr. 55

60329 Frankfurt am Main

und der

IG Metall, Vorstand, FB Tarifpolitik 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79
60329 Frankfurt am Main

wird folgende Vorgehensweise zur Integration und Heranführung an den intex-
Flächentarifvertrag vereinbart:

Die Mitgliedschaft des Unternehmens bei intex ist Voraussetzung.

Bei Unternehmen die sich seither keine Tarifbindung, eine Tarifbindung bei DTV/TATEX oder
Haustarifvertrag hatten und sich für eine Tarifbindung bei intex entscheiden, werden die zu
diesem Zeitpunkt aktuellen Arbeitsbedingungen durch den intex-Verband und IG Metall
überprüft.

Ausgehend von den geltenden Arbeitsbedingungen wird ein Annerkennungstarifvertrag zur
Integration in den intex-Flächentarifvertrag mit Heranführungsstufen gemäß Anlage 1
abgeschlossen.

Eine Absenkung der bisherigen Arbeitsbedingungen ist nicht möglich.

Die maximale Dauer der Heranführung beträgt 5 Jahre.

Oberursel, 30. Juni 2015

Industrieverband Textil Service e.V. IG Metall 
Mainzer Landstr. 55 Wilhelm-Leuschner-Str. 79
60329 Frankfurt am Main 60329 Frankfurt am Main
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Anlage 1 

Anerkennungstarifvertrag zur Integration 
in den intex-Flächentarifvertrag 

§ 1 Geltungsbereich
Dieser Tarifvertrag gilt

Räumlich: für den Betrieb

Persönlich: für alle Arbeiter, Angestellten und Auszubildenden, soweit sie nach
dem Betriebsverfassungsgesetz als Arbeitnehmer gelten.

§ 2 Anerkennung der Tarifverträge
1. Die Tarifverträge für Arbeiter/innen, Angestellte und Auszubildende der

Textilreinigungsbranche/Textile Dienste des Tarifgebietes alte Bundesländer bzw.
Bundesgebiet, abgeschlossen zwischen dem IG Metall Vorstand und dem
Industrieverband Textilservice – intex e.V. („INTEX“), siehe Anlage 1, gelten in ihrer
jeweiligen Fassung für die im Geltungsbereich aufgeführten Beschäftigten der Firma
….., soweit sich aus § 2 Abs. 2 und § 4 nichts anderes ergibt.

2. Der Wortlaut aller intex-Tarifverträge lag den Parteien bei Abschluss des
Tarifvertrages vor.

§ 3 Rechtsstatus der Tarifverträge
1. Die in Bezug genommenen Tarifverträge gelten mit dem jeweils gültigen

Rechtsstatus, soweit in Abs. 5 nichts anderes vereinbart ist.
2. Werden diese Tarifverträge oder Teile von Ihnen gekündigt, gelten sie auch zwischen

den Parteien dieses Anerkennungstarifvertrages als gekündigt.
3. Forderungen, die zu den in Bezug genommenen Tarifverträgen gestellt werden,

gelten auch gegenüber der Partei dieses Tarifvertrages als gestellt.
4. Arbeitskampffreiheit und Friedenspflicht regeln sich so, als wäre die Fa. .........

Mitglied des Arbeitgeberverbandes, der die in Bezug genommenen Tarifverträge
abgeschlossen hat.

5. Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht, wenn die Parteien dieses Tarifvertrages einen
gekündigten Tarifvertrag, sei es auch nur teilweise, durch einen anderen Tarifvertrag
ersetzt haben.

§ 4 Abweichende Regelungen
1. Die Löhne und Gehälter werden ab 01.XX.20XX in Höhe von XX % der zwischen der

IG Metall und der INTEX vereinbarten Lohn- und Gehaltstarife (bezogen auf den
Monatslohn) bezahlt. Die weitere Angleichung erfolgt über folgende Schritte:
Ab 01.^.^  XX %
Ab 01.^.^  XX %
Das jeweils gültige Lohntarifschema wird dieser Vereinbarung beigefügt und wird
jeweils vereinbart.

2. Der Tarifvertrag über zusätzliches Urlaubsgeld wird ab dem Jahr 20XX angewandt.
Er gilt ab dem Jahr 20XX für Mitarbeiter mit einer Betriebszugehörigkeit von mehr als
3 Jahren. Maßgeblich für die Definition der Betriebszugehörigkeit ist jeweils der 1.
Januar des Jahres (Stichtagsregelung). Die Höhe des zusätzlichen Urlaubsgeldes
beträgt:
20XX  XX %
^  XX %

des jeweiligen Wertes des Tarifvertrages.
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3. Der Tarifvertrag über Jahressonderzahlungen für alle Arbeitnehmer einschl. 

Auszubildender vom  
4. Der Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen  
5. Der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung und zur Altersvorsorge vom 27.06.2002 
6. Der Manteltarifvertrag für alle Arbeitnehmer und Auszubildende für das 

Textilreinigungsgewerbe vom 27.06.2002 wird ab sofort angewandt. Es werden 
folgende abweichende Regelungen getroffen: 
7.a Arbeitszeit  
7.b Schichtzuschläge 
 

§ 5 Günstigere Regelungen 
Das Inkrafttreten dieses Tarifvertrages darf zu keiner Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen führen. In Einzelverträgen enthaltene günstigere Lohn- und 
Arbeitsbedingungen werden durch die Bestimmungen dieses Tarifvertrages nicht berührt, 
sofern nicht im Arbeitsvertrag auf zukünftige tarifliche Regelungen ausdrücklich verwiesen 
wird. In diesem Fall kann eine Verrechnung vorgenommen werden, jedoch nur im Rahmen 
des Erhöhungsvolumens.   

 
§ 6 Inkrafttreten und Kündigung 
Dieser Tarifvertrag tritt am ^.^.20XX in Kraft. Er kann mit einer Frist von 2 Monaten gekündigt 
werden, erstmals zum ^.^.^. 
 
Wenn während der Laufzeit dieses Tarifvertrages gesetzliche Veränderungen (z.B. 
Mindestlohn) bezüglich der Arbeitsbedingungen eintreten, die zu einer Kostensteigerung des 
Arbeitgebers führen, verpflichten sich die Parteien Verhandlungen aufzunehmen. 

 
§ 7 Nachwirkung 
Zwischen den Parteien dieses Tarifvertrages besteht Einvernehmen, dass für den Fall, dass 
dieser Tarifvertrag gekündigt wird, dieser nachwirkt, bis die Parteien eine neue diesen 
Tarifvertrag ablösende Regelung getroffen haben. 
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